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Regierungsvorlage 

-Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Gebührend~r Zeugen, Sachverstän
digen, Dolmetscher, Geschwornen und Schöf
fen in gerichtlichen Verfahren und der Ver
trauenspersonen . (Gebührenanspruchsgesetz 

1974 - Geb~G 1974) 

.Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. ABSCHNITT 

Anspruch 

§ 1. Zeugen, Sachverständige, Dolmetscher, 
Geschworne und Schöffen haben für ihre Tätig
keit in gerichtlich~n Verfahren, Vertrauensper
sonen für ihre Tätigkeit in den im Geschwornen
und Schöffenlistengesetz vorgesehenen· Kom
missionen Ampruch auf Gebühren nach diesem 
Bundesgesetz. 

H. ABSCHNITT 

Zeugen 

Begriff. Anspruchsberechtigung 

§ 2. (1) Als Zeuge im Sinn .dieses Bundes
gese~zes ist jede Person anzusehen, die innerhalb 
oder außerhalbeines förmlichen gerichtlichen 
Beweisverfahrens zu Bewei9Ziweck.en, aber nicht 
als Partei oder Parteien vertreter vernommen 
wird. 

(2) Eine Begleitperson des Zeugen ist einem 
Zeugen gleichzuhalten, wenn der Zeuge wegen 
seines Alters oder wegen eines Gebrechens oder 
Begleitung bedurft hat; ·das Gericht (der Vor
sitzende), vor dem die Beweisaufnahme statt
gefunden hat, hat die NotJwendigkeit der Begleit
person zu bestätigen. 

(3) Keinen Anspruch auf die Gebühr haben. 

1. .der Zeuge, der die Aussage ungerechtfertigt 
verweigert, 

2. im Strafverfahren der Privatbeteiligte, der 
statt des öffentlichen Anklägers einschreitet, und 
der Privatankläger.· 

Umfang der Gebühr 

§ 3. (1) Die Gebühr des Zeugen umfaßt 
1. den Ersatz der notwendigen Kosten, die 

durch die Reise an den Ort der Vernehmung, 
durch den Aufentharlt an diesem Ort und durch 
die Rückreise verursacht werden; 

2. die Entschädigung für Zeitversäumnis ; diese 
betrifft . 

a) beim unselbständig Erwerbstätigen den tat
sächlich entgangenen· Verdienst, 

b) beim selbständig Erwerbstätigen das tat
sächlich entgangene Einkommen, 

c) anstatt der Entschädigung nach den Buch
staben a oder b die angemessenen Kosten 
für einen notwendigerweise zu bes~ellenden 
Stellvertreter, 

d) bei nur im Haushalt Tätigen die ange
messenen Kosten für eine notwendiger
weise beizuziehende Hilfskraft. 

(2) Zeugen, die im öffentlichen Dienst stehen, 
haben anstatt des Anspruchs nach Abs. 1 Z. 1 
Anspruch auf eine gebühr, wie sie ~hnen nach 
den für sie geltenden Reisegebührenvorschriften 
zustände, wenn sie über dienstliche Wahrneh
mungen vernommen worden sind; das Gericht 
(der Vorsitzende), vor dem die Beweisaufnahme 
stattgefunden hat, hat diese Tatsache zu bestä
tigen. Sie haben keinen Anspruch auf Entschädi
gung für Zeitversäumnis. 

Anspruchsvoraussetzungen 

§ 4. (1) Der Anspruch auf die Gebührsteht 
dem Zeugen zu, ·der auf Grund einer Ladung 
vom Gericht vernommen worden ist. Er kommt 
aber auch dem Zeugen zu, der ohne La.dung 
gekommen und vernommen worden oder der 
auf Grund einer Ladung gekommen, dessen Ver
nehmung aber ohne sein Verschulden unter
blieben ist; er hat jedoch im ersten Fall, wenn 
er sonst im Weg der Rechtshilfe hätte ver~ 
nommen werden können, nur den Anspruch, 
der ihm bei einer Vernehmung vor dem Rechts
h~lfegericht zustände, sofern seine unmittelbare 
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2 1336 der Beilagen 

Vernehmung zur Aufklärung der Sache nicht 
erforderlich gewesen ist; andernfalls hat ,das Ge
richt (der Vorsitzende), vor dem die Beweis
aufnahme stattgefunden hat, die Notwendigkeit 
der unmittelbaren Vernehmung zu Ibestätigen. 

(2) Ist der auf der Ladung angegebene Zustell
Ort . vom Ort der Vernehmung des Zeugen 
weniger weit entfernt als der Ort, von dem der 
Zeuge zureist, so steht dem Zeugen eine darauf 
gestützte höhere Gebühr nur zu, wenn er diesen 
Umstand dem Gericht unverzüglich nach Erhalt 
der Ladung angezeigt und das Gericht trotzdem 
die Ladung nicht rechtzeitig widerrufen hat oder 
wenn die unmittelbare Vernehmung ,des Zeugen 
vor diesem Gericht trotz Unterbleiben der An
zeige zur Aufklärung der Saclie erforderlich ge
wesen ist; dies hat das Gericht (der Vorsitzende), 
vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat, 
zu !bestätigen. Auf die Anzeigepflicht ist der 
Zeuge in der Ladung aufmerksam zu machen. 

Gebührenvorschuß 

§ 5. Dem Zeugen ist auf Antrag em ange
messener Vorschuß zu gewähren. 

Reisekosten 

§ 6. (1) Der Ersatz der notwendigen Reise
kosten (§ 3 Abs. 1 Z. 1) umfaßtdie Kosten der 
Beförderung des Zeugen mit einem Massenbeför
derungsmittel oder mit einem anderen Beför
derungsmittel und die Entschädigung für zu Fuß 
zurückgelegte Wegstrecken (Kilometergeld) ; er 
bezieht sich, vorbehaltlich des § 4, auf die Strecke 
zwischen dem' Ort der Vernehmung des Zeugen 
und seiner Wohnung oder Arbeitsstätte, je nach
dem, wo der Zeuge die Reise antreten oder 
beenden muß. 

(2) Tritt in ,der Verhandlung eines Gerichtes 
eine längere Pause ein, so sind dem Zeugen, 
der sich in dieser Zeit mit Erlaubnis des Gerichtes 
(des Vorsitzenden), vor dem die Beweisaufnahme 
stattfindet, in seine Wohnung oder an seine 
Arbeitsstätte begibt, die Kosten der Heimreise 
und der neuerlichen Reise an den Ort der Ver-

"nehmung zu vergüten, soweit sie die Gebühr 
'nicht übersteigen, die dem Zeugen -bei seinem 
Verbleib am Ort der Vernehmung zustände. 

(3) Dem Zeugen, der aus .dem Ausland geladen 
wird, sind auch die unvermeidlichen Neben
kosten, z. B. für .die Beschaffung von Reise
papieren, zu ersetzen. 

Massenbeförderungsmittel 

§ 7~ (1) Massenbeförderungsmittel im Sinn 
des § 6 ist jedes Beförderungsmittel, das dem 
allgemeinen Verkehr zur gleichzeitigen Beför~ 
derung mehrerer Personen dient, die es unab
hängig voneinander gegen Entrichtung eines all
gemein festgesetzten Fahrpreises in Anspruch 
nehmen können. 

(2) Führen verschiedene Massenhefö~derungs
mittel zum selben Ziel, so gebührt' die Ver
gütung, soweit im folgenden nicht anderes be
stimmt ist, für dasjenige, dessen Benützung den 
geringeren Zeitaufwand erfordert. 

(3) Der Fahrpreis ist nach den jeweils geltenden 
Tarifen zu vergüten; hierbei sind allgemeine 
Tarifermäßigungen maßgebend. Für Strecken, auf 
denen der Zeuge für seine Person zur freien 
Fahrt mit dem benützten Massenbeförderungs
mittel berechtigt ist,. gebührt keine, für solche 
Strecken, auf denen er zur ermäßigten Fährt 
berechtigt ist, nur die Vergütung des ermäßigten 
Falhrpreises. 

Fahrpreisklasse 

§ 8~ Dem Zeugen gebührt für Strecken, die er 
mit der Eisenbahn oder dem Schiff zurücklegt, 
die Vergütung für den' Fahrpreis der niedrigsten 
Klasse, einschließlich des Preises einer Platzkarte, 
für Strecken, die e~ mit dem Flugzeug zurück
legt, die Vergütung für den Fahrpreis der Tou-
ristenklasse. . 

Andere als Massenbeförderungsmittel 

§ 9. (1) Die Kosten für die Benützung eines 
Beförderungsmittels, das nicht Massenbeför
derungsmittel ist, sind dem Zeugen nur zu 
ersetzen, 

1. wenn ein Massenbeförderungsmittel nicht 
zur Verfügung steht oder nach ,der Lage' der 
Verhältnisse nicht benützt werden kann und die 
Zurücklegung der Wegstrecke zu Fuß nicht zu
mutbar ist, 

2. wenn die Gebühr bei Benützung des anderen 
Beförderungsmittels nicht höher ist als bei Be
nützung eines Massenbeförderungsmittels, 

3. wenn die Rechtssache die sofortige Ver
nehmung des Zeugen erfordert, dieser aber bei 
Benützung eines Massenbeförderungsmittels zur 
Vemehmung nicht mehr . rechtzeitig kommen 
könnte, oder 

4. wenn ihm wegen eines körperlichen Ge
brechens die Benützung eines Massen
beförderungsmittels nicht zugemutet werden 
kann. 

(2) Kosten nach Abs. 1 sind die angemessenen, 
tatsächlich aufgelaufenen Ko.sten; henützen meh
rere Personen ein solches Beförderungsmittel ge..: 
meinsam, so gebührt dem Zeugen nur der ent
sprechende Teil dieser Kosten. Benützt jedoch 
der Zeuge ein. eigenes Kraftfahrzeug, so gebührt 
ihm die nach der Reisegebührenvorschrift für 
Bundesbeamte hierfür vorgesehene Vergütung. 
Bei Benützung eines Fahrrades gelten die Be
stimmungen über das Kilometergeld (§ 12). 
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(3) Benützt der Zeuge ein anderes Beför
derungsmittel als ein Massenbeförderungsmittel, 
ohne daß die Voraussetzungen nach Abs. 1 hier
für vorliegen, so gebührt ihm der Ersatz ,der 
Kosten, die er für die Benützung eines Massen
beförderungsmittels hätte aufwenden müssen. 

Flugzeug 

§ 10. Dem Zeug,en gebührt die Vergütung 
für die Benützung eines 'Flugzeugs nur dann, 
wenn das Gericht (der Vorsitzende), vor dem die 
Beweisaufnahme stattfinden soll oder stattge
funden hat, das Vorliegen der Voraussetzung 
für diese Vergütung bestätigt. Diese Voraus
set~ung ist, 

1. daß bei Benützung dieses Beförderungs
mittels die Gebühr nicht höher ist als bei Be
nützung eInes anderen Massenbeförderungs
mittels, 

2. daß wege'n der Länge des Reisewegs eine 
andere Beförderungsart unzumutbar ist, oder 

3. daß die Rechtssache die sofortige Verneh
mung des Zeugen erfordert, dieser aber bei 
Benützung eines anderen Beförderungsmittels zur 
Vernehmung nicht mehr rechtzeitig kommen 
könnte. 

Schlafwagen und Kabine 

§ 11. Dem Zeugen gebührt die Vergütung 
des Fahrpreises für einen Schlafwagen auf der 
Eisenbahn oder für eine Kabine auf einem Schiff 
nur dann, wenn ,das Gericht (der Vorsitzende), 
vor dem die Beweisaufnahme stattfin,den soll 
oder stattgefunden hat, das Vorliegen der Vor
aussetzung' für diese Vergütung bestätigt. Diese 
Voraussetzung ist, daß der Zeuge, um möglichst 
wenig Zeit zu verlieren, die Reise zur Nachtzeit 
(22 Uhr bis 6 Uhr) antreten oder nach Mitter
nacht beenden muß. 

Kilometergeld 

§ 12. (1) Dem Zeugen gebührt für Wegstrecken, 
die er zu Fuß zurücklegen' muß, ab dem zweiten 
Kilometer ein Kilometergeldvon 3 S für jeden 
angefangenen Kilometer, . 

1. wenn ein Massenbeförderungsmittel nicht 
vorhanden ist oder nach der Lage der Ver
hältnisse nicht benützt werden kann und die 
Benützung eines anderen Verkehrsmittels nicht 
möglich ist oder .nicht vergütet wil"d, oder 

2. wenn durch Zurücklegung der Wegstrecke 
ohne Benützung eines Massenbeförderungsmittels 
die Dauer der Reise wesentlidl abgekürzt wird. 

(2) Für die Ermittlung der Länge der Weg
strecken, für die das Ki'lometergeld gebührt, ist 
die kürzeste gangbare Verbindung maßgebend. 
Ist die Länge der zurückgelegten Wegstrecken, 
für die das Kilometergeld gebührt, nicht fest-

stellbar, so ist für jede Viertelstunde der Be
wegung eine Vergütung in der Höhe ,des Kilo
metergeIdes für einen Kilometer zu leisten. 

(3) Hat dei Zeuge größere An- oder Abstiege 
zu Fuß zu bewältigen, so entspricht ein Höhen
unterschied von 75 m der Strecke von 1 km. 

Aufenthaltskosten 

§ 13. Die Aufent,haltskosten (§ 3 Abs. 1 Z. 1) 
umfassen 

1. den Mehrauf,wand für die Verpflegung, wenn 
die Reise oder der Aufenthalt am Ort der Ver
nehmung den Zeugen zwingt, das Frühstück, 
Mittag- oder Abendessen anderswo als an seinem 
gewöhnlichen Aufenthaltsort einzunehmen, und 

2. die Kosten für ,die unv,ermeidliche Nächti~ 
gung während der Reise und am Ort der Ver
nehmung. 

Verpflegung 

§ 14. (1) Dem Zeugen sind aols Mehraufwand 
für die Verpflegung' zu vergüten 
1. für das Frühstück ... , ....... '.... 20 S, 
2. für das Mittagessen ................ 45 S, 
3. für das Abendessen ..... ;.......... 45 S. 

(2) Der Mehraufwand für das Frühstück ist zu 
vergüten, wenn der Zeuge die Reise vor 7 Uhr 
antreten, der Mehraufwand für das Mittagessen, 
wenn er sie vor 11 Uhr antreten und nach 
14 Uhr beenden hat müssen, derjenige für das 
Abendessen, wenn er die Reise nach 19 Uhr 
beenden hat müssen. 

Nächtigung 

§ 15. (1) Dem Zeugen ist, sofern ihm nicht 
ein Anspruch auf Vergütung des Fahtpreises für 
einen Schlafwagen oder eine Kabine zusteht, für 
jede unvermeidliche Nächtigung ein Betrag von 
65 S zu vergüten. Als unvermeidlich ist die Näch
tigung auch dann anzusehen, wenn die Reise 
Zur Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr) angetreten 
oder beendet werden müßte. 

(2) Bescheinigt der Zeuge, daß die Kosten 'für 
die in Anspruch genommene' Nachtunterkunft 
den im Abs. 1 angeführten Betrag übersteigen, 
so sind ihm diese Kosten, jedoch nicht mehr als 
das Dreifache des im Abs. 1 genannten Betrages, 
zu ersetzen. 

Besondere ~osten von Zeugen aus dem Ausland 

§ 16. Beweist der Ze~ge, ,der: aus dem Ausland 
geladen wird, daß ihm höhere als die in den 
§§ 14 und 15 vorgesehenen Beträge ef1Wachsen 
sind, und bescheinigt er, daß diese Mehrauslagen 
seinen Lebens'verhältnissen entsprechen, so sind 
ihm diese höheren Beträge, jedoch nicht mehr als 
das Dreifache der im § 14 genannten Beträge und 
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das SechsIache des im § 15 Abs. 1 genannten 
Betrages z~ vergüten; darüber hinaus sind ihm 
auch die unbedingt notwendigen weiteren Aus
lagen zu ersetzen, die ihm infolge der Reise 
nach österreich, seines Aufen~halts im Inland und 
der ItüCkreise bewiesenermaßen unvermeidlich 
erwachsen. 

Entschädigung für Zeitversäumnis 

§ 17. Die Entschädigung für Zeitversäumnis 
(§ 3 Abs. 1 Z. 2) bezieht sich, vonbehalt,lich des 
§ 4, auf ,den Zeitraum, den der Zeuge wegen 
seiner Vernehmung außerhalb seiner Wohnung 
bzw. Arbeitsstätte bis zur möglichen Wieder
aufnahme der Arbeit verbringen muß. 

Ausmaß der Entschädigung für Zeitversäumnis 

§ 18. (1) Bei ,der Entschädigung für Zeitver
säumnis nach § 3 Abs. 1 Z. 2 Buchstabe a ist das 
entgangene reine Arbeitseinkommen samt zu
sätzlichen Vergütungen zu ersetzen. 

(2) Vermag der Zeuge zwar die Tatsache eines 
Anspruchs nach § 3 Abs. 1 Z. 2, nicht aber ,dessen 
Höhe zu !bescheinigen, so gebührt ihm eine Ent
schädigung von 30 S für jede, wenn auch nur 
begonnene Stunde, für die ihm eine Entschädi
gung für Zeitversäumnis zusteht. 

Geltendmachung der Gebühr 

§ 19. (1) Der Zeuge hat den Anspruch auf seine 
Gebühr binnen 14 Tagen, im Fall des § 16 binnen 
vier Wochen nach Abschluß seiner Vernehmung, 
oder nachdem er zu Gericht gekommen, ilber 
nicht vernommen worden ist, bei sonstigem Ver
lust schriftlich oder mündlich bei dem Gericht, 
vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat 
oder stattfinden sollte, geltend zu machen. 

(2) Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes 
bestimmt ist und nicht feste 'Gebührensätze be
stehen, hat der Zeuge die Umstände; die für die 
Gebührenbestimmung 'bedeutsam sind, besonders 
durch' Vorlage einer Bestätigung über den Ver
dienstentgang oder die Entlohnung eines Stell
vertreters oder, einer HiHskraft, gegebenenfalls 
durch Vorlage einer von der zustän,digen Dienst
stelle ausgestellten Bestätigung ü'ber die Höhe 

'der sonst zustehenden Reisegebühren (§ 3 Abs. 2), 
zu bescheinigen. 

(3) Auf seine Ansprüche und ,die allfällige 
Notwendigkeit des Beweises oder der Bescheini
gung ist der Zeuge in der Ladung aufmerksam 
zu machen. 

Bestimmung der Gebühr 

§ 20. (1) Die Geblihr ist im Justizver'waltungs
weg von dem damit betrauten Bediensteten des
jenigen Gerichtes zu bestimmen, vor' dem die 
Beweisaufnahme stattgefunden hat oder statt-

finden sollte; bei einem aus dem Ausland g~
la.denen Zeugen vom Leiter des Gerichtes. Das 
entscheidende Organ hat auch über die Gewäh
rung eines Vorschusses Zu entscheiden. 1m zivil
prozeß entfallen die Bestimmung der, Gebühr 
und ihre Entrichtung, wenn die Parteien dem 
Zeugen die von 'ihm geltend gemachte Gebühr 
sogleich entrichten. 

(2) Vor der Gebührenbestimmung kahn der 
Zeuge aufgefordert werden, sich über Umstände, 
die für die Gebührenbestimmung bedeutsam sind, 
zu äußern und, unter Setzung einer bestimmten 
Frist, noch fehlende Bestätigungen vorzulegen. 

(3) Die Gebü,hren'beträge sind auf volle Schil
ling aufzurunden. 

Bekanntgabe der Gebühr. Zustellung 

, § 21. Die bestimmte Gebühr ist dem Zeugen 
mündlich bekanntzugeben; eine schriftliche Aus
fertigung,binrien acht Tagen, hat nur zu ergehen, 
wenn es der Zeuge bei der mündlichen Bekannt
gabe verlangt; ü1ber dieses Recht ist der Zeuge 
bei ,der mündlichen Bekanntgabe zu belehren. 
Hat der Zeuge seine Gebühr schriftlich geltend 
gemacht oder kann über den Antrag nicht sofort 
entschieden werden, so entfällt die mündliche 
Bekanntgabe und es ist dem Zeugen, binnen acht 
Tagen nach dem Einlangen des Begehrens bz,w. 
dem Abschluß der Ermittlungen, eine schriftliche 
Ausfertigung zuzustellen. 

ReChtsmittel 

§ 22; (1) Gegen die Entscheidung ü'ber die 
Gebühr kann nur der Zeuge, binnen 14 Tagen 
die Beschwerde an den Leiter des Gerichtes, 
hat aber dieser entschied~n, an den Leiter des 
übergeordneten Gerichtshofs, wäre dies aber der 
Oberste Gerichtshof, an das Bundesministerium 
für Justiz, erheben. Die Frist beginnt mit der 
mündlichen Bekanntga:be der Entscheidung an 
den, Zeugen, im Fall der schriftlichen Ausferti
gung mit dem Tag nach der Zustellung der 
EntScheidung. 'Die" angefochtene Entschciioung 
kann auch zum Nachteil' des Zeu~eri 'geändert 
werden. Die -Entscheidung über die' Beschwerde 
ist ZJl begründen und dem Zeugen in schriftlicher 
Ausfertigung zuzustellen. 

(2) Für die Anfechtung der Entsche~dung, mit 
der ein Antrag auf Gewährung eines Vorschu'sses 
(§ 5) ganz' oder teilwei'Se abgewiesen worden 'ist, 
gilt der Abs.l ';sinngemäß;die vorstehend ge
nannte Entscheidung ist dem' Zeugen stets ·in 
schriftlicher AusfertigungzuzusteUen. Gegen die 
Gewährung eines Vorschusses ist ein Rechts
mittel nicht zulässig; 

,(3) Gegen die Ents~eidungüber die Be
schwerde ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht 
zulässig. 
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Zahlung der Gebühr. Zurückzahlung Gebührenvorschuß 

5 

§ 23. (1) Die Gebühr ist dem Zeugen aus den 
Amtsgeldern des Gerichtes, ist aher ein Kosten
vorschußerlegt worden, aus diesem kostenfrei 
zu zahlen. 

(2) Wird die zunächst bestimmte Gebühr durch 
eine Rechtsmittelentscheidung erhöht, so ist der 
Mehrbetrag dem Zeugen kostenfrei nachzuzahlen. 

(3) Wird die Gebühr durch eine Rechtsmittel
entscheidung herabgesetzt oder übersteigt der 
dem Zeugen gezahlte Vorschußdie rechtskräftig 
bestimmte Gebühr, so ,hat der Zeuge den zuviel 
gezahlten Betrag zurückzuzahlen. Hierzu ist er 
unter Setzung einer Frist von 14 Tagen auf
zufordern. Bei nicht r,echtzeitiger IZurückzahlung 
ist der Betrag vom Zeugen nach den für die Ein
bringung der gerichtlichen Gebühren und Kosten 
geltenden Vorschriften einZUIbringen. 

III. ABSCHNITT 

Sachverständige 

Umfang der Gebühr 

§ 24. Die Gebühr des Sachverständigen umfaßt 

1. den Ersatz der notwendigen Kosten, die 
durch die Reise an den Ort der Befund- oder 
Beweisaufnahme, Idurch den Aufennhalt an diesem 
Ort und durch die Rückreise verursacht werden; 

2. den Ersatz der Kosten für die Beiziehung 
von Hilfskräften und der sonstigen durch seine 
Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren verursachten 
notwendigen Kosten; 

3. die Entschädigung für Zeitversäumnis; 

4. die Gebühr für Mühewaltung einschließlich 
der Gebühr für ,die Teilnahme an einer Ver
handlung und der Gebühr für Aktenstudium. 

Anspruchsvoraussetzungen 

§ 25. (1) Der Anspruch auf die Gebühr richtet 
sich nach dem dem Sachverständigen erteilten 
gerichtlichen Auftrag; hat der Sachverständige 
Zweifel über den Umfang und Inha:lt des gericht
lichen Auftrags, so hat er die Weisung des Ge
richtes einzuholen. Ist der bekanntgegebene 
Zweck der Untersuchung erreicht, so hat der 
Sachverständige für darüber hinaus erbrachte 
Leistungen keinen Gebührenanspruch. 

(2) Werden zu dner Amtshandlung mehrere 
Sachverständige zugezogen, so hat jeder von 
ihnen Anspruch auf die volle Gebühr, sofern 
im folgenden nicht anderes bestimmt ist. 

(3) Ist die Tätigkeit des Sachverständigen aus 
seinem Verschulden unvollendet geblieben, so hat 
er keinen, sonst nur einen Anspruch auf die 
seiner unvollendeten Tätigkeit entsprechende Ge
bühr. 

§ 26. Dem Sachverständigen ist auf Antrag 
ein angemessener Vorschuß zu gewähren. 

Reisekosten 

§ 27. (1) Die §§ 6, 7 und 12 sind, sowe1t 'lm 
folgenden nicht anderes :bestimmt ist, sinngemäß 
anzuwenden. 

(2) Das gleiche gilt für den § 9, soweit es sich 
nicht um ein eigenes Kraftfahrzeug oder ein 
Fahrrad handelt. 

(3) Das gleiche grIt für die §§ 10 und 11,doch 
entfallen die dort vorgesehenen Bestätigungen. 

Fahrpreisklasse. Eigenes Kraftfahrzeug. Andere 
als Massenbeförderungsmittel 

§ 28. (1) Dem Sachverständigen gebührt für 
Strecken, die er mit der Eisenbahn oder dem 
Schiff zurücklegt, die Vergütung für den Fahr
preis der höchsten Klasse einschließlich des Preises 
einer Platzkarte, wenn aber das vom Sachver-. 
ständigen benUtzte BeföI1derungsmittel diese 
Klasse nicht führt, der nächstniedrigeren tat
sächlich geführten Klasse; für Strecken, die der 
Sachverständige mit dem Flugzeug zurücklegt, 
gebührt ]hm die Vergütung für den Fahrpreis 
der Touristenklasse. 

(2) Die Kosten für die· Benützung eines eigenen 
Kraftfa:hrzeugs sind stets zu ersetzen. A,ls Ersatz 
dieser Kosten gebührt die nach der Reise
gebührenvorschrift für Bundesbeamte hierfür 
vorgesehene Veq~ütung. Die Kosten für die Be
nützung eines Fahrrades' sind gleichfalls stets zu 
ersetzen. 

(3) Die Kosten für die Benützung eines anderen 
Beförderungsmittels, das nicht Massenbeför
derungsmittel ist, sind dem Sachverständigen auch 
dann zu ersetzen, wenn Gewicht, Umfang 'oder 
Beschaffenheit der Werkzeuge, Geräte oder son
stigen Gegenstände, die der Sachverständige zur 
Beweisaufnahme mitnehmen muß, dies recht
fertigt. 

Aufenthaltskosten 

§ 29. Die §§ 13 bis 15 sind sinngemäß anzu
wenden. 

Kosten für die Beiziehung von Hilfskräften 

§ 30. Dem Sachverständigen sind die Kosten 
für Hilfskräfte so weit zu ersetzen, als deren 
Beiziehung nach Art und Umfang seiner Tätigkeit 
unumgänglich notwendig ist. Zu diesen Kosten 
zählen' 

1. die Kosten,dieder Sachverständige für. die 
Arlbeitsleistung der Hilfskräfte aufwenden muß, 
soweit sie das übliche Ausmaß nicht übersteigen; 

2 
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,2. die Reise- und Aufenthaltskosten der Hilfs
kräft!! unter sinngemäßer Anwendung der Be
stimmungen über die Gebühr der Zeugen (§§ 6 
bis 15). 

Sonstige ~osten 

§ 31. Dem Sachverständigen sind die sonst 
mit seiner Tätigkeit nouwendiget'1Weise venbun
denen Kosten zu ersetzen~ Dazu zählen besonders 

1: die Kosten für die Anfertigung von Licht
bildern, Alblichtungen, Lichtpausen, Zeichnungen 
und für Röntgenuntersuchungen; 

2. die Kosten für die bei der Untersuchung 
verbrauchten Stoffe; 

3. die Kosten für das Reinschreiben von Be
fund und Gutachten einschließlich der Beilagen 
hierzu und für die Beistellung der Schreibmittel 
im Betrag von 9 Sfür jede Seite der Urschrift 
und von 2 S einer Durchschrift; der § 54 Abs. 3 
ist hierbei anzuwenden; 

4. ,die vom Sachverständigen zu entrichtenden 
Kosten für die Benützung der von ihm nicht 
selbst beigesteIlten Werkzeuge und Geräte, die 
eine dauernde Verwendung zulassen; 

5. die Stempel- und Postgebühren; 

6. die von der Sachverständigengebühr zu ent
richtende Umsatzsteuer; sie ist gesondert an- und 
zuzusprechen. 

Entschädigung. für Zeitversäumnis 

§ 32. (1) Der Sachverständige hat für die Zeit, 
die er wegen seiner Tätigkeit im gerichtlichen 
Verfahren außerhalb seiner Wohnung oder seiner 
gewöhnlichen Arbeitsstätte bis zur möglichen 
Wiederaufnahme der Arbeit besonders auf
wenden muß, Anspruch auf eine EQ.tschädigung 
für Zeitversäumnis im Ausmaß von 120 S, han
delt es sich aber um einen Sachverständig,en, 
dessen Mühewaltung nach § 34 Albs. 3' zu ent
lohnen ist, von 80 S für jede, wenn auch nur 
begonnen" Stunde. 

(2) Der Anspruch auf Entschädigung fur Zeit
versäumnis besteht so weit nicht, 

1. als der Sachverständige Anspruch auf eine 
Gebühr für Mühewaltung hat, 

2. als für die Nachtzeit {22 Uhr bis 6 Uhr), 

a) dem Sachverständigen bei Benütizung eines 
Massenbeförderungsmittels ein Anspruch 
auf Vergütung des Fahrpreises für einen 
Schlafwagen oder eine Kabine zusteht, oder 

b) er bei Benützung des eigenen Kraftfahr
zeugsdie Gebühr für die Nächtigurigin 
Anspruch nimmt .. 

Erhöhung der Entschädigung für Zeitversäumnis. 
Auf teilung 

§ 33. (1) Liegt der Ort, der für die Bestim
mung der Reisekosten maßgebend ist (§,§ 6 und 
27 Abs. 1), mehr als 30 km vom Ort der Tätig
keit des Sachverständigen im gerichtlichen Ver
fahren entfernt;' so erhöht sich die Entschädigung 
für Zeitversäumnis auf 150 S, handelt es sich 
aber um einen Sachverständigen, dessen Mühe
waltung nach § 34 Albs. 3 zu endohnen ist, auf 
100 S. 

(2) Nimmt ein Sachverständiger in zumindest 
annähernd z·eitlichem und räumlichem Zu
sammenhang an einem Tag an mehreren Ver
handlungen oder Ermittlungen teil, so ist bei 
der Bestimmung der Entschädigung für Zeit
versäumnis die insgesamt versäumte Zeit auf die 
mehreren Fälle zu gleichen Teilen aufzuteilen. 

Gebühr für Mühewaltung 

§ 34. (1) Die Gebühr für Mühewaltung 
steht dem Sachverständigen f,ür die Aufnahme 
des Befundes und die Erstattung des Gutachtens 
zu. 

(i) Die Gebühr für Mühewaltung ist nach 
deri Tarifen ,dieses Bundesgesetzes zu bestimmen. 
Soweit es sich um Leistungen handelt, die nicht 
in diesen Tarifen genannt sind, und soweit im 
Abs. 3 und im § 49 Abs. "1 und 2 nicht anderes 
bestimmt ist, ist die Gebühr nach der aufgewen
deten Zeit und Mühe nach richterlichem Ermessen 
zu bestimmen. Dabei ist einerseits auf die öffent
liche Aufgabe der Rechtspflege zum Wohl der 
Allgemeinheit Bedacht zu nehmen und anderer
seits eine weitgehende Annäherung an die Ein
künfte anzustreben, die der Sachverständige für 
eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit' im außer
gerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge. 
Die Bestimmung der Gebühr in der vollen Höhe 
dieser Einkünfte ist zulässig, wenn das Gutachten 
des Sachverständigen eine besonders ausführliche 
wissenschaftliche Begründung enthält und außer
gewöhnliche Kenntnisse auf wissenschaftlichem 
oder künstlerischem Gelbiet voraussetzt. Bestehen 
für eine gleiche oder ähnliche außergerichtliche 
Tätigkeit eines Sachverständigen gesetzlich zu
lässige Gebührenordnungen, solche Richtlinien 
oder solche Empfehlungen, so sind die darin 
enthaltenen Sätze in der Regel als das anzusehen, 
was der Sachverständige im außergerichtlichen 
Erwerbsleben üblicherweise bezieht. 

(3) Genügen im Einzelfall einfache gewerbliche 
oder geschäftliche Erfahrungen, die bei einem 
Sachverständigen dieses Faches für seine außer
gerichtliche. Berufstätigkeit gewöhnlich voraus
gesetzt werden, so gebührt dem Sachverstän
digen, soweit di,e Tarife dieses Bundesgesetzes 
keine Gebühr für die Mühewaltung dieses Sach
verständigen vorsehen und auch für seine außer-
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gerichtlichen ,Einkünfte Gebührenordnungen, 
Richtlinien oder Empfehlungen der im Abs. 2 
genannten Art nicht bestehen, für jede, wenn 
auch nur begonnene Stunde 100 S. 

Gebühr für die Teilnahme an einer Verhandlung 

§ 35. (1) Für die Zeit der Teilnahme an einer 
Verhandlung, einem gerichtlichen Augenschein 
oder einer im Auftrag des Gerichtes durch
geführten Ermitdung hat der Sachverständige 
Anspruch auf eine besondere Gebühr für- Mühe
waltung für jede, wenn auch nur begonnene 
Stunde in der Höhe von 150 S, handelt es sich 
aber um einen Sachverständigen, dessen Mühe
waltung nach § 34 Abs. 3 zu entlohnen ist, in 
der Höhe von 100 S; fällt die Teilnahme in die 
Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr oder auf einen 
Samstag, so beträgt die Gebühr das _Eineinhalb
fache, fällt sie auf einen Sonntag oder gesetz
lichen Feiertag, das Doppelte dieser Beträge. 

(2) Ergänzt der Sachverständige ,das schriftlich 
erstattete Gutachten in der Verhandlung oder 
gibt er darüber wesentliche Aufklärungen oder 
Erläuterungen, so hat er Anspruch auf eine 
weitere Gebühr für Mühewaltung; sie ist - in 
einem je nach der aufgewendeten Zeit und Mühe 
entsprechend niedrigeren Verhä<ltnis zu _ der Ge
bühr für die Grundleistung nach richterlichem 
Ermessen zu bestimmen. 

Gebühr für' Aktenstudium 

§ 36. Für das Studium ,des ersten Aktenbandes 
gebührt ,dem Sachverständigen -je nach Schwie
rigkeit und Umfang der -Akten ein Betrag von 
30 S bis 210 S; für das Studium jedes weiteren 
Aktenbandes jeweils bis zu 180 Smehr. 

Höhere Gebühr 

§ 37. (1) Für die im Auftrag des Gerichtes 
durchgeführte überprüfung des gerichtlichen 
Gutachtens eines anderen Sachverständigen oder 
von einander widersprechenden gerichtlichen 
Gutachten mehrerer Sachverständiger ist der 
Sachverständige mit der doppelten Gebühr zu 
entlohnen, die für das überprüfte Gutachten, 
bei einander widersprechenden Gutachten für 
das höher zu vergebührende Gutachten, jeweils 
samt Befund, nach diesem Bundesgesetz vor
gesehen ist, selbst wenn er keinen Befund auf
nimmt. 

nach den für die Einbringung der gerichtlichen 
Gebühren und Kosten geltenden Vorschriften 
für den Sachverständige~ einzubringen. 

Geltendmachung der Gebühr 

§ 38. (1) Der Sachverständige hat ,den An~ 
spruch auf seine Gebühr binnen 14 Tagen nach 
Abschluß seiner Tätigkeit bei sonstigem Verlust 
schriftlich oder mündlich, unter Aufgliederung 
der einzelnen Gebührenbestandteile, bei dem Ge
richt, vordem die B~weisaufnahme stattgefunden' 
hat oder stattfinden sollte, geltend zu machen. Er 
hat hierbei so viele weitere Ausfertigungen eines 
schriftlichen Antrags vorzulegen, daß jeder der 
im § 40 Abs. 1 Z. 1 Buchstabe a und Z. 2 ge
nannten Personen eine Ausfertigung zugestellt 
werden kann. Hierauf ist der Sachverständige in 
der Ladung aufmerksam zu machen. Schriftliche 
Anträge bedürfen nicht der Unterschrift eines 
Rechtsanwalts. 

(2) Der Sachverständige hat die Umst~nde. 
die für die Gebühr,enbestimmung bedeutsam sind. 
zu bescheinigen. 

(3) Auf seine Ansprüche und die allfällige 
Notwendigkeit der Bescheinigung ist der Sach
verständige in der Ladung aufmerksam zu 
machen. 

Bestimmung der Gebühr 

§ 39. (1) Die Gebühr ist von dem Gericht 
tdem Vorsitzenden) zu bestimmen, vor dem die 
Beweisaufnahme stattgefunden hat o<,ler statte. 
finden sollte. 'Das Gericht {der Vorsitzende) hat 
auch über die Gewährung eines Vorschusses zu 
entscheiden. Vor der Gebührenbestimmung kann 
das Gericht (der Vorsitzende) den Sachverstän
digen' auffordern, sich über Umstände, die für 
die GebÜlhrenbestimmung bedeutsam sind, zu 
äußern und, unter Setzung ,einer bestimmten 
Frist, noch fehlende Bestätigungen- über seine 
Kosten vorzulegen. Den im § 40 Abs. 1 Z. t 
Buchstabe a und Z. 2 genannten Personen ist 
unter Aushändigung oder Beischluß einer Aus
fertigung des schriftlich:en Gebührenantrags Ge
legenheit zur Äußerung binnen einer angemesse
nen, 14 Tage nicht übersteigenden Frist zu geben. 

(2) Die Gebührenbeträge sind auf volle Schii
ling aufzurunden. 

(3) Der Beschluß, mit dem die Gebühr be
stimmt oder über die Gewährung eines Vor
schusses entschieden wipd, ist zu 'begründen. 

(2) Im zivilgerichtlichen Verfahren steht dem 
Sachverständigen eine ,höhere als die vo'rgesehene 
Gebühr zu, wenn sich die Parteien durch eine 
Erklärung vor Gericht zur unmittelbaren Zah
lung dieser höheren Gebühr an den Sachver
ständigen verpflichten und der Sachverständige 
auf die Zahlung der Gebühr aus den Amtsgeldern 
des Gerichtes verzichtet. Diese Gebühr ist, falls 
der Sachverständige um ihre Einhebung ersucht, ' 

Zustellung 

§ 40. (1) Der Beschluß, mit dem die Gebühr 
bestimmt wird, ist zuzustellen 

1. in Zivilsachen 
a) den Parteien und 
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b) de~ Revisor, sofern die Gebühr nicht ganz 
aus einem bereits erlegten Vorschuß gezahlt 
werden kann oder die Gebühr nicht nach 
§ 37 Abs. 2 bestimmt worden ist; 

2. in Strafsachen dem Ankläger und dem 
Beschuldigten (Verdächtigen, Angeklagten, Ver
urteilten), falls dieser aber vertreten ist, seinem 
Vertreter bzw. Verteidiger; 

3. dem Sachverständigen. 

(2) Der Beschluß über die Gewährung eines 
Vorschusses ist nur dem Sachverständigen zuzu
stellen: 

Rechtsmittel 

§ 41. (1) Gegen den Beschluß, mit dem die 
Gebühr bestimmt wir,d, können die im § 40 
genannten Personen hinnen 14 Tagen nach der 
Zustellung dieses Beschlusses an sie in Zivilsachen 
den Rekurs, in Strafsachen die Beschwerde an 
den übergeordneten Gerichtshof erheben. 

(2) Gegen den Beschluß, mit dem ein Antrag 
des Sachverständigen auf Gewährung eines Vor
schusses ganz oder teilweise aJbgewiesen worden 
ist, kann nur der Sachverständige das im Abs. 1 
genannte Rechtsmittel erheben. Gegen die Ge
währung eines Vorschusses ist ein Rechtsmittel 
nicht zulässig. 

(3) Parteien, die nicht durch einen Rechts
anwalt vertreten oder verteidigt sind, können 
Rechtsmittel auch mündlich zu Protokoll er
klären; ihre schriftlichen Rechtsmittel bedürfen 
nicht der Unterschriftein·es RechtsanlWalts. Ein 
Kostenersatz findet nicht statt. 

Zahlung. Zurückzahlung 

§ 42. (1) Die Gebühr ist dem Sachverständigen 
~us den Amtsgelderndes Gerichtes, ist aber ein 
Xostenvorschuß erlegt wOl"den, aus diesem nach 
Eintritt der Rechtskraft des Beschlusses, mit dem 
:sie bestimmt worden ist, kostenfrei zu zahlen. 
Der Sachverständige kann verlangen, daß ihm 
die Gebühr vor Eintritt der Rechtskraft dieses 
Beschlusses gezahlt werde. 

(2) Wird die zunächst bestimmte Gebühr durch 
eine Rechtsmittelentscheidung el"höht, so ist der 
Mehrbetrag dem Sachverständigen kostenfrei 
nachzuzahlen. 

(3) Wird die Gebühr vor ihrer rechtskräftigen 
Bestimmung gezahlt und durch eine Rechtsmittel
entscheidung herabgesetzt oder übersteigt der 

. dem Sachverständigen gezahlte Vorschuß die 
:rechtskräftig bestimmte Gebühr, so hat der .Sach
verständige den zuviel gezahlten Betrag zurück
zuzahlen. Hierzu ist er vom Gericht (vom Vor
sitzenden) unter Setzung einer Frist von 
14 Tagen aufzufordern. Bei nicht rechtzeitiger 

2urückzahlung ist der Betrag vom Sachverstän-

digen nach den für die Einbringung der gericht:" 
lichen Gebühren und Kosten geltenden Vor- . 
schriften einzubringen. 

TARIFE 

Ärzte 

§ 43. (1) Die Gebühr für Mühewaltung beträgt 

1. für die Untersuchung samt Befund und 
Gutachten 
a) bei einer einfachen körperlichen 

Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . 100 S 
b) bei einer einfachen körperlichen 

Untersuchung mit eingehender 
Begründung des Gutachtens oder 
Einbeziehung eines oder meh-
rerer Nebengutachten oder bei 
einer besonders zeitaufwendigen 
körperlichen Untersuchung oder 
bei einer neurologischen oder 
psychiatrischen Untersuchung ., 210 S 

c) bei einer ·einfachen körperlichen 
Untersuchung mit besonders aus
f,ührlicher wissenschaftlicher Be
gründung ,des Gutachtens. . . . . . 315 S 

d) bei einer besonders zeitaufwen
digen körperlichen Untersuchung 
oder bei einer neurologischen 
oder psychiatrischen Unter
suchung, je mit eingehender Be-
gründung des Gutachtens ...... 620 S 

e) bei einer besonders zeitaufwen-
digen körperlichen Untersuchung 
oder bei einer neurologischen 
oder psychiatrischen Unter
suchung, je mit besonders aus
führlicher wissensChaftlicher Be
gründung des Gutachtens. . . . .. 1045 S 

f) bei einer Untersuchung im Zug 
von Reihenuntersuchungen im 
Anhalteverfahren bei offenlbarer 
Geisteskrankheit oder Geistes-
schwäche .................... 75 S 

2. für. die Leichenöffnung (Unter
suchung von Leichenresten oder 
-teilen) samt Befund und Gutachten 
a) in einfachen Fällen . . . . . . . . . . . . 500 S 
b) mit eingehender Begründung des 

Gutachtens .................. 700 S 
c) mit besonders ausführlicher wis

senschaftlicher Begründung des 
Gutachtens .................. 1000 S 

d) bei erschwerenden äußeren Um
ständen, wie etwa bei großer 
Kälte oder sonstigen widrigen 
Wetterverhältnissen, bei einer 
Veränderung der Leiche durch 
Fäulnis oder nach Enterdigung, 
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das Eineinha;lbfame der in den 
Bumstaben abis e festgesetzten 
Gebühren 

3. für eine äußere Besimtigung einer 
Leime oder einer unreifen mensm
limen Frumt samt Befund und Gut-
amten ........................ . 

4. für eine Untersumung von Werk
zeugen, Kleidung und dergleimen 
mit oder ohne Handlupe samt Be-
fund und Gutamten ........... . 

5. a) für eine einfame memisme, 
mikroskopisme oder spektro
skopische Untersumung von 
Harn, Haaren, Sekret oder Ex
kret und dergleimen samt Befund 
und Gutamten für jede Unter-
sumungsart ................. . 

b) für eine histologische Unter
suchung samt Befund und Gut
amten für jedes Organ und jede 
Färbung .' ................... . 

e) für eine histomemisme oder neu
ropathologisme Untersumung 
samt Befund und Gutamten für 
jedes Smnittpräparat und jede 
Färlbung, ................... . 

d) für eine makroskopisme Unter
sumung eines Operations
präparates samt Befund und Gut-
achten .................... ,. 

e) für eine makroskopisme Unter
sumung eines Skeletteils ein
smließlim Präparation, Maze
ration und Rekonstruktion samt 
Befund und Gutamten 
aa) bis zu drei Brumstücken .. 
bb) für jedes' weitere Brumstück 

6. für eine Untersumung von Blut
flecken samt Befund und Gutamten 
a) auf Zugehörigkeit zu Blut ein,er 

bestimmten Art 
aa) bei Anwendung .der Prä

zipitationsmethode nam 
Uhlenhut ............... . 

bb) bei Anwendung der Prä
zipitationsmethode nam 
Oumterlony ............ . 

ce) sonst ................. . 
b) auf Gruppenzugehörigkeit ... . 
e) auf Bllltmerkmale für jedes 

Merkmal .............. ' ..... . 

7. für eine Blutentnahme 

a) bei Kindern über drei Jahre und 
bei Erwamsenen sowie bei Lei
men durm Punktion einer Vene 

75 S 

75 S 

88 S 

110S 

250 S 

200 S 

200 S 
20 S 

143 S 

220 S 
77S 

200S 

220S 

b) bei Kindern unter drei Jahren 
e) bei Leimen durm Eröffnung 

einer großen Vene .....•...... 
d) bei Kindern und Erwamsenen 

für eine Untersumung der in der 
Z. 8 Bumstabe ,'g genannten 
Merkmale ................. . 

e) inder Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr 
das Doppelte der in den Bum
staben abis e festgesetzten Ge
bühren 

8. für eine Untersuchung von flüssigem 
Blut(auch Leimenblut) samt Befund 
und Gutamten 
a) auf' Zugehörigkeit zu Blut einer 

bestimmten Art ............. . 
b) im System der Blutgruppen der 

roten Blutkörpermen 
aa) Zur Bestimmung der Blut-

gruppe ................. . 
bb) zur Bestimmung der Blut

untergruppen Al und A2 
e) im System der Blutfaktoren der 

,roten Blutkörperm,en 
aa) zur Bestimmung der Blut

faktoren für jede~ Merkmal 
bb) Absorptions-Elutions

Untersumungen zur Diffe
renzierung zwismen Rein
und Mismerbigkeit für jede 
Untersumung ........... . 

d) im System der Enzymmerkmale 
zur Bestimmung jedes Merkmals 

e) im System der Serumgruppen 
zur Bestimmung jedes Merkmals 

f) zur BestilJlmung der Aussmeider
eigensmaften in Körperflüssig-
keiten für jedes Merkmal ..... . 

g) im System der Merkmale der 
weißen Blutkörpermen 
aa) zur Bestimmung jedes Merk-

mals ................... . 
bb) zur Gewinnung der weißen 

Blutkörpermen zur unmit
telbaren Untersumung oder 
Versendung ........... . 

9. für eine bakteriologisme Unter
sumung samt Befund und Gutamten 

a) für jeden Kultur- oder Tierver-
sum ....................... . 

b) sonst 

10. a) für jede virologisme Unter
sumung (z. B. Eikultur, Gewebe
kultur, Tiewersum) samt Befund 

77S 

1105 

1325 

125 S 

77S 

775 

77 S 

220 S 

132 S 

132 S 

77S 

132S 

132 S 

132S 
66 S 

44 S und Gutamten . . . . . . . . . . . . . . . 275 S 
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b) für jede Untersuchung nach 
Buchstabe a mit Blindpassagen 
oder Neutralisationsprdben samt 
Befund und Gutachten ........ 550 S 

11. Für eine Abnahme ;on Albdrucken 
zur Nämlichkeitssich,erung für jeden 
Abdruck ...................... 50 S 

12. für eine Röntgenuntersuchung samt 
Befund und Gutachten 

a) bei Röntgenaufnahme für jede 
Aufnahme .................. 160 S 

b) bei Durchleuchtung .......... 100 S 
c) bei Vel'Wendung eines Kontrast

mittels das Eineinhalbfache der 
in den Buchstaben a und b fest
gesetzten Gebühren 

13. für eine biostatistische Berechnung 
der Vaterschaftsausschlußmöglichkeit 

,oder der Va terschaftswahrscheiIl'lich-
keit ........................... 250 S. 

(2) Soweit sich dies nicht bereits aus dem 
Abs. 1 ergi:bt, hat ,der Sachverständige für die 
Untersuchung mehrerer Personen oder Gegen
stände Anspruch je auf die voll.e Gebühr. 

Anthropologen 

§ 44. Die Gebühr für Mühewaltung für die 
Untersuchung samt Befund und Gutachten be
trägt für jede untersuchte Person 

1. für eine morphologische Unter
suchung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 S 

2. für eine mikroskopische Haarunter-
suchung .............. .-......... 100 S " 

3. für die Geschmacksprüfung ...... 90 S 
4. für eine Untersuchung der Gaumen-

falten . .- ....................... : 200 S 
5. für eine Untersuchung der Wirbel-

säule ........................... 460 S 
6. für eine Untersuchung der Nelben-

höhlen ..... " ................. ". . 460 S 
7. für eine Abnahme und Auswertung 

von Abdrücken zu daktyloskopi-
schen Zwecken je Abdruck . . . . . . . . 80 S 

8. für eine biostatistische B.erechnung 
der Vaterschaftsausschlußmöglichkeit 
oder der Vaterschaftswalhrscheinlich-
keit ........... " ....... ;........ 250 S. 

Dentisten 

§ 45. Die Gebühr für Mühewaltung beträgt 
für Befund und Gutachten 

1. über eine Untersuchung im Mund 

a) in einfachen Fällen •. . . . . . . . . . . 80 S 
b) mit eingehender Be~ründung,des 

Gutachtens .................. 160 S 

c) nach Abnahme von Kronen, 
Brücken urid dergleichen ...... 270 S 

2. über ,eine Untersuchung technischer 
Arbeiten außerhalb des Mundes 
a) in einfachen FäHen . . . . . .. . . . . . 60 S 
b) mit eingehender Begl'\ündung des 

Gutachtens und nach Unter-
suchung von Materialproben 210 S 

3. über Materialien und deren Ver ar-
"beitung ........................ 280 S. 

Tierärzte 

§ 46. (1) Die Gebühr für Mühewaltung beträgt 

1. für eine" körperliche Untersuchung 
samt Befund und Gutachten 
a) eines Groß tiers (z. B. Rind, 

Pferd, Maulesel, Maultier, je über 
ein Jahr) 
aa) in einfachen Fällen. . . . . . . . 100 S 
bb) mit eingehender Begründung 

des Gutachtens oder Einbe
ziehung eines oder mehrerer 
N~bengutachten .......... 210 S 

ce) mit besonders ausführlicher 
wissenschaftlicher Begrün-
dung des Gutachtens. . . . . . 315 S 

b) eines mittleren Tieres (z. B. Rind, 
Pferd, Maulesel, Maultier, je 
unter einem Jahr, Schwein, Schaf, 
Ziege) in einfachen Fällen ...... 85 S 

c) eines Kleintiers (z. B. Hund, 
Ka'tze, H~hn, Pute, Gans, Epte) 
in einfa,chen Fällen ... . . . . . . . . . 75 S 

2. für eine Massentieruntersuchung ein
schließlich der Berücksichtigung der 
Umweltbedingungen samt Befund 
und Gutachten 
a) je Großtier oder mittleres Tier 

mit Ausnahme der unter dem 
Buchstaben b angeführten Tiere 
in einfachen Fällen ..... . .. • . . . . 80 S 

b) bei Schweinen, Schafen oder Zie
gen in einfachen Fällen bei einem 
Bestand von 

50 bis 100 Stück insgesamt .. 1500 S 
101 bis 250 Stück insgesamt .. 2600 S 
251 bis 1000 Stück. insgesa~t .. 4400 S 
mehr als 1000 Stück insgesamt 
die zuletzt genannte Gebühr 
mit einem Zuschlag von 500 S 
für jedes weitere angefangene 
Tausend 

c) bei Geflügel {Huhn, Pute, Gans, 
Ente und dergleichen) in ein
fachen Fällen Ibei einem Bestan!i 
von 
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100 bis 200 Stück insgesamt.. 500 S 
201 bis 1000 Stück insgesamt. . 70Ö S 
1001 bis 10.000 Stück insge
samt die zuletzt genannte Ge
bühr mit einem Zuschlag 'Von 
250 S für jedes w,eitere ange
fangene Tausend; von mehr als 
10.000 Stück mit einem Zu
schrlag von 180 S für jedes dar-
überliegende ,weitere angefan-
gene Tausend 

3. in den Fällen der Z. l' Buchstaben b 
und e und Z. 2 

a) bei einer eingehenden Begrün
dung des Gutachtens das Einein
halbfache, 

b) bei einer besonders ausführlichen 
wissenschaftlichen Begründung 
des Gutachtens das Doppelte der 
dort festgesetzten Gebühren 

4. für eine Leichenöffnung (Unter
suchung von Leichenresten oder 
-teilen) samt Befund und Gutachten 

a) bei einem Großtier 

aa) in einfachen Fällen ....... ;. 500 S 
b'b) mit eingehender Begrün-

dung des Gutachtens. . . . . . 700 S 
ce) mit besonders ausführlicher 

wissenschaftlicher Begrün-
dungdes Gutachtens .... ; . , 1000 S 

dd) bei erschwerenden äußeren 
Umständen, wie etwa bei 
großer Kälte oder sonstigen 
widrigen Wetterverhältnis
sen, bei einer Veränderung 
der Leiche durch Fäulnis 
oder nach Ausgrabung; das 
Eineinhalbfache der in den 
Doppel'buchstaben aa his ee 
festgesetzten Gebühren 

b) bei einem mittleren Tier 

aa) in einfachen Fällen ........ 250 S 
bb) mit eingehender Begrün-

dung des Gutachtens. . . . . . 350 S 
ee) mit besonders ausführlicher 

wissenschaftlicher Begrün-
dung des Gutachtens .... ,. 500 S 

dd) bei erschwerenden äuß·eren 
Umständen, wie etwa· bei 
großer Kälte oder sonstigeIi 
widrigen 'Wetterverhältnis
sen, heieiner Veränderung 
der Leiche durch Fäulnis 
oder nach Ausgrabung, das 

Eineinhalbfache der inden 
,Doppelbuchstaben aa bis ce 
festgesetzten Gebühren 

,e) bei einem Kleintier mit Aus-
nahme von Geflügel . 

,aa) in einfachen Fällen. . . . . . . . 100 S 

bb) mit eingehender Begrün-
·dung des Gutachtens ... ;.. . 250 S 

ee) mit besonders ausführlicher 
wissenschaftlicher Begrün-
dungdes Gutachtens. . . . . .400 S 

dd) :bei erschwerenden äußeren 
Umständen, wie etwa bei 
großer Kälte oder sonstigen 
widrigen Wetterverhältnis
sen, bei einer Veränderung 
der Leiche durch Fäulnis 
oder nach Ausgrabung, das 
Eineinhalbfache der in den 
Do,ppelbuchstaben aa bis ee 

, festgesetzten G,ebühren 

d) bei Geflügel(Huhn,Put~, Gans, 
Ente und dergleichen) 

aa) in einfachen Fällen . . . . . . . . 100 S 
bb) mit eingehender Begrün-

dung des Gutachtens ...... 150 S 
ce) mit besonders ausführlicher 

wissenschaftlicher Begrün-
dung des Gutachtens . '. . . . . 250 S 

dd) bei erschwerenden äußeren 
Umständen, wie etwa bei 
großer Kälte oder sonstigen 
widrigen Wetterverhältnis
sen, bei einer Veränderung 
der Leiche durch Fäulnis 

'oder nach Ausgrabung, das 
Eineinha1bfache der in den 
Doppelbuchstaben aabis ce 

,festgesetzten Gebühren 

5. für eine äußere Besichtigung einer 
Leiche oder einer unreif.en tierischen 
Frucht samt Befund und Gutach-
ten .. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 S 

6. a) für eine einfache chemische, 
mikroskopische, oder spektrosko
pische Untersuchung (von Harn, 
Haaren, Sekret oder Exkret und 
dergleichen) samt Befund und 
Gui:achten für jede Unter-
suchungsart .. . . . . . . . . . . . . . . . . 88 S 

b) für eine histologische' Unter
suchung samt Befund und Gut
achten für jedes Organ und jede 
Färbung .................... 110 S 
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c) für eine histochemische oder neu
ropathologische Untersuchung 
samt Befund und Gutachten für 
jedes Schnittpräparat und jede 
Färbung ...... ' ............. . 

7. für eine Untersuchung von Blut
flecken auf Zugehörigkeit zu Blut 
einer bestimmten An samt Befund 
und Gutachten 
a) bei Anwendung der Präzipita

tionsmethode nach Uhlenhut .. 
b) bei Anwendung der Präzipita

tionsmethode nach Ouchterlony 
c) sonst 

8. für eine Blutentnahme 

9. für eine Untersuchung von flüssigem 
Blut (auch Leichen'blut) samt Befund 
und Gutachten 
a) zur Bestimmung der BlutgrUippe 
b) zur Bestimmung 'der Serum-

gruppe ..................... . 
c) zur ,Bestimmung jedes Enzym-

merkmals ................. . 

10. für eine bakteriologische Unter
suchung samt Befund und Gutachten 
a) für jeden Kultur- oder Tierver-

such ....................... : 
b) für jede Serumagglutination ... . 
c) sonst ..................... . 

11. a) für eine virologische Unter
suchung (z. B. Eikultur, Gewebe
kultur, Tierversuch) samt Befund 
und Gutachten ............. . 

b) für eine Untersuchung nach 
Buchstabe a mit Blindpassagen 
oder Neutralisationsproben samt 
Befund und Gutachten ........ ' 

12. für eine Röntgenuntersuchung samt 
Befund und Gutachten 
a) Ibei Röntgenaufna·hme für jede 

Aufna;hme 
aa) bei einem Großtier- ..... . 
bb) sonst ................. . 

b) bei Durchleuchtung ......... . 
c) bei Verwendung eines Kontrast

mittels das Eineinhalbfache der 
in den Buchstaben a und b fest
gesetzten Gebühren 

13. für eine Untersuchung von Lebens
mitteln tierischer Herkunft samt Be
fund und Gutachten 

a) 'bei sensorischer Untersuchung 

250S 

143 S 

220 S 
77S 

77S 

77S 

132 S 

132 S 

132 S 
33 S 
66 S 

275 S 

550 S 

270 S 
160 S 
100 S ' 

75 S 

b) bei einfacher qualitatLver Bestim
mung einzelner Bestandteile 
(Stärke, Ammoniak sowie Be
stimmung des pH-Wertes und 

, dergleichen) je . . . . . . . . . . . . . . 33 S 
c) bei histologischer Untersuchung 

(zehn Präparate). . . . . . . . . . . . . . 440 S 
d) bei bakteriologischer Unter

suchung 
aa) bei Bestimmung der aeroben 

Gesamtkeimzahl ... . . . . . . . 50 S 
bb) bei Isolierung ein.zelner 
, Keimgruppenund Bestim-

mung deren Anzahl ...... 75 S 
e) bei serologischer Untersuchung 

auf Eiweißart ................ 75 S 
f) bei serologischer Bestimmung der 

Art- und Gruppenzugehörigkeit 
von Bakterien . . . . . . . . . . . . . . 75 S 

g) bei Bestimmung biochemischer 
Eigenschaften von Bakterien 75 S 

h) bei biologischem Nachweis von 
Hemmstoffen (Antibiotika, Kon
servierungsmittel und derglei-
chen) ... .... .. ... ..... .. ... 50 S 

i) bei Nachweis von Hormonen 
oder hormonal wirksamen Sub-
stanzen (z. B. östrogene, Thy
reostatika) im T.ierversuch .... 250 S. 

(2) Soweit sich dies nicht !bereits aus dem 
Abs. 1 ergiht, hat der Sachverständige für die 
Untersuchung mehrerer Tiere oder Gegenstände, 
ausgenommen für die Massentieruntersuchung in 
den Fällen der Z. 2 Buchstaben bund c, An
spruch je auf die vo1>le Gebühr. 

Sachverständige für chemische Untersuchungen 

§ 47. (1) Die Gebühr für Mühewaltung für 
chemische Untersuchungen, soweit sie nicht von 
anderen Tarifposten erfaßt sind, samt Befund 
und Gutachten beträgt 

1. für eine Untersuchung von Leichen
teilen 
a) auf flüchtige Gifte (z. B. Xthyl- , 

alkohol und dergleichen) ...... 260 S 
b) auf Metallgifte (z. B. Blei und 

dergleichen), :............... 390 S 
c) auf Pflanzengifte oder synthe

tische Arzneistoffe (z. B. Strych-
nin, Barbiturate und dergleichen) 470 S 

2. f,ür ,eine Untersuchung von Blut 
(auch Leichenblut), Erbrochenem, 
Mageninhalt, Stuhl, Harn, Graberde, 
Sargholz, von festen Speisen, Flüssig
keiten oder Genußmitteln 
a) auf flüchtige Gifte ....... . . . . . 160 S 
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b) auf Metallgifte ., . . . .. . . . . . . . 230 S 
c) aufPflanzengifte oder synthe-

tische Arzneistoffe ............ 310 S 

3. für eine Untersuchung von Arzneien, 
Drogen, Toiletteartikeln, technischen 
Erzeugnissen, Kleidern, Wäsche oder 
Geräten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 S 

4. für ·eine Untersuchung 'von einfachen 
Körpern (z. iß. Sublimat,' Zyankali, 
Arsenik, Pho~hor,' Kochsalz, Kalo
mel, Calciumcarbonat, Bariumcarbo-
nat) oder der.en Lösungen . .. . . . . . . 160 S 

5. für eine Untersuchung von Gemi
schen einfacher Kör,per oder deren 
Lösungen, soweit sie nicht unter eine 
andere Zahl falleri, ............. 310 S 

6. a) für eine einfache mikroskopische, 
spektroskopische oder chemische 
Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . 88 S 

b) für eine aUDwendige chemische 
Untersuchung mit physikalisch
chemischen Verfahren, wie z. B. 
Dünnschicht - Gaschromatogra
phie, Spektralanalysen . (Emmis
sion, Absorption), Röntgen-
fluoreszenz .................. 170 S. 

(2) Dem Sachverständigen gebührt in den Fäl
len des Abs. 1 Z. 1 bis 5 J)ür jedes quantitativ 
ermittelte Gift ein Zuschlag in der Höhe der 
halben Gebühr. Müssen verschiedene Organgrup
pen oder Organteile getrennt untersucht 'wer
den, und ist die Notwendigkeit der getrennten 
Untersuchung wissenschaftlich nachgewiesen, so 
gebührt für jede getrennte Untersuchung die 
volle Gebühr; das gleiche gilt, wenn ein Gegen
stand ,der Reihe nach auf verschiedene Gruppen 
von Giften untersucht wepden muß. 

(3) Der Abs. 1 ist auf pharmakologische und 
pharmakognostische Untersuchungen nicht an
zuwenden. 

Sachverständige für das Kraftfahrwesen 

§ 48. Die Gebühr für Mühewaltung beträgt 
für Befund und Gutachten 

1. über den Allgemeinzustand oder die Be
triebs- oder Verkehrssicherheit eines 
a) Kraftrades .................. 150 S 
b) Personenkraftwagens . . . . . . . . . . 250 S 
c) Lastkraftwagens oder einer Zug-

maschine .................... 400 S 
d) Omnibusses ..... . . . . . . . . . . . . . 550 S 
e) Anhängers ....... '" . . . . . . . . . 250 S 
f) :Sonderfahrzeugs .. . . . . . . . . . . 600 S 
g) Fahpzeugbestandteils oder -zube-

hörs ....................... :. 100 S 

2.über·das Ausmaß und die Höhe eines Scha
,dens an einem unter der Z. 1 genannten 
Fahrzeug, Bestandteil oder Zubehör die dort 
genannte Gebühr mit emem Zuschlag 
von 50 S, 

3. über den Wert eines Fahrzeugs, Bestandteils 
oder Zubehörs, die Kosten oder die Beschaf
fenheit einer durchgeführten Instandsetzung 
bei einem Wert bzw. einem Kostenbetrag 

bis 10.000 S .................... 300 S 
über 10.000 S bis 50.000 S 450S 
über 50.000 S Ibis 100.000 S 600 S 
über 100.000 S bis 300.000 S 750 S 
über 300.000 S bis 500.000 S 900 S 
über 500.000 S bis 1,000.000 S 1200 S, 
über 1,000.000 S .................... 1500 S 

4. über die Wertminderung eines Kraftfahr
zeugs, Bestandteils oder Zubehörs 250 S 

5. über die technischen Ursachen ul1;d den Her
gang eines Verkehrsunfalls bei Beteiligung 
a) eines Verkehrsteilnehmers . . . . 250 S 
b) zweier Verkehrsteilnehmer .... 500 S 
c) dreier oder mehr Verkehrsteil-

nehmer ........ ;............ 600 S 
d) bei besonders sch:wieriger Dar

stellung der technischen Ursachen 
oder des Unfallhergangs oder bei 
besonders ausführlicher wissen
schaftlicher Begründung des Gut
achtens, so bei einer besonderen 
Berechnung der Geschwindigkeit 
aus der Art und Stärke des Scha
del!S, das DQPpelte ,der in den 
Buchstaben abis c festgesetzten 
Gebühren. 

Gemeinsame Bestimmungen zu den §§ 43 bis 48 

§ 49. (1) Wird von einem inden §§ 43 bis 4.8 
erfaßten Sachverständigen eine Leistung erbracht, 
die in diesen Bestimmungen nicht angeführt ist, 
aber wegen ihr·er Ähnlichkeit mit den dort an
geführten Leistungen ihnen gleichgehalten wer
den kann, so ist sie mit der für die nächstähn
liche Leistung vorgesehenen Gebühr zu entloh~ 
nen. 

(2) Die §§ 43 bis 48 und der Abs. 1 gelten 
nicht, wenn die Leistung in ilirem Umfang den 
in den §§ 43 bis 48 vorgesehenen höchsnbewer
teten Ansatz erheblich übersteigt und zugleich 
eine außerordentliche wissenschaftlich.e Leistung 
ist. In .diesem Fall ist die Bestimmung der ,Ge
bühr in ,der vollen Hähe der außergerichtlichen 
Einkünfte zulässig (§ 34 A-bs. 2 vierter Satz). 

(3) Stammen in den Fällen ·der §§ 43 bis 48 
Befund. und Gutachten von verschiedenen Sach
verständigen, so gebühren 

1. dem Sachverständig.en, der den Befund auf
genommen hat, drei Viertel; 

3 
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2. dem Sachverständigen, der das Gutachten 
abgegeben hat, 
a) wenn eine eingehende wissenschaftliche 

Begründung notwendig ist, drei Viertel, 
b) sonst ,die Hälfte der für Befund und 

Gutachten festgesetzten Gesamtgebühr. 

Buchsachverständige 

§ 50. (1) Die G,ebühr für Mühewaltung für 
Befund und Gutachten beträgt für jede, wenn 
auch nur begonnene 5tunde 1805. 

(2) Bei besonderer 5chwierigkeit von Befund 
und Gutachten kann die Gebühr nach richter
lichem Ermessen (§ 34 Abs. 2) 'bestimmt werden. 

Sachverständige für die Schätzungen von Häusern 
und Baugrünrlen 

§ 51. (1) Die Gebühr für Mühewaltung für 
Befund und Gutachten über die 5chätzung von 
Häusern und Baugründen beträgt 

1. für Hausschätzungen: 

über 
über 
über 

, über 
über 
über 
über 
über 
über 

bei einem Wert einschließlich des 
Wertes 'des bebauten Grundstücks 

30.000 S 
50.000 S 
75.000 S 
100~000 S 
150.000 S 
200.000 S 
300.000 S 
500.000 S 

1,000.000 S 

bis 30.000 S 310 S 
bis 50.000 S 520 S 
bis 75.000,5 720 S 
bis 100.000 S 920 S 
bis 150.000 S 1.460 S 
bis 200.000 S 1.660 S 
bis 300.000 S 2.080 S 
bis 500.000 S 2,600 S 
bis 1,000.000 S 3.900 S 
für je angefangene weitere 
500.0005 um 650 S mehr; 

2. für Baugrundschätzungen: 
bei einem Wert 

bis 10.000 S 200 S 
über 10.000 S bis 20.000 S 250 S 
über 20.0005 bis 30.0005 3605 
ü:ber 30.0005 bis 50.000 S 450 S 
über 50.0005 bis 70,0005 7005 
über 70.000 S bis 10b.000 S 780 S 
über 100.000 S für je angefangene weitere 

50.000 S um 120 S mehr. 

(2) Bei der Schätzung von Hausanteilen ist 
die Gebühr nach dem Wert des ganzen Hauses, 
bei der Schätzung von Baugrundantei!len, die im 
Verhältnis zum Ganzen bestimmt sind (§ 10 
GBG 1955), nach dem Wert der ganzen Liegen
schaft, bei der Schätzung v,on zusammenhängen
den gleichartigen Grundstücken, die in einer ein
zigen Grundbuchseinlage (§ :2 GBG 1955) ein
getragen sind, vom Gesamtwert aller geschätzten 
Grundstücke zu bemessen. 

(3) Für die Schätzung einer im Wöhnungs
eigentum stehenden Wohnung oder eines solchen 
Geschäftsraums ist die Gebühr nach deren oder 

dessen Schät~wert mit einem Zuschlag von 
50 v. H. zu ibemessen. Werden mehrere im Woh
nungseigentum stehende Wohn~ngen oder Ge
schäftsräume einer Liegenschaft geschätzt, so darf 
die Gebühr für Mühewaltung nicht höher sein, 
als sie es bei der Schätzung der gesamten Liegen
schaft wäre; der Abs. 2 ist in diesem Fall nicht 
anzuwenden. 

Sachverständige für die Schätzung von gewöhn
lichen Gebrauchsgegenständen 

§ 52. Die Gebühr für Mühewaltung für Be
fund und Gutachten über die Schätzung von 
gewöhnlichen Gebrauchsgegenständen beträgt für 
jede, wenn auch nur hegonnene Stunde 90 S. 

IV. ABSCHNITT 

Dolmetscher 

Umfang. Geltendmachung und Bestimmung der 
Gebühr 

§ 53. (1) Auf den Umfang, die Gelt!!ndmachung 
und Bestimmung der Gebühr des Dolmetschers 
sind die ,§§ 24 bis 33, 36, 37 A!bs. 2, §§ 38 bis 42 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Unter dem Dolmetscher im Sinn dieses 
Bundesgesetzes ist auch der übersetzer zu ver
stehen. 

Gebühr für Mühewaltung 

§ 54. (1) Die Gebühr des Dolmetschers beträgt 

1. bei schriftlicher übersetzung für jede volle 
Seite 
a)der übersetzung ins Deutsche 45 S 
b) der übersetzung in eine fremd'e Sprache 

80 S. 
c) wenn das zu übersetzende Schriftstück 

in anderen als lateinischen oder deut
schen Schriftzeichen geschrieben ist, für 
die Übersetzung andere als lateinische 
oder deutsche Schriftzeichen zu verwen
den sind oder wenn das zu übersetzende 
Schriftstück schwer lesbar ist, jeweils um 
20 S meht als ,die Grundgebühr 

d) wenn die übersetzung wegen besonderer 
sprachlicher oder fachlicher Schwierig
keiten einen erhöhten Zeitaufwand er
fordert, das Eineinhalbfache der Grund
gebühr; 

2. für eine gesetzgemäße Beurkundung der ge
nauen übereinstimmung einer schriftlichen 
übersetzung mit der Urschrift 15 S; 

3. für die Zuziehung zu einer gerichtlichen 
Vernehmung oder Verhandlung f.ür die erste, 
wenn auch nur begonnene hallibe Stunde 
130 S, für jede weiter,e, wenn auch nur 
begonnene halbe Stunde 65 S; fällt die Zu
ziehung in ,die Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr 
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oder auf einen Samstag, Sonntag oder ge" 
setzlichen Feiertag, so beträgt die Gebühr 
insoweit das Eineinhalbfache dieser Beträge; 

4. für jede während einer gerichtlichen Ver
nehmung oder Verhandlung übersetzte Seite 
eines Schriftstücks neben der Gebühr nach 

'Z. 3 die Gebühr' für die übersetzung eines 
Schriftstücks, sofern das zu übersetzende 
Schriftstück mehr als eine volle Seite um
faßt; 

5. für die überprüfung einer Übersetzung das 
Eineinhalbfache der für die übersetzung 
festgesetzten Gebühr. 

(2) Ist zur Vorbereitung für die Zuziehung 
zu einer gerichtlichen Vernehmung oder Ver
handlung das Studium von Akten auf Anord
nungdes Gerichtes erforderlich, so hat der Dol
metscher Anspruch auf die Gebühr nach § 36. 

(3) Eine Seite im Sinn des Abs. 1 Z. 1 gilt als 
voH, w,enn sie mindestens 25 Zeilen mit durch
schnittlich mindestens 40 Schriftzeichen enthält. 
Bei geringerem Umfang ist die Gebühr für den 
ent&prechenden Teil zu bestimmen. Sperrungen 
sind nur dort gestattet, wo sie auch in der Ur
schrift vorkommen. 

V. ABSCHNITT 

G e s c h w 0 r n e. S c h ö ff e n. Ver t r a u
enspersonen in den im Geschwor
n e n- und S c h ö f f e n I ist eng e set z 
zur Bildung der Jahreslisten vor-

gesehenen Kommissionen 

Umfang der Gebühr 

§ 55. (1) Für die Gebühr der Geschwornen und 
Schöffen und die Gebühr der Vertrauenspersonen 
in den zur Bildung der Jahreslisten berufenen 
Kommissionen gelten die Bestimmungen über 
die Gebühr der Zeugen, soweit diese Bestimmun
gen nicht ihrer Art nach nur auf Zeugen anwend
bar sind und im folgenden nicht anderes be
stimmt wird. 

(2) Einem Arbeitnehmer gebührt, falls ihm 
Lohn oder Gehalt entgeht, als Entschädigung für 
Zeitversäumnis auch der auf den Arbeitgeber und 
den Arbeitnehmer für diese Zeit entfallende Bei
trag zur Sozialversicherung und Arbeitslosenver
sicherung. Der Arbeitgeber hat die Höhe dieser 
Beträge zu bescheinigen. Der Arbeitnehmer hat 
diese Beträge dem Arbeitgeber abzuführen. 

Begriffsbestimmung 

§ 56. Wo dies,es Bundesgesetz von der Ver
nehmung des Zeugen oder von der Beweisauf
nahme spricht, tritt an die Stelle dieser Begriffe 
die Teilnahme der Geschwornen oder Schöffen 

an der Hauptverhandlung oder Sitzung oder 
die Teilnahme der Vertrauenspersonen an der 
Sitzung der Kommission. 

Pßichtenverletzung 

§ 57. Kommen Geschworne, Schöffen oder 
Vertrauenspersonen ihren Pflichten nicht nach, 
so haben sie keinen Anspruch auf eine Ge:bühr. 

Rechtsmittel 

§ 58. Gegen die Bestimmung der Gebühr kann 
nur ,der Geschworne oder Schöffe oder die Ver
trauensperson die Beschwerde an den Präsidenten 
des Gerichtshofs erheben. Gegen seine Entschei
dung ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

VI. ABSCHNITT 

Vertrauenspersonen in den im 
Ge s c h w 0 r n e n:- und S c h ö ff e n li s t e n
gesetz zur Bildung der Urlisten 

vorgesehenen Kommissionen 

Umfang der Gebühr 

§ 59. (I) Für ,die Gebühr der V,ertrauens
personen in den zur Bildung der Urlisten be
rufenen Gemeinde-, Gemeindebezirks- und Be
zirkskommissionen gelten die Bestimmungen 
über ,die Gebühr der Zeugen, soweit diese Be
stimmungen nicht ihrer Art nach nur auf Zeugen 
anwendbar sind und im folgenden nicht anderes 
bestimmt wird. 

(2), Einem Arbeitnehmer gebührt, faJ.ls ihm 
Lohn oder Gehalt entgeht, als Entsch~digung 
für Zeitversäumnis auch der auf den Arbeitgeber 
und den Arbeitnehmer für diese Zeit entfallende 
Beitrag zur Sozialversicherung und Arbeitslosen
versicherung. Der Arbeitgeber hat die Höhe 
dieser Beträge zu bescheinigen. Der Arbeitnehmer 
hat diese Beträge dem Arbeitgeber abzuführen. 

Begriffsbestimmung 

§ 60. Wo dieses Bundesgesetz von der Ver
nehmung des Zeugen oder von der Beweisauf
nahme spricht, tritt an die Stelle dieser Begriffe 
die Teilnahme der Vertrauensperson an der Sit
zung der Kommission. 

Pßichtenverletzung 

§ 61. Kommt die Vertrauensperson ihren 
Pflichten nicht nach, so hat sie keinen Anspruch 
auf eine Gebühr. 

Geltendmachung. Bestimmung der Gebühr. 
Rechtsmittel 

§ 62. Die Vertrauensperson hat den Anspruch 
auf ihre Gebühr binnen 14 Tagen nach dem 
Abschluß ihrer Teilnahme an der Sitzung bei 
sonstigem Verlust schriftlich oder mündlich bei 
der darüber entscheidenden Stelle geltend zu 
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machen. Ober den Anspruch hat bei Gemeinde- renanspruchsgesetz 1965, BGBL Nr. 179, in der 
kommissionen und Gemeindebezirkskommissio- Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 262/1966 
nen der Bürgermeister, beLBezirkskommissionen und 110/1971 sowie der Kundmachung BGBL 
der Bezirkshauptmann zu entschei,den. Ein Nr. 124/1966 außer Kraft. 
Rechtsmittel ist nicht zulässig. 

Zahlung der Gebühr. Erstattung 

§ 63. Die Gebühren sind für Vertrauensper
sonen in den Gemeindekommissionen und Ge
meindebezirkskommissionen aus Gemeinde
mitteln, für Vertrauenspersonen inden Bezirks
kommissionen aus· dem Amtsverlag_der Bezirks
hauptmannschaft !vorzuschießen und der aus
zahlenden Stelle von ·den Oberlandesgerichten 
zu erstatten. Die auszahlenden 'Stellen haben die 
Erstattung aller vorgeschossenen Gebühren, 
jeweils für ein Jahr gesammelt, bei den Ober
landesgerichten anzusprechen. 

VII. ABSCHNITT 

. Festsetzung von Zuschlägen 

§ 64. Der Bundesminister für Justiz wird er
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes
minister für Finanzen durch Verordnung zu den 
in diesem Bundesgesetz angeführten festen Be
trägen einen Zuschhg f.estzusetzen, soweit dies 
notwendig ist, um diese Beträge den geänderten 
wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen. Die 
sjch hiernach ergebenden Gebühren sind in der 
Verordnung festzustellen; die Beträge sind auf 
volle Schilling aufzurunden. 

VIII. ABSCHNITT 

Schluß bestimmungen 

Inkrafttreten. Außerkrafttreten 

§ 65. (1) Dieses Bundesgesenz tritt mit dem 
1. Jänner 1975 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes
. gesetzes tritt, v.onbehaltlich des § 68, das Gebüh-

Anwendung im Strafverfahren 

§ 66. Dieses Bundesgesetz ist auf schriftliche 
Auskünfte, Befunde und Gutachten von Be
hörden (Xmtern und Anstalten) an Strafgerichte 
nicht anzuwenden. 

Fristen 

§ 67. In die in diesem Sundesgesetz genannten 
Fristen sind die Tage des Postlaufs nicht einzu
rechnen, soweit sich dies nicht schon aus anderen 
Vorschriften ergibt. 

Verweisung in anderen Rechtsvorschriften 

§ 68. Soweit in anderen Rechtsvorschriften auf 
Bestimmungen des Gebühr,enanspruchsgesetzes 
1965 verwiesen wird, die durch dieses Bundes
gesetz aufgehoben werden, erhält die Verweisung 
ihren Inha'lt aus den entsprechenden Bestimmun
gen dieses Bundesgesetzes. 

Übergangsbestimmung 

§ 69. Dieses Bundesgesetz ist auf alle Gebühren 
für eine Tätigkeit anzuwenden, die nach seinem 
Inkrafttreten beendet worden ist. 

Vollziehung 

§ 70. Mit der Vollziehungdieses Bundes
gesetzes mit Ausnahme der §§ 59 bis 63 ist der 
Bundesminister für Justiz, dieser hinsichtlich des 
§ 64 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Finanzen, mit der Vollziehungder §§ 59 
bis 63 der Sundesminister für Inneres, dieser 
hinsichtlich des § 63 im gemeinsamen Vorgehen 
mit dem Bundesminister für Justiz, betraut . 
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Erläuterungen 

1. ALLGEMEINES . 

Die Güte der Rechtsprechung und der geord
nete sowie verzögerungsfreie Gang der Rechts
pflege hängen auch davon ab, in welchem Ausmaß 
und mit w.elchem Einsatz Laienrichter (Ge
schworne und Schöffen), Sachverständige, Dol~ 
metscher und Zeugen den Gerichten bei der Er
füllung ihrer Aufgaben zur Seite stehen. Um 
dies in wünschenswerter Weise zu gewährleisten 
genügt es nicht, die Mitwirkung des genannten 
Personenkreises dadurch sicherzustellen, daß diese 
Mitwirkung zur gesetz,lichen Pflicht erhoben wird 
(Zeugenpflicht: vgl. § 320 ff. ZPO; Sachverstän
digenpflicht: vgl. § 353 ZPO), sondern es müssen 
auch alle Voraussetzungen dafür. geschaffen wer
den, daß die mit der Mitwirkung verbundenen 
finanziellen Einbußen möglichst ausgeglichen und, 
was die Sachverständigen anbelangt, ihre für das 
Gericht erbrachten Leistungen angemessen ent
lohnt werden. 

Der Gesetzgeber war daher seit jeher bestrebt, 
diese Voraussetzungen zu schaffen und dabei 
auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung Schritt 
zu halten. 

Ein Rückblick auf diese Bestrebungen zeigt, 
daß die Beniiihungen über lange Zeit auf meh
rere verschiedene gesetzliche Vorschriften aus
gerichtet wer·den mußten, da es an einer einheit
lichen Regelung der Gebührenansprüche des ge
nannten Personenkreises - zu dem auch die 
Vertrauenspersonen in' de~ nach dem Geschwor
nen- und Schöffenlistengesetz eingerichteten 
Kommissionen gehören - mangelte. 

Die Zersplitterung des Stoffes in verschiedenen 
Gesetzen, Verordnungen und Erlässen machte die 
Regelung unübersichtlich, bewirkte eine Reihe 
von Wiederholungen in den einzelnen Vorschrif
ten, erschwerte die nachdem Zusammenhang 
erforderliche gleichmäßige Behandlung der Ge
bühren und behinderte die im einzelnen gebotene 
sachliche Unterscheidung. 

Die Zusammenfassung des in zahlreichen 
Rechtsvorschriften verstreuten Stoffes . in einem 
einheitlichen Gesetz war daher eines der Haupt-

ziele des derzeit in Geltung stehenden Gebühren
anspruchsgesetzes (Gebührenanspruchsgesetz, 
BGB!. Nr. 2/1958, wiederverlautbart ah Gebüh
renanspruchsgesetz 1965, BGBl. Nr. 179, in der 
Folge "GebAG 1965"). 

Dieses Gesetz entspricht jedoch trotz mehr
maliger Novellierung - zuletzt durch das Bun
desgesetz vom 3. März 1971, BGBl. Nr. 110 -
nicht mehr dem derzeitigen Einkommens- und 
Preis gefüge. Es ist dalher erforderlich, die Gebüh
ren den geänderten wirtschaftlichen Verhältnissen 
anzupassen. Dies ist aber nur eines der Ziele des 
en1Jworfenen BundesgesetlZes. Hand in Hand mit 
der Erhöhung der Gebühren soll das Gebühren
anspruchsrecht neu gestaltet werden, indem die 
einzelnen Bestimmungen jeweils mit einer über~ 
schrift versehen, übersich1Jlicher gemacht und 
systematische Venbesserungen vorgenommen wer
den. So sollen die verfahren'srechtlichen Bestim
mungen des 11. und 111. Abschnitts jeweils zu
sammengefaßt und den Bestimmungen, die den 
Gebührenanspruch regeln, nachgereiht werden. 
Die' bewährte und aus den genannten Gründen 
gebotene gemeinsame Regelung der Gebühren 
der Zeugen, Sachverständigen, Dolmetscher, Ge
schwornen und Schöffen sowie der Vertrauens
personen in einem Gesetz ,soll nach dem Vorbild 
des GebAG 1965 beibehalten werden. 

Gleichzeitig mit der Neuordnung des Ge
bührenanspruchsrechts soll auch das sogenannte 
Sachverständigenlistenwesen auf eine neue, und 
zwar gesetzliche Grundlage geste1lt werden. Der 
entsprechende Entwurf eines Bundesgesetzes über 
den allgemein beeideten gerichtlichen Sachver
ständigen und Dolmetscher ist vom Bundes
ministerium für Justiz unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse des allgemeinen Begutachtungsverfah
rens ausgearbeitet worden und soll gemeinsam 
mit diesem Entwurf dem Parlament vorgelegt 
werden. Dieses Gesetz soll auch gleichzeitig mit 
dem entworfenen Bundesgesetz in Kraft treten. 
Denn um die Güte der Rechtsprechung zu 
sichern, kann allein im Verein mit diesem Vor
haben gewähl'leistet werden, daß, auf längere 
Sicht gesehen, möglichst nur die besten Fachleute 
als Sachverständige allgemeinbeeidet werden. 
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Die wesentlichen Grundzüge des hier ent
worfenen Bundesgesetzes beruhen auf den Ergeb
nissen der auf das J alhr 1970 zurückreichenden 
Erörterungen in dem im Bundesministerium für 
Justiz ,eingerichteten Ar.beillkreis zur Neugestal
tung des Gebührenrechts der ~achverständigen 
und Dolmetscher; an diesem Arbeitskreis haben 
neben den Vertretern der einzelnen Sachverstän
digengruppen und der Dolmetscher die Vertreter 
der wichtigsten Kammern sowie der in Betracht 
kommenden ZentralstelIen teilgenommen. 

Der Gesetzentwurf kann sich demnach, was 
seine Zielsetzung anbelangt, weitgehend auf das 
Einvernehmen mit den Vertretern der Sach
verständigen stützen, mögen auch über die Höhe 
der Gebührenansätze, nämlich inwieweit sie 
gegenüber der rechtsuch.endenBevölkerung ver
tretbar und der Leistung entsprechend sind, ver
schiedene Auffassungen bestanden haben und 
zum Tei,l ungelöst geblieben sein. Das Ergebnis 
des allgemeinen Begutachtungsverfahrens zeigt, 
daß die Ansätze des Entwurfes nicht selten als zu 
hoch empfunden w.erden. Die im Entwurf ent
haltenen Ansätze sind daher zwischen diesem 
Standpunkt und den noch bis zuletzt angemel
deten höheren Forderungen der Sachverstän
digen als eine Mittellösung anzusehen und in 
diesem Sinn vertretbar. Als einer der wichtigsten 
Punkte der übereinstimmung ist aber dem Ent
wurf im III. Abschnitt der Leitgedanke zugrunde 
gelegt worden, daß der Sachverständige für seine 
Mühewaltung (s. § 34) annähernd, und zwar 
weitgehend annähernd, so zu entlohnen ist, wie 
dies seinen außergerichtlichen Einkünften ent
spricht. Hierdurch soll ermöglicht werden, quali
fizierte Leistung.en mit einem Betrag zu ent
lohnen, der sich nicht allzusehr von den beruf
lichen Einkünften des Sachverständigen unter
scheidet. Soweit die Gebühr für Mühewaltung, 
entsprechend den Vorschlägen der Sachverstän
digen, bereits mit einem festen Betrag festgesetzt 
worden ist (Tarifteil), sind diese' Beträge das 
Ergebnis der heschriebenen Annäherung. Im Ein
vernehmen mit ·den Sachverständigen sollen Be
fund und Gutachten - wie derzeit - mit einer 
einheitlichen Gebühr entlohnt werden. Daneben 
sind auf Grund von Vorschlägen der Sachver
ständigen ·einzelne Gebührenansätze dem Fort
schritt der Wissenschaft angepaßt worden. 

Dem Gedanken folgend, daß die Wahrheits
findung und damit die Rechtspflege insgesamt 
Schaden leiden würden, wenn es wegen einer 
unzumutbar geringen Entlohnung nicht gelänge, 
auch hochqualifizierte Fachleute als gerichtliche 
Sachverständige zu gewinnen, sind demnach die 
festen Gebühren für Mühewaltung - sie sind 
mit Ausnahme der Gebühren der Buchsachver
ständigen ,und" ,der Schätzer von gewöhnlichen 
Gebrauchsgegenständen zuletzt durch das Bundes
gesetz vom 25. November 1964, BGBt Nr. 309, 

erhöht worden im Durchschnitt um 1000/0, 
sogenannte Kleinbeträge um '1500/0 und einzelne 
Gebühren für außerordentliche Leistungen um 
rund 300010 angehoben worden. Damit wird bei 
den Durchschnittsbeträgen der Entlohnung für 
Mühewaltung nicht nur der Geldwertentwicklung 
Rechnung getragen, sondern es werden darülber 
hinaus die Getbührenansätze durchschnittlich um 
weitere rund 40010 aufgewertet. Dies, weil die 
Sachverhalte, die die Sachverständigen zu beur
teilen haben, zunehmend schwieriger geworden 
sind. Die Gebühren der Dolmetscher für Mühe
waltung,die besonders nachziehungsbedürftig 
sind, werden f.ür übersetzungen um rund 180%, 
für das Dolmetschen in einer Verhandlung um 
rund 1000/0 angehoben. Aus dem angeführten 
Grund mußte auch die Entschädigung für Zeit
versäumnis erhöht werden; das Ausmaß der Er
höhung gegenüber der ,letzten Anpassung durch 
das Bundesgesetz vom 3. März 1971, BGBL 
Nr. 110, beträgt rund 160010. 

Die Vorschriften über die Gebühren der Zeu
gen (11. Abschnitt) sind außer der gebotenen 
Anhebung der festen Gebühren systematisch und 
sprachlich verbessert worden, ohne j.edoch den 
wesentlichen Inhalt des GebAG 1965 zu ändern; 
dasselbe gilt für .die Bestimmungen in den Ab
schnitten V und VI, die .die Gebühren der Ge
schwornen, Schöffen und Vertrauenspersonen 
regeln. 

Für ,die Zukunft soll eine vereinfachte Anpas
simg der festen Gebühren ermöglicht werden; 
Grundlage hierfür ist die im § 64 dem Bundes
minister für Justiz eingeräumte Verordnungs
ermächtigung. 

Das entworfene Bundesgesetz wird den Ver
waltungsaufwand nicht erhöhen. Die jährliche 
Mehrbelastung des Bundes ist im Hinblick auf 
die am 1. 12. 1973 in Kraft getretene erweiterte 
Verfahrenshilfe schwer vorauszusagen; sie ist 
etwa mit 60 Millionen Schilling einzuschätzen. 

H. BESONDERES 

Zum I. Abschnitt 

Anspruch 

Zum § 1 

Im Sinn der im allgemeinen Teil erläuterten 
Zielsetzung, die Gebühren aller in gerichtlichen 
Verfahren, sei es als Laienrichter oder zu 
Beweiszwecken, herangezogenen Personen sowie 
der Vertrauenspersonen, die in 'den im Ge
schwornen- und Schöffenlistengesetz vor
gesehenen Kommissionen tätig werden, in einem 
Gesetz gemeinsam' zu regeln, wird der Anwen
dungsbereich des Bundesgesetzes umschrieben. 
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Anspruchsberedltigt sind Zeugen, Samverstän
dige, Dolmetscher, sofern sie in gerimtlimen 
Verfahren tätig werden, Geschworne und Smöf
fen sowie die oben genannten Vertrauensper
sonen. Als ansprumS:berechtigt gelten aum die 
übersetzer, die im Sinn des entworfenen Bundes
gesetzes den Dolmetsmern gleichzuhalten (vgl. 
§ 53 Abs.2) sind. 

Der Anwendungsbereim des entworfenen Bun
desgesetzes soll sich demnach mit demjenigen 
des GebAG 1965 decken; er und damit die Be
deutung des Entwurfes reimen aber überdies 
über die Regelung der Gebühren der angeführten 
Personen hi~1aus. So wie beim GebAG 1965 
werden einzelne seiner Vorsmriften, besonders 
diejenigen über die Zeugengebühren, aum für 
andere Personengruppen gelten, die im Dienst der 
Remtspt1ege (vgrl. z. B. § 13 Abs.2 ArbGerG-DV) 
oder sonst bei der Erfüllung öffentlimer Auf
gaben tätig werden. 

Die je namder Eigenart der Tätigkeit der 
Ansprumsberechtigten erforderlimen Untersmei
. dun gen werden inden einzelnen Abschnitten 
getroffen. Soweit eine Gleicllbehandlung geboten 
ist, werden die Bestimmungen über die Gebühren 
der Zeugen jeweils für .die anderen Ansprums
beremtigten für anwendbar erklärt. Eine beson
dere Ausprägung sollen die Bestimmungen über 
die Gebühren der Sachverständigen und der Dol
metsmer erfahren, da ihre Leistungen eigener 
Art sind. 

Zum II. Absmnitt 

Zeugen 

Zum § 2 

Zum Abs. 1 

Der übung der Gerichte Rechnung tragend, 
sollen die Bestimmungen über die Gebühr der 
Zeugen ausdrücklim auch auf die sogenannten 
Auskunftspersonen des außerstreitigen Verfah
rens ausgedehnt werden, die zu Beweiszwecken, 
ohne Parteistellung zu haben oder Parteienver
treter zu sein, vernommen werden. Die Ein
schränkung auf Nimt-Partei·en und Nicht-Par
teienvertreter ist desha,lb geremtfertigt, weil die 
Regelung des Aufwandersatzes der Parteien oder 
Parteien vertreter den einzelnen Verfahrens
gesetzen vorzubehalten ist. 

Zum Abs. 3 

Eine Gebühr soll nicht zustehen, wenn der 
Zeuge die Aussage ungeremtfertigt verweigert 
(§§ 320, 321 ZPO; §§ 151 bis 153 StPO) .. In 
gleimer Weise sollen keinen Ansprum auf Zeu
gengebühr im Strafverfahren der Privatankläger 
und der Privatbeteiligte, der statt des öffent
limen Anklägers einsmreitet, haben, weil hier 
die Zeugenfunktion gegenüber der Stellung als 
Privatbeteiligter oder Privatankläger in den Hin
tergrund tritt und gesonderte Kostenersatzvor
smriften bestehen. 

Zum § 3 

Zum Abs.l 

Die Gebühr des Zeugen umfaßt die notwen
digen Kosten, die er aufwenden muß, um an den 
Ort der Vernehmung zu gelangen und an den 
Ausgangsort zurückzureisen, sowie die Aufent
haltskosten, die am Ort der Vernehmung er
wamsen, und die Entsmädigung für Zeitver
säumnis . 

Diese Kostep sollen allen Zeug,en ohne Unter
scheidung ihrer beruflichen Stellung im gleichen 
Ausmaß zustehen, sofern sie nur durm ihr,e Vor
ladung vor Gericht oder ihre tatsämlic;he Ver
nehmung verursacht worden sind. 

Die Entschädigung für Zeitversäumnis ~etrifft 

1. beim unselbständig Erwerbstätigen den tat
sämlich entgangenen Verdienst, also das, was er 
auf die Hand bekommen hätte, 

2. 'beim selbständig Erwerbstätigen das tat
sächlim entgangene Einkommen, demnach das, 
was er nach Ahzug von Auslagen positiv verdient 
hätte, 

3. an Stelle der Verdienst- oder Einkommens
entschädigung die angemessenen Kosten für einen 
notlwendigerweise bestellten Stellvertreter, was 
aum beim unselbständig Erwerbstätigen in Be
tramt kommen kann (z. B. Hausbesorger). oder 

4. die angemessenen Kosten für eine not
wendigerweise beigezogene Hilfskraft durch eine 
nur im Haushalt tätige Person. 

Die näheren Bestimmungen über die An
spruchsvoraussetzungen werden im § 4, über 
die Reisekosten inden §§ 6 bis 12, über die 
Aufenthaltskosten in den §§ 13 bis 15 und über 

Zum Abs. 2 die Entschädigung für Zeitversäumnis in den 
§§ 17 und 18 getroffen. Für Zeugen, die aus dem 

Ist der Zeuge von sehr jugendlimem Alter, Ausland geladen werden, besteht zusätzlim ein 
betagt oder gebrechlich, so wird er inder Regel besonderer Gebührenanspruch nach § 16. 
einer Begleitperson bedürfen. Dieser Begleitper-. 
son soll ebenfalls der Anspruch auf Gebühr zu
stehen, obwohl sie nicht vernommen wird. Der 
Anspruch besteht jedomauch hier nur dann, 
wenn die Voraussetzungen des§ 3, besonders 
diejenigen des Abs. 1 Z. 2, gegebensind. 

Zum Abs. 2 

Die Zeugen, die rmöffentlimen Dienst stehen, 
sollen,sof,ern sie über dienstlliche Wahrnehmun
gen vernommen wer4en, eine Gebühr.in der 
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Höhe der Reise- und Aufenthaltskosten vergütet 
erhalten, wie sie ihnen nach der für sie geltenden 
Reisegehührenvorschrift zuständen; die Bedien
steten des Bundes also nach der Reisegebühren
vürschrift 1955, BGBl. Nr. 133, in der jeweils 
geltenden Fassung, die Bediensteten eines Landes 
nach der für sie geltenden landesgesetzlichen 
Reisegebwhrenvorschrift; dies, um eine Schledlter
stellung ,dieser Zeugen zu vermeiden, die sie 
unter Umständen erfahren müßten, übzwar sie 
gewissermaßen in Ausübung ihres Dienstes (Ein
schränkung der Aussage über dienstliche Wahr
nehmungen) der Zeugenpflicht nachkommen. 

Zum § 4 

Zum Abs. 1 

Die Anspruchsvüraussetzung süll in erster Linie 
darauf abgestellt werden, daß der Zeuge auf 
Grund einer Ladung vüm Gericht vernümmen 
würden ist. Unterbleibt seine Vernehmung ohne 
sein Verschulden, süll jedüch in gleicher Weise 
der Anspruch auf die Gebühr bestehen. Kümmt 
der Zeuge ühne Ladung und wird er verriümmen, 
so. süll er nur denjenigen Gebiihrenanspruch 
haben,der ihm zug,estanden hätte, wenn er vür 
dem für seinen Wühn- üder Aufenthaltsürt zu
ständigen Rechtshilfegericht vernümmen worden 
wäre. Diese Einschränkung ist erfürderlich, weil, 
was besünders für das zivilgerichtliche Verfahren 
zutrifft, ein Zeuge vün einer Partei vün einem 
vüm Vernehmungsgericht sehr w,eitentlegenen 
Ort zur Vernehmung mitgebracht werden 
könnte, übwühl das Gericht seine Vernehmung 
vür dem für den Zeugen näher gelegenen Rechts
hilfegericht für die Zwecke des Verfahrens als 
durchaus ausreichend ansehen würde. Hält das 
erkennende Gericht jedüch die unmittelbare Ver
nehmung eines ühne Ladung gekümmenen Zeu
gen für erforderlich und hestätigt es die Nüt
wendigkeit der unmittelbaren Vernehmung, so. 
süllen diesem Zeugen auch alle Küsten, die durch 
die Zureise zum erkennenden Gericht entstanden 
sind und durch di.e Rückreise an seinen Wühn
oder Aufenthaltsürtentstehen, ersetzt und die 
Entschädigung für Zeitversäumnis . gewährt 
werden. 

Anzeige, so. hat er nur einen auf denZustellürt 
abgestellten Gebührenanspruch, es sei denn, daß 
das Gericht dafürhält und bestätigt, daß die 
unmittelbare Vernehmung des Zeugen' zu deni 
in de'r Ladung angegebenen Zeitpunkt - unge
achtet der. längeren Anreise' - zur Aufklärung 
der Sache erforderlich gewesen ist. 

Zum §5 

Obzwar der Zeuge eine staatsbürgel"liche Pflicht 
erfüllt, kann ihm nicht zugemutet werden, für die 
Küsten, die ihm durch seine Vernehmung er
wachsen (§ 3 Abs. 1), in Vürlage zu tretell' Es soll 
ihm daher das Recht zustehen, einen ang,e
messenen Vürschuß zur Deckung dieser Küsten 
zu verlangen. Bei der Beurteilung der Ange
messenheit wird die Höhe der zu er.wartenden 
Auslagen und des zu erwartenden Verdienstent
gangs zu berücksichtigen sein. Die Bevürschussung 
für einen Verdienstentgang wird a!ber nur dann 
in Betracht. kümmen, wenn der Zeuge sünst 
(bei Zahl urig erst nach seiner Vernehmung) den 
Verdienst später als in seinem Berufsleben er
hielte. Für die Entlühnung eines Stellvertreters 
(§ 3 Aibs. 1 Z. 2 Buchstabe c) üder einer Hilfs
kraft (§ 3 Abs. 1 Z. 2 Buchstabe cl) wird stets 
ein Vorschuß zu gewähren sein, wenn mit der 
Auszahlung der Gebühr erst nach dem Zeitpunkt 
zu rechnen ist, in dem der Stdlvertreter' schon 
entlahnt werden muß. 

Zum § 6 

Der Ersatz der nütwendigen Reiseküsten (§ 3 
Abs. 1 Z. 1) ist aufgegliedert in den Ersatz der 
Küsten der Beförderung des Zeugen mit einem 
Massenbeförderungsmittel, den Ersatz der Küsten 
für die Benützung anderer Beförderungsmittel 
sowie in die Entschädigung für zu Fuß zurück
gelegte Wegstrecken. Maßgebend ist dabei die 
StreCke, die der Zeuge zwischen seiner Wühnung 
üder Arbeitsstätte und .dem Ort seiner Ver
nehmung zurücklegen muß. Nach § 4, der bereits 
besprüchen ist, sind andere Ausgangs- bzw. End
punkte der Reisebewegung zu berücksichtigen. 

Erlaubt das Gericht dem Zeugen, bei einer 
längeren Pause einer Verhandlung an den Aus
gangspunkt der Reise zurückzukehren, so. sind 
dem Zeugen neben den Küsten für die vür-

Zum Abs; 2 läufige Rückkehr auch diejenigen Küsten zu er-
Erhält ein Zeuge, der sich im Zeitpunkt der setzen, die er aufwenden muß, um wieder an 

Ladung von dem ,darauf angegebenen Zustellürt den Ort der Vernehmung zurückzugelangen. Dies 
weiter entfernt aufhält, vün der Lad~.mg Kenntnis unter der Vüraussetzung, .daß ,diese Kosten im 
und leistet er ihr Fülge, so ist einem sülchen gesamten nicht diejenigen übersteigen, die dem 
Zeugen die durch die längere Anreise und den Zeugen bei seinem Verble1b am Ort der Ver
größeren Zeitverlust verursachte Gebühr nur nehmung (Vergütung für Verpflegungsaufwand; 
dann zu ersetzen, wenn er dem Gericht unverzüg- Entschädigung für Zeitversäumnis) zuständen. 
lich nach Erhalt der Ladung anQ:eigt, daß er sich Für Zeugen die aus dem Ausland geladen 
an einem vom Zustellort weiter entfernten Ort werden, ist auch der Ersatz der unvermeidlichen 
aufhält und vün dürt zum Gericht zureisen mit der Reise verbund·enen Nebenküsten, wie 
wird, und das Gericht die Ladung trotzdem nicht Beschaffungsküsten für Visa üder Flughafen
rechtzeitig widerruft. Unterläßt der Zeuge' diese . gebühren, vorgesehen. 
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Zum § 7 

Diese Bestimmung erläutert, was unter einem 
Massenbeförderungsmittel zu verstehen ist. 

Da inder Regel die Entschädigung für Zeit
versäumnis ins Gewicht fallen und sich die Höhe 
der Fahrpreise mehrerer Massenbeförderungs
mittel (Bahn; Autobus), die zum selben Ziel füh
ren nicht wesentlich unterscheiden wird, soll 
ein~m Zeugen nur die' Vergütung für das 
schnellere oder dasjenige Massenbeförderungs
mittel ,zustehen, das iohm wegen seiner späteren 
Abfahrtszeit ,erlaubt, länger an seinem Arbeits
platz zu bleiben. 

Der Zeuge bekommt den Fahnpreis nach den 
jewei,ls geltenden Tarifen vergütet. B.ei der Ver
gütung sind allgemeine Tarifermäßigungen, wie 
z. B. für Rückfahrkarten, in Anschlag zu bringen. 
Hat der Zeuge Anspruch auf freie oderermäßigte 
Beförderung, so kann er entweder keine bzw. 
nur die ent~prechend ermäßigte Fahrpreisver
gütung verlangen. 

Zum § 8 

Die Vergüt).mg des Fahrpreises bezieht sich 
bei Benützung von Eisenbahn oder Schiff auf den 
Ersatz der Kosten für den Fahrpreis der nied
rigsten Klasse, bei erlaubter Benützung eines 
Flugzeugs (§ 10) auf den Ersatz für den Fahrpreis 
der Touristenklasse. Dem Zeugen soll daneben 
aber auch stets der Ersatz der Kosten für eine 
Platzkarte zustehen. 

Zum § 9 

Der Ersatz für Kosten der Benützung eines 
Taxis oder eines eigenen Kraftfahrzeugs ist vor
gesehen, sofern die Benützung eines solchen Be
förderungsmittels notwendigist, weil kein Mas
senbeförderungsmittel verkehrt und die Zurück
legung der Wegstrecke zu Fuß etwa wegen des 
Alters des Zeug,en oder eines Gebrechens unzu
mutbar ist oder die Abfahrtszeiten so liegen, 
daß bei Benützung etwa mehrstündige Warte
zeiten am Ort der Vernehmung entständen; 
weiter wird Ersatz dieser Ko'sten gewährt, wenn 
sie nicht höher sind als die Kosten für die Be
nützung eines Massenbeförderungsmittels oder 
die Benützung wegen der Dringlichkeit der Ver
nehmung oder wegen eines körperlichen Ge
brechens geboten ist. Liegen ,die angeführten 

,Voraussetzungen vor, so gebührt der Ersatz der 
angemessenen, tatsächlich aufgelaufenden Kosten; 
benützt der Zeuge gemeinsam mit anderen Per
sonen ein solches Beförderungsmittel; so hat er 
nur Anspruch auf den auf ihn entfallenden Teil 
der Kosten. Bei B'enützung eines eigenen Kraft
fahrzeugs ist der für Bundesbeamte hierfür vor
gesehene Vergütungssatz nach der Reisegebühren
vorschrift 1955 in der jeweils geltenden Fassung 
für die Höhe der Vergütung- maßgebend. Bei 
Benützung eines Taxis oder seines Kraftfahrzeugs 

ohne Vorliegen einer der Voraussetzungen für 
den Ersatz der hierfür auflaufenden Kosten soll 
der Zeuge aber nicht überhaupt eines Gebühren
anspruchs verlustig gehen; diesfaUs gebührt der 
Ersatz der Kosten eines entsprechenden Massen
beförderungsmi ttek 

Zum § 10 

Der Ersatz des Fahrpreises der Touristenklasse 
eines Flugzeugs ist dem Zeugen nur dann, zu 
vergüten, wenn das Gericht ,die Benützung des 
Flugzeugs bewilligt. Dies wird zweckmäßiger
weise gleichzeitig mit der Ladung zu geschehen 
haben. Zur Wahrung einer möglichst sparsamen 
Verwaltung ist die Bewilligung der Benünzung 
eines Flugzeugs aber nur auf bestimmte dringliche 
oder dem Zeugen für den Fall der Benützung 
eines anderen Massenbeförderungsmittels unzu
mutbare FäHe eingeschränkt. Sie wird vor allem 
bei der Ladung von Zeugen aus dem ferneren 
Ausland gerechtfertigt sein. 

Zum § 11 

In Befolgung des zum § 10 angeführten Grund
satzes einer sparsamen Verwaltung soll auch ,der 
Ersatz des Fahrpreises für einen Schlafwagen 
auf der Eisenbahn oder für eine Kabine auf einem 
Schiff nur auf den Fall eingeschränkt sein, daß 
der Zeuge durch den Antritt der Reise zur Nacht
zeit oder ihre Beendigung nach Mitternacht Zeit 
erspart, für die sonst, nämlich bei früherem An
tritt oder früherer Beendigung der Reise, Ent
schädigung für Zeitversäumnis gebühren oder in 
der sonst Kosten für Verpflegung oder Nächti
gung auflaufen würden. 

Zum § 12 

Muß ein Zeuge zu Fuß gehen, weil ,ein Massen
beförderungsmittel nicht verkehrt oder er solche 
Verkehrsmittel nach der Lage der Verhältnisse 
nicht beriützen kann und die Benützung eines 
anderen VeI1kehrsmittels nicht möglich ist oder 
nicht vergütet wird (§ 9) oder schließlich, weil 
ein Fußmarsch die Reise wesentlich abkürzt, so 
sollen ihm ab dem zwei,ten Kilometer für jeden 
angefangenen Kilometer 3 S gebühren. 

Nähere Bestimmungen für die Ermittlung der 
Länge der Wegstirecken enthalten ,die Albs. 2 
und 3. 

Zum § 13 

Die Aufenthaltskosten umfassen die Mehr
kosten für die Verpflegung, die der Zeuge auf
wenden muß, weil er nicht zu Hause essen kann, 
sowie die Kosten für die Nächtigung. Voraus
setzungist, ,daß diese Kosten notwendig sind 
(§ 3 Abs. 1 Z. 1), der Zeuge also nicht in der 
Lage ist, rechtzeitig nach Hause zu kommen, 
um die Mahlzeiten einzunehmen oder dort zu 
nächtigen. 
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Zum § 14 

Bei den hier angeführten Vergütungs sätzen 
für das Frühstück, Mittagessen üder Abendessen 
handelt es sich - wie schon zum § 13 ange
führt - um eine Vergütung des Mehraufwandes, 
also desjenigen, was der Zeuge für diese Mahl
zeiten gegenüber den auch bei ihrer Einnahme 
zu Hause auflaufenden Kosten zusätzlich auf
wenden muß. Der A:bs. 2 schafft eine zeitliche 
Begrenzung des Anspruchs für die Vergütung 
des Mehraufwandes für das Frühstück, Mittag
und Abendessen. 

Zum § 15 

Weist der Zeuge nach, daß er mehr als 65 S 
für die unvermeidliche Nächtigung aufwenden 
mußte, so steht ihm ein ,Anspruch auf Ersatz 
dieser Kosten, jedüch nicht mehr als des Drei
fachen dieses Betrages zu; erbringt er diesen 
Nachweis nicht, so soll es bei dem Vergütungs
satz von 65 S bleiben. Die Nächtigung muß un
vermeidlich sein; dies ist dann ,der Fall, wenn die 
Reise zur Nachtzeit 2'Jwischen 22 und 6 Uhr 
angetreten oder beendet werden müßte. Ver
bringt der Zeuge die Nachtzeit in einem Schlaf
wagen üder in einer K~bine eines Schiffes mit 
Anspruch auf Ersatz der Kosten hierfür {§ 11), 
so soll ihm daneben keine Vergütung der Näch
tigungskosten zustehen. 

Zum § 16 

Für einen Zeugen, der aus dem Ausland ge
laden wird, besteht keine Pflicht zum Erscheinen 
vor dem inländischen Gericht. Um einen Anreiz 
dafür zu bieten, der Ladung Folge zu leisten 
und damit der Rechtspflege zu dienen und um 
Nachteile auszugleichen, die dadurch entstehen 
können, daß ein solcher Zeuge eine mitunter 
lange Reise auf sich nimmt und seinen, gewohn
ten Lebensraum für längere Zeit verläßt, sollen 
einem solchen Zeugen Verpflegungs- und Nächti
gungskosten in höherem Ausmaß vergütet wer
den, wenn er beweist, daß ihm solche Mehr
auslagen tatsächlich erwachsen sind, und er weiter 
bescheinigt, daß er auch sonst gewohnt ist, so 
zu leben. Die Mehrauslagen sind alber nur bis 
zum Dreifachen der im § 14 (Verpflegung) ge
nannten Beträge und zum Sechsfachen des im 
§ 15 Abs. 1 (Nächtigung) genannten, Betrages 
zu vergüten. 

Darüber hinaus sind einem aus dem Ausland 
geladenen Zeugen auch weitere unbedingt not
wendige Auslagen zu .ersetzen, die ihm infolge 
der Reise nach österreich, seines Aufenthalts im 
Inland und der Rückreise unvermeidlich erwach
sen. Darunter werden z. B. die Kosten für die 
Bell;leidung eines' Zeugen fallen, der aus anderen 
klimatischen Zonen nach österreich reist. Dies 
können weiter etwa die Kosten einer ärztlichen 

Betreuung und diejenigen Kosten sein, dje dem 
Zeugen erwachsen, weil er seinen gewohnten 
Lebensraum vorübergehend verläßt und z. B. 
Auslagen für die Betreuung der am Aufenthalts:" 
Ort zurückbleibenden Kinder hat. Solche Aus
lagen werden dem Zeugen aber nur vergütet, 
wenn er beweist, daß sie ihm unvermeidlich 
erwachsen sind. Für die Geltendmachung und 
Bestimmung dieser Gebühren gelten Sonder
bestimmungen; hierzu wird auf die Erläuterun
gen zu den §§ 19 und 20 verwiesen. 

Zum § 17 

Bei der Bestimmung der Entschädigung für 
Zeitversäumnis (§ 3 Abs. 1 Z. 2) ist der Zeitraum 
zu berücksichtigen, den der Zeuge wegen seiner 
Vernehmung außerhalh seiner Wohnung bzw. 
Arbeitsstätte verbringen muß, und 7iwar so lange, 
bis er nach der Lage des Einzelfalls die Anbeit 
wieder aufnehmen kann. Nicht immer wird näm
lich der Zeuge nach seiner Rückkehr, etwa wegen 
der Ar'beitseinteilung, der er als unselbständig 
Erwerbstätiger unterliegt oder die er als selb
ständig Erwerbstätiger getroffen hat, seine Arbeit 
sofort aufnehmen können. Im vorbehaltenen 
Fall des § 4 ist entweder nicht die ganze Zeit 
des Fernseinmüssens von der Wohnung oder 
Arbeitsstätte zu berücksichtigen, sondern nur die
jenige, die der Zeuge bei einer Vernehmung vor 
dem seiner Wohnung oder seiner Arbeitsstätte 
zunächst gelegenen Rechtshilfegericht aufwenden 
hätte müssen (Abs. 1), oder es wird ihm ein 
größerer Zeitraum bei der Bestimmung der Ent
schädigung für Zeiliversäumnis zugute zu halten 
sein, als der Zeuge bei der Anreise von dem auf 
der Ladung angegebenen Ort (ZusteJ,!ort) und 
der Rückreise dorthin aufwenden hätte müssen 
(Abs. 2). Die vorbehaltene Bestimmung verändert 
daher weniger den Bezugsbegriff Wohnung oder 
Arbeitsstätte, sondern es wird im ersten Fall 
der Bezugspunkt des vernehmenden Gerichtes 
auf das Rechtshilfegericht verlegt, im' zweiten 
Fall der Bezugspunkt des auf der Ladung ange
gebenen Ortes (Zustellortes) auf die tatsächliche 
Lage des Aufenthaltsortes, der vom Ort der 
Vernehmung weiter entfernt ist als der Zustell
Ort, und von, dem der Zeuge zur Vernehmung 
'anreist. 

Zum§ 18 

Hat der Zeuge in dem im § 17 genannten oder 
nach dem in den Ausnahmefällen des § 4 !I).aß
geblichen Zeitraum einen tatsächlichen Verdienst
oder Einkommensentgang, so ist er ihm unter 
den Voraussetzungen des § 3 Albs. 1 Z. 2 zu 
ersetzen; das gleiche gilt für dasjenige, was er 
für einen in diesem Zeitraum tätigen Stellver~ 
treter oder eine Hilfskraft zahlen muß. Der 
Ersatz süll dem Zeugen aber nur dann gebühren, 
w:enn er seine Ansprüche bescheinigt (s. Abs. 2). 
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Die Art der Bescheinigung wird verschieden sein, 
je nachdem, ob es sich um einen unselbständig 
oder selbständig Erwerbstätigen handelt. Der 
Lohn- oder Gehaltsempfänger wird in der Regel 
eine Bestätigung seines Arbeitgebers beizubringen 
halben, aus der hervorgeht, daß ihm wegen der 
Befolgung seiner Zeugenpflicht für jede Stunde 
seiner Abwesenheit von der Arbeit ein bestimm
ter Betrag an Lohn oder Gehalt entgangen ist. 
Der Ersatz bezieht sich demnach auf das reine 
Arbeitseinkommen, das heißt auf dasjenige, was 
der Zeuge auf die Hand bekommen hätte. Aus
drücklich wird bestimmt, daß auch die dem 
Zeugen zusä~zlich zu seinem Lohn oder Gehah 
zustehenden Vergütungen zu setzen sind (Albs. 1). 
Bei einem selbständig Erwerbstätigen wird im 
Einzelfall zu prüfen sein, welche Bestätigung 
entspricht. Die Höhe der Entlohnung eines Stell
vertreters oder einer Hilfskraft wird in der 
Regel durch dessen Empfangsbestätigung beschei
nigt werden können. Hierbei dürfen jedoch nur 
solche Beträge ers·etzt werden, die nach der Art 
der Stellvertretung und, dies gilt auch für. eine 
Haushaltshilfskraft, nach den am Ort der Ver
tretung üblichen Endohnungssätzen angemessen 
sind. 

Kann -der Zeuge zwar bescheinigen, daß er 
innerhalb des nach § 17 maßgeblichen Zeitraums 
eine bestimmte Anzahl von Stunden hindurch 
einen ta t~ächlichen Verdienst- oder Einkommens
entgang hatte, nicht aber dessen Höhe, so soll 

-ihm ein Betrag von 30 S für jede, wenn auch nur 
begonnene Stunde, während deren er Ver
dienstentgang hatte, zustehen. Dieser Ersatz
betrag gebührt dem Zeugen auch für die Zeit, 
in der ein Stellvertreter oder eine Hilfskraft 
für ihn hat tätig werden müssen, dessen Ent
lohnung er aher der Höhe nach nicht zu beschei
TIlgen vermag. 

Zum § 19 

Für die Geltendmachung Ides Anspruchs auf 
die Gebühr steht dem Zeugen ein Zeitraum von 
14 Tagen zur Verfügung. Für den Zeugen, der 
aus dem Ausland geladen worden ist (§ 16), ist 
diese Frist auf vier Wochen ausgedehnt, weil ein 
solcher Zeuge längere Zeit zur Heimreise brau
chen wird uI).d in der Regel erst nach Rückkehr 
an seinem Aufentha:ltsort angeben kann, welche 
Auslagen (§ 16) ihm erwachsen sind. Die Frist 
beginnt mit dem Tag, der dem. Abschluß der 
Vernehmung des Zeugen folgt, oder, wenn er 
auf Grund einer Ladung zu Gericht gekommen, 
seine Vernehmung aber ohne sein Verschulden 
unterblieben ist (§ 4 Abs. 1), mit dem darauf 
folgenden Tag. Dieser Zeitraum ist für die Be
schaffung von Bestätigungen über seine Auslagen 
oder ü:ber die Höhe eines .entgangenen Verdien
stes oder Einkommensentgangs sowie für die 

Kosten eines Stellvertreters oder einer Hilfskraft 
(Abs. 2) ausreichend. Der an die Nichteinhaltung 
dieser Frist geknüpfte Verlust des Anspruchs 
ist daher, besonders weil er zur Verfahrens
straffung erforderlidl ist, gerechtfertigt. 

Grundsätzlich muß der Zeuge seine Ansprüche 
bescheinigen, und zwar hinsichtlich der zeitlichen 
Umstände und des Ausmaßes des von ihm be
gehrten Ersatzes. Eine Ausnahme besteht im § 18 
Abs. 2, und sofern feste Gebührenansätze, wie 
z. B. für den Mehraufwand für die Verpflegung 
oder die Kosten einer Nächtigung, bestehen. Was 
die Bescheinigung des Anspruchs auf Entschädi
gung für Zeitversäumnis anbelangt, wird auf die 
E1"läuterungen zum § 18 verwiesen. Bei der Gel
tendmachung von Gebühren nach § 3 Abs. 2 
wird der Zeuge zu bescheinigen haben, was er 
auf Grund der für ihn geltenden Reisege'bühren
vorschrift für die Reise an den Ort der Verneh
mung, den Aufenthalt an diesem Ort und die 
Rückreise bekommen hätte. 

Um den Zeugen vor Nachteilen zu schützen, 
sind ihm seine Ansprüche einschließlich des In
halts der für deren Geltendmachung bestehen
den Vorschriften in der Ladung mitzuteilen, fer
ner auch, was er. von den Ansprüchen zu beweisen 
(§ 16) oder zu bescheinigen hat (Abs. 2). 

Zum § 20 

Zum Ahs. 1 

Die Gebühr bestimmt nicht der Richter (das 
Gericht -der Vorsitzende) oder der .Rechts
pfleger, sondern der damit betraute Bedienstete 
des Gerichtes im Justizverwaltungsweg. In den 
Aufgabenkreis des Gerichtes,d. h. des Richters 
(Vorsitzenden) oder des Rechtspflegers, der im 
a'ußerstreitigen Verfahren die sogenannten Aus
kunftspersonen vernehmen kann (§ 2 Abs. 1), 
fallen nur die. Bestätigung des Zeitpunkts der 
Entlassung 'des Zeugen und, falls der Zeuge später 
oder ohne Ladung gekommen ist, des Zeitpunkts 
seines Kommens. Vom Gericht ist auch zu be
stätigen, daß der Zeuge einer Begleitperson be
durft (§ 2 Abs. 2) oder die Aussage ungerecht
fertigt verweigert hat (§ 2 Abs. 3), sowie der 
Umstand, daß ein im öffentlichen Dienst stehen
der Zeuge über dienstlime Wahrnehmungen ver~ 
nommen worden ist (§ 3 Albs. 2), oder daß die 
unmittelbare Vernehmung ·eines ohne Vorladung 
erschienenen und vernommenen Zeugen, der zum 
Rechtshilfegericht näher gehabt hätte als zum 
erkennenden Gericht, zur Aufklärung der Same 
erforderlich war (§ 4 Albs. 1). In den Aufgaben
kreis des Gerichtes fallen ferner auch die Bestä- , 
tigung über die Voraussetzungen für die höhere 
Gebühr nach § 4 Abs. 2 und schließlich die Er
laubnis zur Benützung eines Flugzeugs (,§ 10) 
oder eines Schlafwagens oder einer Kabine (§ 11). 
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Zum Abs. 2 

Die Voraussetzungen für einen Gebührenan
spruch sollen in einem Ermittlungsverfahren er
gänzenderhoben werden köimen, Hat ein Zeuge 
seinen Anspruch rechtzeitig geltend gemacht 
(§ 19), worunter auch zu verstehen ist, daß er 
ein zumindest dem Grund nach (Art ,des Gebüh
renanspruchs) bestimmtes Begehren gestellt hat, 
fehlen ihm ruber im Zeitpunkt der Geltend
machung noch erforderliche Bestätigungen, etwa 
über die Höhe seiner AlJslagen oder seiner Er
werbseinbuße, so geht ,er des Anspruchs nicht 
verlustig, wenn er unter Einhaltung der - zur 
Verfahrensstraffung erforderlichen - gesetzten 
Frist die fehlenden Bestätigungen vorlegt oder 
Umstände, die für die GebührenIbestimmung 
maßgebend sind, beweist (§ 16) oder bescheinigt 
(§ 19 Abs. 3). 

Zum Abs. 3 

Die Aufrundungder Gebührenbeträge auf 
volle Schilling soll der Vereinfachung ,der Ver
rechnung und Auszahlung dienen. 

-Zum § 21 

Macht der Zeuge seine Gebühr mündlich gel
tend und verlangt er trotz Belehrung, daß er 
eine schrifdiche Ausfertigung der Entscheidung 
uber die Gebührenbestimmung, die ihm der Be
dienstete des Gerichtes vorerst mündlich be
kanntgegeben hat, begehren könne, keine Aus
fertigung, so soll es hei der mündlichen Be
kanntgabe bleiben. Dadurch wird in einfachster 
Weise dem Regelfall Rechnung getragen. Bei 
schriftlicher Geltendmachung oder, falls ein Er
mittlungsverfahren ·erforderlich ist (§ 20 Ahs. 2), 
ist ihm eine schriftliche Ausfertigung, und zwar 
binnen acht Tagen nach dem Einlangen des 
schriftlichen Begehrens, oder sobald ein Umstand 
bescheinigt \ oder bewiesen ist, zuzustellen. Die 
Ausfertigungsfrist von acht Tagen gilt auch, wenn 
der Zeuge nach der mündlichen Bekanntgabe 
eine schriftliche Ausfertigung verlangt. . 

Zum § 22 

Zum Abs. 1 

nie Befugnis, gegen die Entscheidung über die 
Gebühr ein Rechtsmittel zu erheben, soll nur 
dem Zeugen zustehen, Die Ausdehnung dieser 
Befugnis auf die Parteien des Zivilprozesses und 
auf die Beteiligten des außerstreitigen Verfahrens 
sowie im Strafverfahren auf den öff·entlichen An
kläger und den Beschuldigten wünde zu umfang
reichen Z,wischenverfahren führen, die den Fort
gang des Erkenntnisverfahrens hemmen würden. 
Dies würde, da die Zeugengebühren in der Regel 
gering sind und ohnehin, gewöhnlich durch Be
stätigung, bescheinigt werden müssen, dem 
Grundsatz der Prozeßökonomie zuwiderlaufen. 
über die Beschwerde entscheidet in der Regel 

der Leiter des -Gerichtes, vor dem der Zeuge 
vernommen worden ist oder vernommen werden 
sollte. Hat der Leiter des Gerichtes aber selbst 
die Gebühr Ibestimmt - das ist nach § 20 bei 
der Bestimmung der Gebühr eines aus dem Aus
land geladenen Zeugen vorgesehen - so ist üher 
die Beschwerde vom Leiter des üibergeof\dneten 
Gerichtshofs zu entscheid'en. Wurde in einem 
Verfahren vor einem Oberlandesgericht; z. B. 
im Zug einer Beweiswiederholung, ein aus dem 
Ausland geladener Zeuge vernommen, so ist die 
Gebühr vom Präsidenten des Oberlandesgerichts 
zu bestimmen. über die dagegen erhobene Be
schwerde entscheidet das Bundesministerium für 
Justiz, da es sich um eine Justizverwaltungssache 
handelt. . 

Zum Abs. 2 

Dringt der Zeuge mit seinem Antrag auf Ge
währung eines Vorschusse, ganz oder teilweise 
nicht durch, so soll er auch dagegen die Be-' 
schwerde an den Leiter des Gerichtes erheben 
können. Da bei einem aus dem Ausland gelade
nen Zeugen auch über den Antrag auf Gewäh
rung eines Vorschusses vom Leiter des Gerichtes 
zu entscheiden ist, ist über die dagegen erho~ 
bene Beschwerde vom Leiter des überg.eordneten 
Gerichtshofs zu befinden. Eine Entscheidung, mit 
der ein Antrag auf Gewährung eines Vorschusses 
ganz oder teilweise abgewiesen wird, ist dem 
Zeugen stets in schriftlicher Ausfertigung zuzu
stellen, weil eine Anwesenheit des Zeugen vor 
dem entscheidenden Organ - der Zeuge der 
einen Vorschuß begehrt, wird deshalb nicht zu 
diesem Zweck .zum Gericht zureisen -, damit 
eine mündliche Antragstell~ng und daher auch 
eine mündliche Bekanntgabe der Vorschußge
währung nicht in B.etracht kommen kann. 

Zum Abs. 3 

Die Entscheidung über eine Beschwerde nach 
Abs. 1 und 2 ist durch ein ordentliches Rechts
mittel nicht anfechtbar. Sie ist aber nicht zuletzt 
deshalb zu begründen und dem Zeugen in schrifte 
licher Ausfertigung zuzustellen (Abs. 1), um eine 
Entscheidungsgrundlage für den Fall zu bieten, 
daß der Zeuge ein an sich zulässiges außerordent
liches Rechtsmittel (Verfassungsgerichtshofbe-
schwerde; Verwahungsgerichtshofbeschwerde}-
einlegt. 

Zum § 23 

Na.ch § 3 des Gerichtlichen Einbringungsge
setzes 1962, BGB!. Nr. 288, hat das Gericht in 
bürgerlichen Rechtssachen die Vornahme jeder 
mit Kosten verbundenen Amtshandlung vom 
Erlag eines Kostenvorschus~es abhängig zu 
machen, wenn die Partei, die die Amtshandlung 
beantragt oder in deren Interesse sie vorzuneh:... 
men ist, nicht Verfahrenshilfe genießt (vgl. BG 
vom .8. November 1973, BGBl. Nr. 569). 
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.ImZivilprozeß wird daher die Gebühr in der Mühewaltung, zu der auch ,die Gebühr für die 
Regel aus einem.Kostenyorschuß zuzahlen sein. Teilnahme an einer Verhandlung (§ 35) und die 
Im außerstreitigen Verfahren und im Strafver- Gebühr für Aktenstudium (§ 36) gehören. 
fahr.en wird dies illcler· Regel aus Amtsgeldern . Die näJheren Bestimmungen' über die An
zu geschehen haberl. Im Zivilprozeß kann aber spruchsvoraussetzungen -allgemeiner Art treffen 
die Bestimmung und die Zahlung der Gebühr der § 25, über die Reisekostendie §§ 27 und 28 
entfallen, wenn die. Parteien .dem Z.eugen. die m·t .. d b d S' 11 . d 1 elll1gen aus er eson eren te, ung er 
von ihm geltend gemachte Gebühr sogleich ent- Sachverständigen gerechtfertigten Begünstigun-
richten (s. § 20 Abs. 1). ~gen gegenüber dem Zeugen, über die Aufent-

Kann die Gebühr nicht -sofon gezahlt werden, haltskosten der § 29 - hier werden Sachverstän
weil etwa die Verhandlung, in der der Zeuge dige und Zeugen gleich behandelt - süwie über 
vernommen würden ist,-.sü spät geendet hat, den Ersatz der Kosten für die Beiziehung von 
daß die Dienststunden des Rechnungsfü.hrers be- Hilfskräften:· üder sünstigen Küsten _ die §§ 30 
reits beendet sind, So' wir.d die Gebühr dem und 31. 
Zeugen küstenfrei zu übersenden sein. Dies wird Für Sachverständige, die im öffentlichen Dienst 
auch dann in Betracht kommen, wenn der Zeuge stehen, sollen hinsichtlich der Reise- und Auf
bei einem Orts augenschein vernommen würden enthaltsküsten keine Sünderregelungen getrüffen 
ist und seine Gebuhr schriftlich geltend gemacht werden; sie erhalten nur diejenigen Vergütungen, 
hat. Erhebt der Zeuge ein' Rechtsmittel, so ist wie sie den übrigen Sachverständigen gebühren. 
ihm die einmal bestimmte Gebühr oder der ge- Eine Besserstellung, wie sie bei der Zeugen
währte Vürschuß zu zahlen, ühne ·daß der Aus- gebühr eines sülchen Sachverständigen der § 3 
gang des Rechtsmittelverfahrens abzuwarten ist. Abs. 2 vürsieht, ist hier nämlich nicht gerecht-

Für den Fall der Erhöhung oder Hera:bsetzung fertigt, weil ein Zusammenhang zwischen den 
der Gebühr durch eine Rechtsmittelentscheidung Dienstpflichten eines im öffentlichen Dienst ste
oder der Vorschußabrechnung regeln die Abs. 2 henden Sachverständigen und einer allfälligen 
und 3 die Nachzahlung an bzw. Zurückzahlung Tätigkeit als Sachverständiger bei Gericht nicht 
durch den Zeugen. Kümmt der Zeuge der Auf-. zu finden ist. Wohl aber besteht ein sülcher Zu
forderung, binnen 14 Tagen den zuviel erhal- sammenhang zwischen Dienst- und Zeugenpflicht. 
tenen Betrag - auch den zuviel gezahlten Vür
schuß - zurückzuzahlen, nicht nach, So' ist der 
Betrag vüm Zeugen nach den für ,die Einbrin
gung der gerichtlichen Gebühren und Kosten gel
tenden Vorschriften einzubringen. 

Zum III. Abschnitt 

Sachverständige 

Zum § 24 

So wie dem Zeugen (§ 3 Abs. 1 Z. 1) gebührt 
dem' Sachverständigen der Ersatz der nütwen
digen Kosten, die er aufwenden muß, um an 
den Ort der Befund- oder Beweisaufnalhme zu 
gelangen und an den Ausgangsort zurückzurei
sen, und der Aufenthaltsküsten, die ihm bei der 
An- oder Rückreise üder am Ort der Befund
oder Beweisaufnahm'e erwachsen. Der maßgeb
liche Ausgangspunkt der Reise ist auch -hier die 
Wohnung üder Arbeitsstätte des Sachverständi
gen. Unter dem Ort der Befundaufnahme ist 
auch der Ort zu verstehen, an dem der Sach
verständige im Auftrag des Gerichtes Ermitt
lungendurchführt, ühne daß dabei Gerichtsper
sünen üder Vertreter der Staatsanwaltschaft an
wesend sind (5. § 35 Abs. 1). Weiter gebührt dem 
Sachverständigen der Ersatz der Kosten für die 
Beiziehung von Hilfskräften und sonstiger Ko
sten, die durch seine Tätigkeit im gerichtlichen 
Verfahren verursacht worden sind, die Entschä
digung für Zeitversäumnis und die Gebühr für 

Zum § 25 

Art und Umfang der Gebühr des Sachverstän
digen sind nach dem gerichtlichen Auftrag zu 
beurteilen. Der gerichtliche Auftrag wird daher 
möglichst genauden Zweck ·der Untersuchung 
anzugeben haben und auch, Süweit das Fach
wissen des Gerichtes reicht, die Art und den Um
fang der vom Sachverständigen v.erlangten Lei
stung. Oberste R.ichtschnur für das Ausmaß der 
Leistung wird daher der bekanntgegebene Zweck 
des iBefundes und Gutachtens sein. Ist er. erreicht, 
so hat der Sachverständige nu~ für diejenigen 
Leistungen einen Gebührenanspruch, die vom 
Auftrag gedeckt sind; dies gilt auch für den 
Fall, daß das Gericht ausdrücklich ausspricht, be
stimmte Untersuchungsmethoden seien nicht an
zuwenden, und der Sachverständige trotzdem 
diese Untersuchungsmethoden anwendet. Hält er 
diese oder andere, etwa neue Untersuchungsme
thoden für nütwendig, So' muß er einen neuer
lichen Auftrag des Gerichtes unter Angabe vün 
Gründen einhülen, desgleichen dann, wenn er 
über den Umfang und Inhalt ,des gerichtlichen 
Auftrags Zweifel hegt. 

Werden mehrere Sachverständige bestellt und 
werden ihnen gemeinsam Aufträge erteilt, So' 
wird die Sachverständigengebühr unter diesen 
Sachverständigen nicht geteilt; vielmehr erhält 
jeder die volle Gebühr. Ausnahmsweise weniger 
als die vülle Gebühr erhält der Sachverständige, 
wenn für Befund und Gutachten eine einheit-

I, 
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liche Gebühr vorgesehen ist, Befund und Gut~ 
achten a'ber von verschiedenen Sachverständigen 
stammen (§ 49 Abs. 3), ausnahmsweise mehr, 
wenn der Sachverständige das Gutachten eines 
Sachverständigen auf Grund eines ausdrücklichen 
gerichtlichen Auftrags zu überprüfen hat (§ 37 
Abs. 1). 

Ist die Tätigkeit des Sachverständigen aus sei
nem Verschulden unvollendet geblieben, etwa 
dann, wenn er nach der Befundaufnahme trotz 
mehrmaliger Friststellung durch das Gericht das 
Gutachten nicht erstattet, so hat er keinen Ge
bührenanspruch. Ist es aber ohne sein Verschul
den zur Befund- oder Beweisaufnahme nicht ge
kommen, so hat er Anspruch auf Ersatz und 
Gebühr bezüglich ,der von ihm bereits geleiste
ten Arbeit. 

Zum § 26 

Wie dem Zeugen (s. § 5), soll auch dem Sach
verständigen, der mitunter für seine Tätigkeit 
beträchtliche Beträge vorschießen muß, die Mög
lichkeitoffenstehen, einen Vorschußzu beantra
gen. Angemessen wird der Vorschuß dann sein, 
wenn er die nach der Länge des Reisewegs und 
nach dein Umfang des Auftrags zu erwartenden 
Barauslagen deckt; die Gebühr für Mühewaltung 
(§ 24 Z. 4) wird vom Vorschuß nicht umfaßt, weil 
es sich dabei nicht um Auslagen, die der Sach
verständige selbst vorschießen muß, handelt. 

Nach dem verfahrens rechtlichen Grundsatz, 
daß alle Entscheidungen zu begründen sind, gegen 
die ein Rechtsmittel zulässig ist, wird eine Ent
scheidung, mit dem ein Antrag auf Gewährung 
eines Vorschusses ganz oder zum Teil abgewie
sen wird, zu begründen sein, damit der Sach
verständige bei Erhebung eines ~hm nach § 41 
Abs. 2 zustehenden Rechtsmittels hierzu Stellung 
nehmen kann. So wie die Bestimmung der Ge
bühr ergeht die Entscheidung über den Antrag 
auf Gewährung eines Vorschusses in Beschluß
form (s. § 39) ; der Beschluß ist den Verfahrens
vorschriften gemäß auszufertigen. 

Zum § 27 

Dem Sachverständigen gebührt in der Regel 
ein gleicher Ersatz der Reisekosten wie dem Zeu
gen. Die vorbehaltenen Ausnahmen sind durch 
die besondere Bedeutung des Sachverständigen 
für die Rechtspflege und die Eigenart der Sach
verständigentätigkeit gerechtfertigt. Das gilt 
schon nach § 27 für die Benützung eines eigen eh 
Kraftfahrzeugs, die dem Sachverständigen nie
mals abgesprochen werden kann. 

Zum § 28 

Besonders, um die wünschenswerte Beweglich
keit der Sachverständigen zu gewähflleisten, ent
hält der Entwurf gegenüber den Reisekosten 
der Zeugeri folgende Sonderregelungen: 

1. Der Sachverständige darf, wie soeben er
wähnt worden ist, mit Beziehung auf .den Ersatz 
der Reisekosten sein eigenes Kraftfahrzeug stets 
ohne Einschränkung benützen; der Ersatz hierfür 
entspricht der für Bundesbedienstete vorge
sehenen Vergütung. 

Damit wird der fortgeschrittenen Motorisie
rung Rechnung getragen und darauf. Bedacht 
genommen, daß dem Sachverständigen bei der 
Benützung von Masseilibeförderungsmittein nicht 
nur die Reisekosten ersetzt, sondern wegen des 
in der Regel damit verbundenen größeren Zeit
aufwandes auch eine höhere Entschädigung für 
Zeitversäumnis vergütet werden müßten. 

Auch die Kosten der Benützung eines Fahr
rads - sein Gebrauch wird vor allem in: länd
lichen Gebieten in Betracht kommen - sind stets, 
das heißt schon ab dem ersten gefahrenen Kilo
meter (anders § 12 Abs. 1), zu ersetzen. 

2. Der Sachverständige darf ein Mietfahrzeug 
(Taxi) nicht nur unter den im § 9 angeführten 
Voraussetzungen benützen, sondern auch dann, 
wenn er hei seiner Tätigkeit für das Gericht 
schwere oder sperrige Werkzeuge, Geräte oder 
sonstige Gegenstände mit sich führen muß. 

3. Der Sachverständige darf unter den in den 
§§ 10 und 11 bestimmten Voraussetzungen ein 
Flugzeug und einen Schlafwagen oder eine Kabine 
auf einem Schiff auch ohne ausdrückliche Bewilli
gung des Gerichtes (Bestätigung über das Vorlie
.gen der Voraussetzungen) benützen. 

4. Dem Sachverständigen wird bei der Benüt
zung der Eisenbahn oder eines Schiffes der Fahr
preis der jeweils geführten höchsten Klasse ver
gütet. 

Die Vergütung bei der Benützung von Eisen
bahn oder Schiff wird nach den geltenden Tarifen 
(§ 7 Abs. 3) gewährt; bei der Benützung eines 
Mietfahrzeuges sind die angemessenen, tatsäch
lich aufgelaufenen Kosten (§ 9 A!bs. 2) zuerset
zen, bei Benützung eines Flugzeugs sind der Fahr
preis der Touristenklasse und bei der Benüt
zung eines eigenen Kraftfahrzeugs, wie bereits 
erwähnt, diejenigen Sätze anzuwenden, die die 
Reisegebührenvorschrift für Bundesbedienstete 
vorsieht. Bei der Benützung eines Fahrrads gel
ten die Vorschriften über das Kilometerge1d (§ 9 
Abs. 2 letzter Satz). 

Zum § 29 

Dem Sachverständigen gebührt der Ersatz der 
Aufenthaltskosten in gleicher Höhe wie dem Zeu
gen. Von einer Ausnahmeregelung im Sinn des 
§ 16 sieht· der Entwurf alb, weil die Fälle der 
Bestellung von Sachverständigen aus dem Aus.:.. 
land zu selten sind, um eine gesetzJiche Regelung 
zu rechtfertigen. 
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Zum § 30 

Muß der Sachverständige zur Erfüllung des 
gerichtlichen Auftrags Hilfskräfte beiziehen, so 
sind ihm di,e hierfür aufgewendeten Kosten zu 
ersetzen, wenn die Beiziehung nach Art und Um
fang der Tätigkeit des Sachverständigen unum
gänglich notwendig ist. Diese Einschränkung soll 
verdeutlichen, daß bei der Beurteilung der Not
wendigkeit strengste Maßstäbe anzuwenden sind. 
Schreibkräfte gelten nicht als Hilfskräfte - das 
Reinschreiben von Befund und Gutachten, somit 
für die Tätigkeit des Schreibens selbst, wird nach 
§ 31 Z. 3 vergütet -, es s'ei denn, daß ihre Bei
ziehung zu einer Befundaufnahme unumgänglich 
notwendig ist. Dies wird etwa dann der Fall 
sein, wenn bei einer Leichenöffnung das soge
nannte Sektionsprotokoll aufgenommen wird. 

Als wichtigste Kosten sind das Entgelt für die 
Arbeitsleistung der Hilfskräfte und deren Reise
und Aufenthaltskostell aufgezählt. Diese Auf
zählung ist nicht erschöpfend. Das Arbeitsentgelt 
darf jedoch nicht das übliche Ausmaß überstei
gen. Bei der Beurteilung dieses Umstandes wird 
Zeit und Ort des Einsatzes der Hilfskraft von 
Bedeutung sein. Die Höhe der Reise- und Auf
enthaltskosten bestimmt sich nach den für ,die 
Zeugen geltenden Bestimmung,en. 

Von der Festsetzung eines Höchstbetragsfür 
die Entlohnung der Hilfskräfte (vgl. § 25 Abs. 1 
Z.4 GehAG 1965) sieht der Entwurf aus folgen
den Erwägungen ab: 

1. Die Beiziehung von Hilfskräften wird häufig 
zu einer Verringerung der Entschädigung für 
Zeitversäumnis des Sachverständigen und auch 
seiner Gebühr für Mühewahung führen; 

2. der Sachv.erständige, der gezwungen ist, zur 
Erfüllung seiner Aufgaben Hilfs~räfte heranzu
ziehen, soll nicht in seinem tatsächlichen Auf
wand dafür geschmälert werden. 

Zum § 31 

Außer auf den Ersatz der Kosten für die Bei
ziehung von Hilfskräften hat der Sachv,erständige 
auch nOch Anspruch auf den Ersatz der durch 
seine Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren verur
sachten sonstigen Kosten, soweit sie zur Vorbe
r,eitung von Befund und Gutachten oder zu 
ihrer Ausarbeitung notwendig gewesen sind (§ 24 
Z. 2). Aus der Unterscheidung gegenüber den 
Kosten für Hilfskräfte und aus der Eigenart der 
unter Z. 1, 2, 4 und 5 angeführten Kosten geht 
hervor, ,daß durch ihren Ersatz nur ein Sachauf
wand vergütet werden soll' - eine Ausnahme 
bilden die Z. 3 und 6 -, nicht aber eine Tätig
keit des Sachv.erständigeri, etwa das Fotografieren 
oder das Zeichnen selbst; eine derartige Tätigkeit 
des Sachverständigen zur Bewerkstelligung der 

ihm vom Gericht gestellten Aufgabe wird viel
mehr durch die Gebühr für Mühewaltung (§ 34) 
im Gesamten abgegolten. 

Die wichtigsten dieser Kosten sind beispiels
weise aufgezählt. Hier kommen etwa in Betracht 

1. beim ärztlichen Sachverständigen oder beim 
Tierarzt die Kosten für das bei einer Röntgen
aufnahme erforderliche Filmmaterial oder beim 
Sachverständigen für das Kraftfahrwesen die Ko
sten für die Herstellung einer Unfallsskizze (Z. 1), 

2. beim Chemiker die Kosten für die ver
brauchten Reagenzmittel (Z. 2), 

3. bei allen Sachverständigen, die ihren Befund 
oder Gutachten schriftlich abzufassen haben, die 
Kosten für das Reinschreiben ·einsch,ließlich der 
Entlohnung der Schreibkraft und für die hier~u 
erforderlichen Schreibmittel (Z: 3), 

4. die Kosten für die Benützung von' Werk
zeugen oder Geräten (Elektronenmikroskop; 
Buch ungsmaschin e; Daten verar bei tungsanlage), 
die er nicht selbst beistellt, für deren Inanspruch
nahme er also Miete zahlen muß (2.4), . 

5. die etwa vom Sachverständigeri zu entrich
tenden Stempelgebühren sowie die von ihm ge
zahlten Portogebühren für dieObersendung von 
Befund und Gutachten an das Gericht (Z. 5) 
und 

6. die vom Sachverständigen von seine'r Ge
bühr, und zwar von der Gesamtgebühr, also 
'auch von den Gebühren:bestandteilen, die Ersatz 
von Kosten sind, zu entrichtende Umsatzsteuer 
(Z.6). 

Unter die nicht aufgezählten Kosten könnte 
etwa beim Sachverständigen für das Kraftfahr
wesen der Ersatz derjenigen Kosten zählen, die 
er für die im Auftrag des Gerichtes durchgeführte 
Herstellung eines Modells der Unfallstelle auf
wendet. 

Wie schon oben angedeutet, umfassen die Ko
sten nach Z. 3 auch die Kosten für die Beizie
hung der Schreibkraft, weshalb Schreibkräfte 
nicht den Hilfskräften des § 30 zuzuzählen sind 
(Ausnahme s. Erläuterungen zum § 30). Bei den 
,Schreibkosten (Z. 3) wird der§ 54 Abs. 2 für 
anwendbar erklärt. Dies bedeutet, daß die dort 
angeführte Berechnungsart anzuwenden ist. Ent
hält also eine Seite des Befundes oder des Gut
achtens weniger als 25 Zeilen, so ist für eine 
solche Seite ein ent!;prechender Bruchteilsbetrag 
als Kostenersatz zuzusprechen. 

Die von· der Sachverständigengebühr zu ent
richtende Umsatzsteuer muß ·der Sachverständige 
gesondert geltend machen (s. auch § 38 Abs. 1); 
im Beschluß, mit dem die Gebühr bestimmt wird, 
ist sie gesondert auszuweisen. 
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Zum § 32 

Der Sachverständige, der für das Gericht tätig 
wird, wird in der Regel - so ist es auch wün
schenswert - in seinem Fachgebiet beruflich 
tätig sein und aus dieser Tätigkeit ein Einkom
men beziehen. Dasjenige, was der Sachverständige 
auf seinem Sachgebiet für .das Gericht leistet 
(Aufna:hme des Befundes und Erstattung des 
Gutachtens), soll mit der Gebühr für Mühewal
tung entlohnt werden (§ 34); für die Zeit aber, 
die der Sachverständig.e über die Aufnahme des 
Befundes und die Erstattung des Gutachtens hin
aus für das Gericht beson:·ders aufwenden muß, 
soll er, sofern er diese Zeit außerhalb seiner 
Wohnung oder seiner gewöhnlichen Arbeitsstätte 
verbringen muß, entschädigt werden (Entschä
digung für Zeitversäumnis). 

Das WOrt "besonders" soll ausdrücken, daß 
nur ein Zeitaufwand bei der Entschädigung in 
Betracht kommt, der allein durch die Tätigkeit 
im gerichtlichen Verfahren verursacht wird und 
nicht auch ein solcher, der auch im gewöhnlichen 
Leben gemacht werden muß (z. B.die Zeit für 
die Einnahme von Mahlzeiten). Die Entschädi
gung für Zeitversäumnis an sich entspringt der 
Erwägung; .daß ·der Sachverständige bei den heu
tigen wirtschaftlichen Verhältnissen in' der Regel 
in der Lage ist, während des' umschriebenen Zeit
raums Einkommen zu el'zielen. 

Die Entschädigung für Zeitversäumnis ist nach 
festen Stundensätzen zu bestimmen. Dies ist ge
boten, um alle Sachverständigen gleich zu behan
deln und die Gebührenbestimmung einfach zu 
gestalten; auch das geltende GebAG 1965 sieht 
feste Sätze vor. 

Der Anspruch auf Entschädigung für Zeitver
säumnis soll dem Sachverständigen nur zustehen, 
wenn er nicht anderweitig entlO'hnt oder ent
schädigt wird, sei es :durch die Gebühr für Mühe
waltung oder durch Sondervergütungen, die dem 
Sachverständigen in der Absicht gewährt werden, 
daß er eine Schlafmöglichkeit in Anspruch neh
men kann (Abs. 2 Z. 2). 

Zum § 33 

Ist der Sachverständige gezwungen, bei seiner 
Tätigkeit für das Gericht größere Wegstrecken 
zurückzulegen, so bringt dies, besonders aber bei 
der Benützung eines eigenen Kraftfahrzeugs, eine 
erhöhte körperliche Beanspruchung und seelische 
Anspannung mit sich; dies soll ,durch eine ge
wisse Erhöhung ,der Entschädigung für Zeitver
säumnis abgegolten werden. Der Zusammenhang 
mit dieser Entschädigung läßt sich nicht nur mit 
praktischen Erwägungen rechtfertigen, sondern 
auch damit, daß es sich bei der Entschädigung 
für Zeitversäumnis nicht um eine Abgeltung für 
Mühewaltung handelt; auch muß den Sachver
ständigen im Dienst der Rechtspflege ein Anreia: 

gegeben werden, auch auswärtigen Gerichten und 
für auswärtige Amtshandlungen. zur Verfügung 
zu stehen. Durch nichts aber ist es mehr gerecht
fertigt, die gewöhnlichen Sätze auf das Doppelte, 
Dreifache und Vierfache zu erhöhen ("Entfer
nungsmultiplikatoren"). Das GehAG 1957 hatte 
noch drei Stufen mit einer Erhöhung bis zum 
Vierfachen vorgesehen, das GebAG 1965 in dt!m 
Bestreben, die Entfernungsmultiplikatoren ab
zubauen, sieht nur noch zwei Stufen mit einer 
Erhöhung bis zum Dreifachen vor. Es ist an der 
Zeit, mit diesen Multiplikatoren endlich ganz 
aufiuräumen. Deshalb gibt dieser Entwurf die 
Vervielfachung auf und begnügt sich mitgewis'
sen Zuschlägen (statt 120 S bzw. 80 S erhöht auf 
150 S bzw. 100 S). Als zumuthar und daher ohne 
gebührenrechtliche Berücksichtigung wird eine 
Entfernung bis 30 km angenommen. Erst wenn 
die Entfernung größer ist, soll die Entschädigung 
für Zeitversäumnis erhöht werden. Die Erhöhung 
steht für die Zeit ab dem Verlassen der Wohnung 
oder der Arbeitsstätte bistur Rückkehr dorthin 
zu. 

Unabhängig von der Entfernung, ist die Ent
schädigung für Zeitversäumnis für den Fall, daß 
der Sachverständige in zumindest annähernd zeit
lichem und räumlichen Zusammenhang an einem 
Tag, an mehreren Verhandlungen oder Ermitt
lungen teilnimmt, auf die mehreren Fälle zu 
gleichen Teilen aufzuteilen. 

Zum § 34 

Die hier vorgesehene Gebuhr steht für die 
Aufnahme des Befundes und die Erstattung des 
Gutachtens zu. 

Der Entwurf setzt für diejenigen Sachverstän
digengruppen, die dies wünschten, und wo dies 
wegen der regelmäßig vorkommenden ,Leistung 
eine wesentliche Erleichterung bedeutet, einen 
Tarif für die Gebühr für Mühewaltung fest. Er
bringt,der Sachverständige Leistungen, die in den 
Tarifen nicht angeführt sind und auf die auch 
die Tarife nicht sinngemäß anzuwenden sind, so 
ist die Gebühr hierfür im allgemeinen. nach der 
aufgewendeten Zeit und Mühe nach richterlichem 
Ermessen zu bestimmen (Abs. 2). 

Im besonderen bestehen für folgende Fälle 
Ausnahmeregelungen: 

1. Genügen für eine inden Tarif,en nicht an
geführte Leistung nur einfache gewerbliche oder 
geschäftliche Erfahrungen und bestehen für einen 
solchen Sachverständigen keine Gebührenordnun
gen, Richtlinien oder Empfehlungen der im Abs. 2 
genannten Art, so gebührt diesem Sachverstän
digen für jede, wenn auch nur Ibegonnene Stunde 
100 S (Ausnahmefall des § 34 Abs. 3). 

2. Erbringt ein inden §§ 43 bis 48 erfaßter 
Sachverständiger eine Leistung, die in seinen Tari
fen nicht angeführt ist, aber wegen ~hrer 1\hn
lichkeit den dort angeführten Leistungen gleich-

1336 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)28 von 37

www.parlament.gv.at



1336 der Beilagen 29 

gehalten werden kann, se kann sie mit der für 
die nächstähnliche Leistung vorgesehenen Ge
bühr entlohnt werden (AusnahmefaH des § 49. 
Abs. 1). 

3. Handelt es sich um eine Leistung, die zwar 
in den §§ 43 bis 48 angeführt ist, aber den in 
den §§ 43 bis 48 verge~ehenen höchsten Ansatz 
erheblich übersteigt, se kann sie, wenn sie zu
gleich eine außerordentliche wissenschaftliche Lei
stung ist, mit der vollen Höhe der außergericht
lichen Einkünfte entlehnt werden (Ausnahme
fall des § 49 Abs. 2). 

Das Gericht sell, wenn es sein Ermessen aus
übt, sewehl auf die Zeit, die die Sachverstän
digentätig;keit erferdert hat; als auch auf die 
größere oder kleinere Mühe, die damit verbun
den gewesen ist, Bedacht nehmen. Zur verfas
sungsgemäßen Bestimmung dieses Ermessens ist 
der Ermessensrahmen mit zwei Anha!ltspunkten, 
einem nach eben hin, dem anderen nach unten 
hin, versehen worden. 

Einerseits. muß die öffentliche Aufgabe der 
Rechtspflege zum Wehl der Allgemeinheit be
rücksichtigt werden, d. h., es seIl nieht durch 
zu hohe Sachverständigengebühren die Rechts
pflege beeinträchtigt werden, weil den Parteien, 
albgeschreckt durch zu hohe Kesten, die Möglich
keit des Zugangs zu den Gerichten genommen 
wird. Die Sachverständigengebühren werden in 
den Fällen, in denen die zahlungspflichtige Partei 
nicht auf Grund der ihr gewährten Verfahrens
hilfe eder Teil-Verfahrenshilfe ven der Zahlung 
befreit ist, ven den Parteien entrichtet. 

Der andere Anhaltspunkt des Ermessens~ah
mens beruht auf dem gemeinsam erarbeiteten 
Leitgedanken, daß die Sachverständigen für ihre 
gerichtliche Tätigkeit annähernd se entlehnt 
werden sollen, wie dies den bei ihrer außer
gerichtlichen beruflichen Tätigkeit üblichen Ent
gelten entspricht. Das Gericht hat ,demnach bei 
der Bestimmung der Gebühr für Mühewaltung 
eine weitgehende Annäherung an diejenigen Ein
künfte anzustreben, die der Sachverständige für 
eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit im außer
gerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge. 
Handelt es sich aber bei dem Gutachten des 
Sachverständigen um ein seIches, das eine besen
ders ausführliche wissenschaftliche Begründung 
enthält, die außergewöhnliche Kenntnisse auf 
wissenschaftlichem eder künstlerischem 
Gebiet veraussetzt, se entfällt die Annäherung 
und die Gebühr darf in der vellen Höhe der 
außergerichtlichen Einkünfte ibestimmt werden. 
Diese Begünstigung ist erferderlich, um auch 
höchstqualifizierte Sachverständige, deren Lei
stung über das hinausgeht, was man gemeiniglich 
unter einer wissenschaftlichen Leistung schlecht
hin versteht, für eine Tätigkeit bei Gericht zu 
gewinnen. 

Der letzte Satz des Abs. 2 gibt dem Gericht 
eine unwiderlegbare Vermutung für den Fall an 
die Hand, daß für die Leistung, die derSach
verständige erbracht hat, gesetzlich zulässige Ge
bührenerdnungen, Richtlinien eder Empfehlun
gen bestehen. Ist die erbrachte Leistung auch in 
diesen Gebührenerdnungen u. dgl. angeführt 
eder ist sie zumindest einer dert angeführten 
ähnlich, so. sind die darin enthaltenen Sätze vom 
Gericht als das anzusehen,. was der Sachverstän
dige im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicher
weise bezieht. Diese Gebühr,ener,dnungen u. dgl. 
enthalten jedech eft nur Mindestgebührensätze. 
Mancher besenders gute Sachverständige wird 
daher in seinem außergerichtlichen Erwerbsleben 
häufig höhere Gebühren als diese Mindesttarife 
verdienen. In selchen Fällen kann es verkem
men, daß die Mindesttarife mit denjenigen Ge
bühren, die bei Ausübung des richterlichen Er
messens nach Abs. 2 festgesetzt werden, über
einstimmen, weil nur sie die vem Gesetz ge
wünschte Annäherung darstellen. Deshalb die 
Wendung "in der Regel" in der unwiderleg
lichen Vermu'tung, von der eben die Rede gewe
sen ist. Der Sachverständige wird aber in: selchen 
Fällen nachzuweisen haben, daß er bei außer
gerichtlicher Tätigkeit mehr erhalten hätte, als 
die Mindesttarife vorsehen, weil ja insoweit die 
Vermutung widerlegbar ist und widerlegt werden 
muß. 

Haben Sachverständige, für deren Tätigkeit 
einfache gewerbliche oder ges~äftliche Erfahrun
gen' genügen, keine Gebührenerdnungen, Richt
linien oder Empfehlungen, wie sie im Abs. 2 
genannt sind, se ist i:hre Mühewaltung, wie 
bereits erwähnt, mit 100 S für jede, wenn. auch 
nur begennene Stunde zu entlohnen (Abs. 3). 

Zum §35 

Nimmt ein Sachverständiger an einer Ver
handlung eder an einem gerichtlichen Augen-. 
schein tei,l eder führt er im Auftrag des Gerichtes 
eine Ermittlung ,durch, se erferdert dies besen
dere Aufmerksamkeit und Anstrengung, um die 
für die vem Sachverständigen zu etibringende 
Leistung wesentlichen Verhandlungsergebnisse 
(Parteienerklärungen; Beweisaussagen; Verfügun
gen des Gerichtes) geistig aufzunehmen. Es wäre 
daher zuwenig, den Sachverständigen für diesen 
Zeitraum nur mit de'r Gebühr nach § 32 zu ent
schädigen. Der Sachverständige seIl daher ehne 
Unterschied, ob er nach einem Tarif eder nach 
§ 34 Albs, 2 eder 3 für seine Mühewaltung ent
lehnt wird, für die Zeit der Teilnahme an einer 
Verhandlung, einem Augenschein eder einer Er
mittlung bis zu seiner Entlassung aus der Ver~ 
handlung oder bis zur B,eendigung der Amts
handlung Anspruch auf eine besondere Gebühr 
für Mühewaltung haben. Weil diese Tätigkeit· 
aber doch wenigersch:wierig .ist als die eigent-
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liche' Befundaufnahme oder die Erstattung des 
Gutachtens, soll sie mit einer geringeren als der 
hierfür vorgesehenen Gebühr entlohnt werden, 
und zwar mit 150 S bzw. 100 S für jede, wenn 
auch nur begonnene Stunde. Bei der T.eilnahme 
zur Nachtzeit (20 Uhr his 6 Uhr) oder an 
Samstagen erhöht sich die Gebühr auf das Ein
einhalbfache der genannten Beträge, bei der Teil
,nahme an Sonntagen oder gesetzlichen Feier
tagen auf das Doppelte. Eine Erhöhung der 
Gebühr, weil der Sachverständige eine Entfer~ 
nungvon mehr als 30 km zurückgelegt hat, 
kommt hier nicht in Betracht, weil die Teilnahme 
an der Verhandlung usw. mit den Erschwer
nissen der Reise nichts mehr zu tun hat. Es ist 
im Aufwand an Mühe kein Unterschied, ob der 
Sachverständige einer Vel1handlung am, Ort der 
Wohnung oder Aribeitsstätte oder an einem hier
von weiter als 30 km entfernten Ort folgt. 

Erstattet der Sachverständige sein Gutachten 
mündlich in der Verhandlung, so hat er Anspruch 
auf die für diese Leistung vorgesehene Gebühr 
für Mühewaltung (§ 34). Ein zusätz<licher geistiger 
Aufwand ist dann erforderlich, wenn der Sach
verständige sein schriftlich erstattetes Gutachten 
in der Verhandlung ergänzt oder auf Verlangen 
des Gerichtes oder von hierzu befugten Prozeß
beteiligten wesentliche Aufklärungen oder Er
läuterungen gilbt. In einem solchen Fall soll er 
zusätzlich zur Gebühr für Befund oder Gutachten 
Anspruch auf eine weitere Gebühr für Mühe
waltung haben. Diese Gebühr ist je nach der auf
gewendeten Zeit und Mühe nach richterlichem 
Ermessen zu bestimmen. Da aberdie~e Leistung 
(Ergänzung, Aufklärung, El'läuterung) der bei 
der Befundabgabe und Gutachtenerstattung selbst 
aufgewendeten Zeit und Mühe nicht gleichgehal
ten werden kann, is.t sie im Verhältnis zur 
Gebühr' für die Grundleistung entsprechend me
driger festzusetzen. 

'Zum§ 36 

Dem Sachverständigen gebührt für das Stu
dium eines Aktenbandes eine Rahmengebühr, 
deren Höhe sich für das Studium des ersten 
Aktenbandes je nach Schwierigkeit des Akten
inh,alts richtet. Der Grundbetrag von. 30 S ist 
deshaLb gerechtfertigt, weil diese Mindestgebühr 
auch darin anfällt, wenn :die Akten etwa nur aus 
5 ,oder 6 Seiten oder nooo weniger bestehen. 
Der Gedanke der Mindestgebühr Hllt ab dem 
zweiten Aktenband weg. 

Die jeweiligen Höchstgebühren von 210 S bzw. 
180 S werden in der Regel nur in Betracht kom
men, wenn man es 'mit einem im Sinn des § 378 
Abs. 2 der .Geschäftsordnung für die Gerichte 
1. und 11. Instanz vollständigen Aktenband mit 
rund' 500 Seiten zu tun hat. Ist der Aktenband 
nicht so stark, so wird sich der Gebühren
anspruch, sofern nicht das Aktenstudium Schwie-

rigkeit bereitet, entsprechend vermindern. Die 
Schwierigkeit wird nicht schon immer dann vor
liegen, wenn der Gegenstand schwierig is~, we]l 
der Begriff der Schwierigkeit ein relativer, auf 
das Wissen des betreffenden Sachverständigen 
abgestellter ist. Diese Schwierigkeit zu meistern, 
gehört nicht zum Lesen der Akten, sondern zur ' 
spezifischen Aufgabe des Sachverständigen. 

Zum § 37 

Zum Abs. 1 

überprüft ein Sachverständiger im Auftrag des 
Gerichtes das gerichtliche Gutachten eines ande
ren Sachverständigen oder einander widerspre" 
chende gerichtliche Gutachten, so soll er, weil 
eine überprüfung schwieriger ist als die Erstat
tung eines Gutachtens, das sich nicht mit anderen 
Meinungen auseinandersetzen muß, für sein Gut~ 
achten (samt Befund) das Doppelte der Gebühr 
erhalten, die für das überprüfte Gutachten zuge
sprochen w,orden ist, seLbst wenn er keinen Be
fund aufnimmt. Bei der überprüfung mehrerer 
Gutachten hat der Sachverständige Anspruch auf 
das Doppelte derjenigen zugesprochenen GeibUhr, 
die am höchsten gewesen ist. 

Zum Abs. 2 

Im zivilgerichtlichen Verfahren, also auch im 
außerstreitigen Verfahren etwa bei einer Be
nützungsregelung, hat der Richter dem Sach
verständigen eine höhere. Gebühr, a-ls sie nach 
diesem Bundesgesetz vorgesehen ist, dann zuzu
sprechen, wenn die Parteien damit einverstanden 
sind, sich zur Zahlung dieser höheren Gebühr 
verpflichten und der. Sachverständige auf die 
Zahlung der Gebühr aus den Amtsgeldern des 
Gerichtes verzichtet. Diese Erklärungen der Par
teien und des Sachverständigen sind dem Gericht 
gegenüber abzugeben und in den Akten fest
zuhalten. Zahlen die Parteien die höhere Gebühr 
dem Sachverständigen nicht, so kann er ver~ 
langen, daß das Gericht diese Gebühr hach den 
für die Einbringung der gerichtlichen Gebühren 
und Kosten geltenden Vorschriften für thn ein
treibt. 

Die Bestimmung bezieht sich nicht nur auf 
die Gebühr für Mühewaltung, sondern auch auf 
alle anderen Gebühren, die das entrWorfene Bun..: 
desgesetz vorsieht. 

Zum § 38 

Der Sachverständige wird seine Gebühr in 
der Regel gleichrzeitig mit der überreichung des 
schriftlich erstatteten Gutachtens oder bei der 
Abgabe des mündlichen Gucachtens schriftlich 
oder mündlich ansprechen. Dies wird vor aUem 
dann zweckmäßig sein, wenn der Sachverständige 
nicht weiß, ob seine Tätigkeit vom Gericht im 
weiteren Verfahren nochmals in Anspruch ge
nommen werden wird. Aus Gründen der Prozeß-
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ökonomie muß eine Ausschlußfrist gesetzt wer
den, deren Nichteinhaltung Anspruchsverlust be
wirkt. Auf den bei Nichteinhaltung der Frist 
eintretenden Anspruchsverlust ist der Sachver
ständige in der Ladung aufmenksam zu machen, 
damit er vor Rechtsnachteilen geschützt wird. 
Weiter muß in der Ladung auf seine Ansprüche, 
die Notwendigkeit der Bescheinigung von maß
geblichen Umständen und darauf hingewiesen 
werden daß ein schriftlicher Gebührenbestim
mungs;ntrag in so vielen Ausfertigungen einzu
bringen ist, daß im Zivilverfahren auch den 
Parteien und im Straf-verfahren dem öffentlichen 
Ankläger oder dem Privatanklägersowie dem 
13eschuldigten je eine Ausfertigung zwecks Kuße
rung zugestellt werden kann. Zweckmäßigerweise 
wird das Gericht in Fällen, die für den Sach
verständigen unübersichtlich sind, z. B. bei einer 
Nebenintervention im Zivilprozeß, dem Sachver
ständigendie genaue Anzahl der einzubringenden 
Ausfertigungen in der Ladung bekanntzugeben 
haben. Bei der Geltendmachung der Gebühr 
müssen die einzelnen Gebiihrenibestandteile, d. h. 
Art des Anspruchs und die Höhe der darauf 
gestützten Gebühr, je gesondert angeführt wer
den. Dabei sind zumindest die im § 24 aufge
zählten Gebührenbestandteile anzuführen; bei 
den Kosten für die Beiziehung von Hilfskräften 
oder den sonstigen Kosten wird eine weitere 
Aufschlüsselung erforderlich sein. Die Umsatz
steuer ist _in jedem Fall gesondert anzusprechen 
(§ 31 Z. 6). 

Stellt der Sachverständige seinen Gebühren
anspruch schriftlich, so bedarf er hierzu, mögen 
die Verfahrensgesetze dies für Schriftsätze auch 
aHgemein vorschreiben, keines Rechtsanwalts. 

Die vom Sachverständigen geforderte Beschei
nigung der für die Gebührenbestimmung bedeu
tenden _ Umstände wird sich beispielsweise auf 
seine Kosten nach ,den §§ 30 und 31 zu erstrecken 
haben, weiter darauf, daß er wegen seiner Tätig
keit für das Gericht innerhalb einer bestimmten 
Zeit seiner Verdienstmöglichkeit entzogen ge~ 
wesen ist (s. § 32 Abs. 1) oder auf die Höhe 
der Einkünfte, die der Sachverständige in seinem 
außer<Terichtlichen Er,werbsleben bezieht (§ 34 
Abs. 2). Umstände, die beim Gericht offenkundig 
sind, _werden jedoch keiner Bescheinigung be
dürfen (vgl. §§ 269 und 274 Zivilprozeßordnung). 
Auch wird sich die Bescheinigung in manchen 
Fällen auf die bloße Vernehmung des Sachver
ständigen beschränken können. 

Zum § 39 

Wegen der Bedeutung der Sachverständigen 
für die Rechtspflege, aber auch wegen der fall
weise besonderen Belastuhg der Parteien od-er 
des Staatshaushalts durch Sachverständigengebüh
ren wird die Sachverständigengebühr - anders 
als beim Zeugen - durch das Gericht bestimmt. 

Unter dem "Gericht" sind der Richter oder der 
Vorsitzende des Senates (§ 37 Abs. 1 Z. 7 a 
Gerichtsorganisationsgesetz) und gegebenenfa.lls 
auch der Rechtspfleger zu verstehen. -

Glaubt das Gericht, auf Grund der Angaben 
und Unterlagen des Sachverständigen (Aufglie
derung der Gebührenbestandteile und Bescheini
gung der Umstände) über den Gebührenanspruch 
noch nicht verläßlich entscheiden zu können, so 
kann es in einem Ermittlungsverf~hren ent
sprechende Aufklärungen oder Bestätigungen 
verlangen. Die Aufklärung kann mündlich, fern
mündlich oder schriftlich geschehen. Bei münd
licher oder fernmündlicher Aufklärung wh'cl das 
Ergebnis aktenkundig zu machen sein. Hierdurch 
sollen die Entscheidungsgrundlagen verbreitert 
und die Anzahl von Rechtsmitteln gegen Gebüh
renhestimmungsbeschlüsse verringert werden. 
Dieselbe Albsicht steht hinter der Anordnurig, 
daß den Parteien des Zivilverfahrens, im Straf
verfahren dem Ankläger und dem Beschuldigten 
Gelegenheit zur Kußerung über den schriftlichen 
Gebührenbestimmungsantrag zu geben ist. Macht 
der Sachverständige seine Gebühr mündlich gel
tend so wird dies in der Regel in einer Ver
handlung geschehen, in der die bei schratlichem 
Antra<T äußerungsbefugten Personen anwesend 
sein w~rden und so in die Lage kommen, sogleich 
Zum geltend gemachten Gebührenanspruch Stel-_ 
tung.zu nehmen. Von der Einschaltung des in 
bürgerlichen Rechtssachen rechtsmitteLbefugten 
Revisors (§ 283 der Geschäftsordnung für die 
Gerichte I. und 11. Instanz) vor der Gebühren
bestimmung ist aus Gründen der Verwaltungs
vereinfachung Abstand genommen worden. Der 
Revisor vermag aber auch die Umstände, die für 
die Gebührenhestimmung bedeutsam sind, auf 
Grund der allfällig vorliegenden Äußerungen 
und deshalb zu beurteilen, weil ihm in den in 
Betracht kommenden Fällen der Gebühren
bestimmungsbesch.luß gemeinsam mit den Akten 
zur Kenntnis zu bringen ist. 

Die Aufrundung der Gebührenbeträge auf 
volle Schilling soll der Vereinfachung der Ver
rechnung und Auszahlun-g dienen. 

Die Pflicht des Gerichtes, den Beschluß, mit 
dem die Gebühr bestimmt wird, zu begründen 
~ dassdbe gilt aber auch für eine~ den Antr~g 
auf Gewährung eines V örschusses g-anz oder tell
weise abweisenden BesChluß_~, folgt aus dem 
allgemeinen Verfahrensgrundsatz, daß anfecht
bare Beschlüsse zu begründen sind. 

Zum § 40 

Wie aus dieser Bestimmung hervorgeht, ist 
der Beschluß, mit dem die Gebühr bestimmt 
wird, stetS in schriftlicher Ausfertigung - zuzu
stellen, und Zwar in allen Fällen dem Sache
verständigen sowie in Zivilrechtssachen den Par
teien des Verfahrens und dem Revisor, diesem 
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aber nur, wenn die Sachverständigengebühr vor
läufig ganz oder zum Teil aus Amtsgeldern ge
zahlt werden muß, d. h. wenn von den Parteien 
kein oder kein genügend hoher Kosten'Vorschuß 
erlegt worden ist, aus dem die Sachverständigen
gebühr gezahlt werden kann. Ausführungs
bestimmungen für den Revisor trifft der § 283 
der Geschäftsordnung für die Gerichte I. und 
H. Instanz. In Strafsachen ist dieser Beschluß 
dem Ankläger (also sowohl dem Staatsanwalt 
als auch dem Subsidiarankläger oder dem Privat
ankläger und derjenigen Person zuzustellen, 
gegen die das Strafverfahren eingeleitet worden 
oder die als Verdächtiger anzusehen ist (§ 38 
Abs. 3 StPO). Ist der Beschuldigte vertreten, 
so ist der Beschluß seinem Vertreter bzw. Ver
teidiger zuzustellenl, weil die Zustellung von ge
richtlichen Entscheidungen, von deren Behändi
gung die Frist zur Erhebung eines Rechtsmittels 
beginnt, für den Fall der Bestellung eines Ver
treters an die Partei selbst un,wirksam werden 
läßt (vgl. § 93 Zivilprozeßordnung). 

Der Verzicht auf die Zustellung einer Beschluß
ausfertigung, wie dies bei der mündlichen Gel
tendmachung der Gebühr in einer Verhandlung 
möglich ist, ist zulässig. 

Zum § 41 

Den- im § 40 genannten Personen steht binnen 
14 Tagen nach der Zustellung des Gebühren
bestimmungsbeschlusses der Rekurs oder die Be
schwerde zu, und zwar innerhalb von 14 Tagen 
unabhängig davon, welche Rechtsmittelfrist 
(Rekursfrist) im Verfahren gilt, in dem der Sach
verständige tätig geworden ist. Das Rechtsmittel 
kann schriftlich und unter den Voraussetzungen 
des Abs. 3 auch mündlich zu Protokoll erklärt 
werden. 

Die in dem dem allgemeinen Begutachtungs
verfahren zugeleiteten Entwurf vorgesehen ge
wesene Möglichkeit der Erstattung von Gegen
äußerungen zu einem Rechtsmittel durch die im 
§ 40 genannten Personen ist fallengelassen wor
den, weil eine solche "Zweiseitigkeit" des Rechts
mittels zu erheblichen Verfahrensverzögerungen 
in der Hauptsache führen würde und deshalb 
von den Gerichten gewichtige Einwände erhoben 
worden sind. Außerdem betrifft die "Zweiseitig
keit des Rekurses" eine allgemeine Frage, die auch 
allgemein für das gesamte Ziv}lverfahren gelöst 
werden sollte. 

Entgegen dem § 21 Abs. 5 GebAG 1965 ist eine 
Ausnehmung des § 516 Zivilprozeßordnung nicht 
für erforderlich gehalten worden, weil im zivil
gerichtlichen Verfahren wie überdies auch im 
Strafverfahren der Vorsitzende eines Senates als 
Einzelrichter entscheidet (vgl. § 37 Abs. 1 Z. 7 a 
und Abs. 2 Gerichtsorganisationsgesetz). 

Um unzumutbare Vorbelastungen des Sach
verständigen zu vermeiden und eine beschleu
nigte Auszahlung eines Vorschusses, von der 
meist die Inangriffnahme der dem Sachverstän
digen gestellten Aufgabe abhängen wird, zu ge
wähl'leisten, soll die Gewährung eines Vorschusses 
unanfechtbar sein; nur bei Abweisung oder teil
weiser Abweisung eines darauf gerichteten An
trags soll, und zwar aus den angeführten, Grün
den nur dem Sachverständigen, eine Rechtsmittel
befugnis zustehen (s. auch Erläuterungen zum 
§ 26). 

Unabhängig davon, ob in dem Verfahren, in 
dem der Sachverständige tätig wird, Rechts
anwaltszwang besteht, sollen schriftliche Rechts
mittel der von -einem Rechtsanwalt nicht ver
tretenen oder verteidigten Personen nicht der 
Unterschrift eines Rechtsanwalts bedürfen; diese 
Personen können Rechtsmittel auch mündlich 
zu Protokoll erklären (s. oben). Dasselbe g~lt 
sinngemäß auch für die nach § 39 Abs. 1 vor
gesehene Äußerung. 

Zum § 42 

Die Gebühr ist dem Sachverständigen auf 
Grund 'einer Zahlungsanweisung des Richters 
oder Rechtspflegers, der die Gebühr bestimmt 
hat, von dem damit betrauten Bediensteten des 
Gerichtes (Rechnungsführer) - je nach Anord
nung aus Amtsgeldern oder aus einem erlegten 
Kostenvorschuß - in der Regel nach Eintritt 
der Rechtskraft des Gebührenbestimmungs
beschlusses zu zahlen. Als Zahlungsart kommt die 
Barzahlung oder die überweisung in Betracht. 
Die Zahlung vor Eintritt der Rechtskraft darf 
nur dann angeordnet werden, wenn dies der 
Sachverständige ausdrücklich beantragt hat. 

Ob von den Partei~n ein Kostenvorschuß zu 
verlangen ist, ist nach den Verfahrensgesetzen 
(§ 365 ZPO) und nach § 3 des Gerichtlichen 
Einhringungsgesetzes 1962 zu beurteilen. 

In den Abs. 2 und 3 wird für die FäUe Vor
sorge getroffen, in denen dem Sachverständigen 
eine Nachzahlung ,zusteht oder von ihm bereits 
erhaltene Beträge zurückzuzahlen sind. Wird die 
Sachverständigengebühr durch eine Rechtsmittel
entscheidung herahgesetzt, so kann auch die vom 
höheren Betrag berechnete Umsatzsteuer vom 
Sachverständigen zurückverlangt werden. 

Zu den §§ 43 bis 52 (Tarife) 

Diese Bestimmungen setzen für bestimmte Lei
stungen derjenigen Sachverständigengruppen\ die 
ihre Leistungen durch einen Tarif bewertet wissen 
wollen, feste Beträge (Gebührensätze) als Gebühr 
für Mühewaltung fest. Durch diese festen Beträge 
werden die in den Tarifen genannten Sachver
ständigen in der Regel sowohl für die Befund
aufnahme als auch für die Erstattung des Gut
achtens entlohnt. Eine Ausnahme besteht nur bei 

1336 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)32 von 37

www.parlament.gv.at



1336 der Beilagen 33 

der Blutabnahme durch Ärzte oder Tierärzte, 
die als bloßer Eingriff, ohne daß der Sachver
ständige darüber hinaus Befund aufnimmt oder 
ein Gutachten erstattet, durch einen festen Betrag 
entlohnt werden soM (§ 43 Abs. 1 Z. 7, § 46 
Abs. 1 Z. 8). 

Die einzelnen Gebührenansätze sind im Ein
vernehmen mit den Sachverständigen erstellt und 
auf den neu esten Stand der Wissenschaft gebracht 
worden, ohne da:bei - trotz einer viel feineren 
Verästelung als im gegenwärtig geltenden 
Recht - einer breiten Kasuistik Raum zu geben. 
Deshalb sind z.B. von den Är.zten vorgeschla
gene Nomenklaturen nicht übernommen, sondern 
nur die Oberbegriffe für bestimmte Leistungen 
angeführt worden (vgl. § 43 Abs. 1 Z. 8 Buch
staben c, d, e und g). 

Wie in den allgemeinen Erläuterungen ausge
führt worden ist, sind die im GebAG 1965 
enthaltenen Gebührensätze erhöht worden, und 
zwar sogenannte Kleinbeträge um 150% , die 
Mehrzahl der übrrgen Beträge um rund 100%. 
Eine darüber hinausgehende Erhöhung haben die 
Ansätze für Befund" und Gutachten über eine 
Leichenöffnung (§ 43 Abs. 1 Z. 2) erfahren, 
um der Schwierigkeit und besorideren Verant
wortlichkeit, die dabei gegeben sind, Rechnung 
zu tragen. Hierbei sind erschwerende äußere 
Umstände, unter denen eine Leichenöffnung 
stattfinden kann, besonders berücksichtigt wor
den. Das gilt auch für die Öffnung von Tier
leichen, die unter Umständen im Freien vorge
nommen werden muß (§ 46 Abs. 1 Z. 4). 

Soweit Ansätze neu geschaffen worden sind, 
ist ihre Höhe an vergleichbaren Ansätzen des 
geltenden GebAG 1965 ausgerichtet worden. Bei 
der Festsetzung der bestimmten Beträge der Ge
bühr für Mühewaltung ist auf den in den Erläu
terungen zum § 34 erwähnten Leitgedanken Be
dacht genommen worden, daß der Sachverstän
dige weitgehend annähernd so zu entlohnen ist, 
wie dies seinen Einkünhen bei außergerichtlicher 
Tätigkeit entspricht; die festen Beträge in den 
Tarifen sind daoher ein Ergebnis bereits voll
zogener Annäherung. 

Der § 43 s·etzt die Gebühr für Mühewaltung 
für bestimmte Leistungen der Ärzte fest. Der 
Entwurf sieht eine Dreistufigkeit der Bewertung 
vor; zuerst wird ein fester Betrag für einfache 
Sachverständigentätigkeit festgesetzt, dann ein 
höherer, wenn eine eingehende Begründung des 
Gutachtens oder die Einbeziehung eines oder 
mehrerer Nebengutachten erforderlich ist, und 
schließlich ein weiter erhöhter Ansatz, wenn die 
Untersuchung besonders ,zeitaufwendig ist oder 
das Gutachten eine besonders ausführliche wissen
schaftliche Begründung aufweist. Dieselben Stei
gerungsstufen werden auch bei einer besonders 
zeitaufwendigen körperlichen Untersuchung ein
gebaut (s. § 43 Abs. 1 Z. 1 Buchstaben b, d und e). 

Die Gebührensätze der Ärzte sind auf der 
Grundlage der Gebühr für Mühewaltung für eine 
einfache körperliche Untersuchung mit 100 S auf
gebaut; dieser Betrag bedeutet eine 1500f0ige Er
höhung gegenüber dem geltenden Recht. Die 
andel'en Beträge gehen von diesem Betrag aus 
und sind untereinander in ein entsprechendes 
Verhältnis gebracht worden. Eine Ausnahme bil
det - wie bereits erwähnt - die Gebühr für 
Mühewaltung für die Leichenöffnung. 

Der § 44 behält im Aufbau den für die 
Anthropologen bestehenden Tarif bei und erwei
tert ihn nachdem Fortschritt der Wissenschaft. 

Der § 45 schafft einen Tarif für die Dentisten. 
Dieser Tarif ist neu aufgenommen worden, weil 
eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Mit
gliedern dieser Berufsgruppe für die Gerichte 'als 
Sachverständige tätig ist. Er dient daher in diesen 
Fällen zu einer vereinfachten Bestimmung der 
Gebühr für Mühewaltung. 

Der § 46 erweitert den bestehenden Tarif 
für Leistungen der Tierärzte, entsprechend den 
von dieser Sachverständigengruppe gemachten 
Vorschlägen. Auch dieser Tarif !beruht ~ wie 
bei den Ärzten - auf einer Dreistufigkeit der 
Schwierigkeitsgrade. Leistungen der Tierärzte, die 
mit solchen der Humanmediziner vergleichbar 
sind, sind gleich hoch bewertet worden. 

Der § 47 sieht einen Tarif für die Gebühr 
für Mühewaltung bei chemischen Untersuchungen 
vor. Da sie von Chemikern, Ärzten oder Tier
ärzten durchgeführt werden können, ist dieser 
Tarif nicht auf eine einzelne bestimmte Berufs
gruppe abgestimmt .. Der Tarif ist auf pharma
kologische und pharmakognostische Unter
suchungen nicht anzuwenden (Abs. 2). Hierfür 
gelten die Regeln des § 34 Ahs. 2 zweiter Satz ff. 

Der § 48 bringt, dem Wunsch der Sachver
ständigen für das Kraftfahrwesen folgend, einen 
neuen Tarif. Er ist auf die Art des Gegenstandes 
von Befund und Gutachten, auf die Fa:hrzeug
typen und die Anzahl der, an einem Un·fall 
beteiligten Personen abgestellt. Dabei sind be
stimmte überschneidungen, die sich aus dem 
Vorschlag dieser Sachverständigengruppe ergeben 
haben, beseitigt worden. Die Gebühren der Z. 3 
stehen nur einmal zu, mag sich auch das Gut
achten sowohl auf den Wert als auch auf die 
Instandsetzungskosten beziehen, sofern es sich 
um ein und dasselbe Untersuchungsobjekt han
delt. Den bei der Darstellung der technischen 
Ursachen oder des Unfallhergangs möglichen 
Schwierigkeiten ist im Buchstaben d der Z. 5 
durch eine Verdoppelung der Grundgebühr Rech
nung g·etragen worden. 

Der § 49 schafft gemeinsame Bestimmungen 
für die nach den §§ 43 bis 48 zu entlohnenden 
Sachver,ständigen. 
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Erbringt ein Sachverständiger, für den ein 
mit Gebührenansätzen für bestimmte Leistungen 
versehener Tarif gilt (§§ 43 bis 48), eine Leistung, 
die vom Tarif nichterfaßt, aber mit einer dort 
angeführten Leistung vergleichbar ist, so ist seine 
Leistung mit der für die nächstähnliche Leistung 
vorgesehenen Gebühr zu entlohnen (§ 49 Abs. 1). 
Mit dieser Bestimmung kann der zwangsläufig 
nicht zu vermeidenden Lückenhaftigkeit eines 
Tarifs begegnet werden, indem Leistungen, die 
nicht erfaßbar waren oder die auf Grund des 
Fortschritts der Wissenschaft erst nach Erstellung 
des Tarifs möglich geworden sind, mit den Ge
bühren vergleichbar.er, im Tarif vorgesehener 
Leistungen entlohnt werden können. 

Wäre eine Leistung eines hier genannten Sach
verständigen nach den Tarifen (§§. 43 bis 48) 
oder mit einer gleichwertigen Gebühr zu ent
lohnen, ist sie aber eine außerordentliche wissen
schahli~e Leistung und überstergt sie erheb1ich 
den Umfang, der dem in den Tarifen vor
gesehenen höchstbewerteten Ansatz zugrunde 
liegt, so ist die Gebühr hierfür mit dem vollen 
Betrag desJenigen, was der Sachv.erständige· im 
außergerichtlichen Erwerbsleben dafür üblicher
weise bezöge (§ 34 Abs. 2 vierter Satz), zu be
stimmen (§ 49 Abs. 2). 

Die Tarife, die bestimmte Gebührensätze ent
halten (§§ 43 bis 48), sehen in der Regel für 
Befund und Gutachten eine Gesamtgebühr vor. 
Nimmt ein Sachverständiger, dessen Gebühr im 
Tarif festgesetzt ist, !bloß den Befund auf, was 
nicht selten etwa in Verkehrssachen vorkommt .. 
oder erstattet er bloß das Gutachten auf Grund 
eines von eInem anderen Sachverständigen auf·· 
genommenen Befundes, so steht ihm nur eine 
geringere als die Gesamtgebühr zu (§ 49 Abs. 3). 

Der § 50 regelt die Gebühr für Mühewaltung; 
für Buchsachverständige: Sie sollen unter Be·· 
rücksichtigung des für die Leistung üblicher·· 
weise erforderlichen Aufwandes mit einem Stun·· 
·densatz entlohnt werden. Die Höhe dieses Stun·· 
densatzes(180 S) ist ein Mittelwert des Rahmen·· 
satzes, der nach dem Gebührenrecht der Wirt·· 
schaftstreuhänder für ihre außergerichtliche 
Tätigkeit gilt. Für die Höhe war auch maß·· 
gebend, daß ,ein Buchsachverständiger als Ver·· 
handlungsgebühr schon 150 S für jede Stunde 
bekommt, also für eine geringer zu bewertende 
Tätigkeit als die Gutachtenerstattung selbst. 
Neben den Tarif soll aber auch, wie gleichfalls 
im geltenden Recht, die Gebühr für Mühe·· 
waltung nach richterlichem Ermessen festges.etZ'C 
werden können, wenn Befund und Gutadlten 
besonders schwierig sind (§ 34 Abs. 2; vgl. §' 33 
Abs. 2 GebAG 1965). 

Im § 51 wird die bisherige Regelung der 
Gebühr für Mühewaltung der Schätzmeister für 
die Schätzung von Häusern und Baugründen in 

Form eines Wertstufentarifs beibehalten. Dieser 
Tarif hat sich bewährt; er ist TI·ach den eingangs 
erwähnten Grundsätzen erhöht worden. Die von 
dieser Bestimmung erfaßten Schätzmeister 
werden nun, da es sich bei ihnen auch um Sach
verständige handelt, ausdrücklich als Sachver
ständige bezeichnet. 

Der Rechtsprechung zum vergleichbaren § 34 
GebAG 1965 folgend, ·daß für die Schätzung. 
einer verbauten Liegenschaft - Grundstück und 
darauf errichtetes Bauwerk - die einheitliche 
Entlohnurig nach Z; 1 des§ 34 GebAG 1965 
gebührt, soll auch nach dem neueri§ 51 nur eine 
einzige Gebühr zustehen; die Gebühr für die 
Schätzung eines Hauses soll daher grundsätzlich 
auch die Schätzung des verbauten Grundes, auf 
dem es steht, einschließen (Abs. 1 Z. 1); Eine 
Besonderheit besteht nur im folgenden Fall; 
SoHte das Grundstück, auf dem das Gebäude 
errichtet worden ist, gesondert geschätzt worden 
sein, so kann eine besondere Gebühr dafür nach 
Z. 2 nur dann gewährt werden, wenn der an 
den Sachverständigen gerichtete Auftrag aus
drücklich auch die gesonderte Schätzung der 
bebauten Fläche, so als ob sie nIcht verbaut wäre~ 
umfaßt hat. Dies könnte bei sogenannten Ab
bruchsgebäuden in Betracht kommen. Schätzun
gen von Landwirtschaften oder landwirtschaft
lich oder forstwirtschaftlich genutzten Grund
stücken fallen nicht unter diesen Tarif. Solche 
Schätzungen sind nach § 34 Abs. 2 zu entlohnen. 
Der Abs. 2 enthält Regeln für die Schätzung 
von Anteilen von Häusern und für die Schätzung 
von mehreren zusammenhängenden Grund
stücken. 

Der Abs. 3 bringt eine Sonder regelung fur 
die Schätzung von im Wohnungs eigentum stehen
den Wohnungen und Geschäftsräumen. Sie ist im 
Einvernehmen mit der Sachverständigengruppe 
der Bausachverständigen und derjenigen der 
Realitätenvermittler getroffen worden. Der dort 
genannte Zuschlag ist vom Wert der Eigentums
wohnung zu berechnen. 

Der § 52 regelt die Gebühr für Mühewaltung: 
für die Schätzung von gewöhnlichen Gebrauchs
gegenständen mit einem Stundensat.z; bei der 
Gebührenbestimmung wird das Gericht auf den 
Aufwand an Zeit Bedacht zu nehmen haben, den. 
die erbrachte Leistung üblicherweise erfordert. 
Hinsichtlich der Bezeichnung dieser Gruppe als 
Sachverständige wil'd auf die Erläuterungen ZU111 

§ 51 verwiesen. Der Tarif ist, entgegen der 
Regelung des GebAG 1965, nicht mehr auf da~ 
Exekutionsverfahren beschränkt, sondern ist auch 
bei anderen Schätzungen, etwa im außerstreitigen 
Verfahren, anzuwenden. Wie die Wendung "ge
wöhnliche GebrauChsgegenstände" ausdrückt, soll 
dieser Tarif nicht bei' der: Schätzung des Werte!> 
von Kunstgegenständen oder von technischen 
Einrichtungen oder Maschinen, wie sie im Ge-

1336 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)34 von 37

www.parlament.gv.at



1336 der Beilagen 35 

werbe und in der Industrie verwendet werden, 
'herangezogen werden. In diesen Fällen wird die 
Tätigkeit des Sachverständigen nach § 34 Abs. 2 
oder Abs. 3 zu entlohnen sein. 

Zum IV. Abschnitt 

Dolmetscher 

Zum § 53 

Bei schriftlicher übersetzung wird unter
schieden zwisch·en der übersetzung ins Deutsche 
und der übersetzung in die fremde Sprache. 
Übersetzungen in fremde Sprachen sind schwie
riger als solche aus der fremden Sprache; daher 
sollen sie auch mit einem höheren Betrag ent
lohnt werden a,Js ·die übersetzung aus der frem
den Sprache. 

Schriftliche übersetzungen, bei denen entweder 
Die Tätigkeit der Dolmetscher und Übersetz·er das zu übersetzende Schriftstück mit lateinischen 

ist für die Verwirklichung des Rechtsschutzes oder deutschen Schriftzeichen geschrieiben ist oder 
gleich wertvoll .wie diejenigen der Sach'verstän-' bei denen für die übersetzung in die fremde 
digen. Ihre Gebühren für die Tätigkeit bei Ge- Sprache lateinische oder deutsche Schriftzeichen 
richt und die Vergütung des damit verbundenen zu verwenden sind, sollen niedriger entlohnt 
Aufwandes sind daher in gleicher Weise wie bei werden als Schriftstücke mit anderen Schrift
den Sachverständigen geregelt. Ausnahmen bilden zeichen, weil. übersetzungen der letztgenannten 
die Gebiiihr für eine schriftliche übersetzung und Art in der Regel besonders schwierig sind. Dies 
die Gebühr für das Dolmetschen Ibei einer gericht- gilt auch dann, wenn das zu übersetzende Schrift
lichen Vernehmung oder Verhandlung, weil diese stück an sich schwer lesbar ist oder wenn die 
Leistungen eigener Art sind. übersetzung wegen besonderer sprachlicher oder 

Bei der Bemessung der Gebühr der Dol- fachlicher S~wierigkeit - hier ist an Gese~zes
metscher sind daher grundsätzlich die Bestim- oder techmsche Werke zudenken -emen 
mungen, die für Sachverständige gelten, anzu- erhöhten Zeitaufwand erfordert (.Abs. 1 Z. 1). 
wenden, und zwar sinngemäß die §§ 24 bis 26 Das Dolmetschen selbst wird entlohnt, indem 
(allgemeine Bestimmungen), die Vorschriften für die Zuziehung zu einer gerichtlichen Ver-

. über die Reisekosten (§§ 27 und 28), über die nehmung oder Verhandlung für die erste, wenn 
Aufenthaltskosten (§ 29), in Einzelfällen, wenn auch nur begonnene halbe Stunde ein Betrag 
die Beiziehung von Hilfskräften nach Art und von 130 S, für jede weite;e, wenn auch nur 
Umfang einer übersetzung gerechtfertigt ist, die. begonnene halbe Stunde em Betrag von 65 S 
Bestimmungen über den Ersatz von Kosten für gelbühren soll (Abs. 1 Z.· 3). Beim Ausmaß dieser 
die Beiziehung von Hilfskräften (§ 30) und den Gebühr für Mühewaltung war darauf Bedacht 
Ersatz der sonstigen Kosten (§ 31)' sowie die zu nehmen, ?aß der Dolmetscher als Entschädi
Bestimmungen über die Entschädigung für Zeit- gung für Zenversäumnis 120 S für jede Stunde 
versäumnis (§§ 32 und 33). Ferner sind sinrigemäß e~hält; die Mühewaltungsgebühr mußte daher 
anzuwenden: die Bestimmungen über die Gebühr hIervon, außer aus dem Grund der besonderen 
für Aktenstudium (§ 36), jedoch unter den Vor- Nachziehu~gsJbedürftigkeit, deutlich abgehoben 
aussetzungen des § 54 Abs. 2 über die Gewäh- werden. DIe Entlohnung nach halben Stunden 
rung einer höheren Gebühr i~ zivilgerichtlichen ist auf die Eigenart der Dolmetschertätigkeit ab
Verfahren (§ 37 Abs. 2) und schließlich die ver- gestellt; nicht selten wird nämlich die Zeit einer 
fahrensrechtlichen Bestimmungen (§§ 38 bis 42). Vernehmung eines der deutschen Sprache nicht 

Da beim Dolmetscher eine Teilnahme an einer 
Verhandlung im Sinn des § 35 nicht in Betracht 
kommt, weil die Zurziehung zu einer Verhandlung 
stets mit der Mühewaltung des Dolmetschens 
verbunden sein wird (§ 54 kbs. 1 Z. 3), steht 
dem Dolmetscher nicht die sogenannte Verhand
lungsgebühr des § 35 zu. Für die überprüfung 
einer übersetzung g~lt nicht der § 37 Abs. 1, 
sondern der § 54 Abs. 1 Z. 5. 

Zum § 54. 

Die Gebühr für Mühewaltung ist verschieden, 
je nachdem, ob die Tätigkeit im übersetzen oder 
im Dolmetschen besteht; im ersten Fall wird nach 
der Art der übersetzung oder ihrer besonderen 
sprachlichen oder fachlichen Schwierigkeit (Abs. 1 
Z. 1) abgestuft, im zweiten Fall soll die Mühe
waltung durch die Gebühr nach Abs. 1 Z. 3 
entlohnt werden. 

mächtigen Zeugen nur eine halbe Stunde in 
Anspruch nehmen. 

übersetzt der Dolmetscher während einer ge
richtlichen Vernehmung (oder Verhandlung ein 
Schriftstück mündlich (Abs. 1 Z. 4), das mehr als 
eine volle Seite umfaßt, so soll er' zusätzlich die 
für die schriftliche Übersetzung eines Schrift
stücks vorgesehene Gebühr (Abs. 1 Z. 1) erhalten. 

Nach Abs. 1 Z. 5 soll für die überprüfung 
einer übersetzung, weil dies in der Regel schwie
riger ist, als ·selbst zu übersetzen, das Eineinhallb
fache der für die übersetzung vorgesehenen 
Gebühr zustehen. 

Das Studium von Akten wird für den Dol
metscher oder -übersetzer in der Regel nicht 
erforderlich sein. Ist dies aber doch der Fall, 
so hat über dieses Erfordernis das Gericht zu ent
scheiden. Dann hat der Dolmetscher. oder über
setzer auch Anspruch auf die Gebühr für Akten
studium (Abs. 2; § 36).' 
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Im Abs. 3 wird bestimmt, wann eine Seite als 
voll zu gelten hat. Bei geringerem Umfang ist 
eine entsprechend niedrigere Entlohnung zu be
stimmen. 

Zum V. Abschnitt 

G e s c h w 0 r n e. S c h ö ff e n. Ver t rau e n s
personen in den im Geschwornen
und Sc h öH e n li s t eng e set z zu r Bi 1-
dun g der J a h res li s t e n v 0 r-

. gesehenen Kommissionen 

Zu den §§ 55 bis 58 

Gegen die Bestimmung der Gebühr kann nur 
der Geschworne oder Schöffe oder die Ver
trauensperson ein Rechtsmittel, und zwar die 
Beschwerde an den Präsidenten des Gerichts
hofs, bei dem sie tätig geworden sind, erheben. 
Der § 22 A:bs. 1, demzufolge die Entscheidung 
über die Gebühr auch zum Nachteil des Rechts
mittelwerbers geändert werden kann, gilt auch 
hier. 

Zum VI. Abschnitt 

Vertrauenspersonen in den im 
G e s c h w 0 r n e n- und S c h ö f f e n-

Diese Bestimmungen regeln die Gebühr der I ist eng e set z zur B i 1 dun g der U r-
Geschwornen und Schöffen sowie die Gebühr 1 ist e n vor g e s e. h e n e n Kom m i s-
der Vertrauenspersonen, die in den nach dem si 0 n e n 
Geschwornen- und Schöffenlistengesetz zur Bi,l
dung der Jahreslisten vorgesehenen Kommissio
nen tätig werden. Obzwar die Vertrauens
personen nicht in einem gerichtlichen, sondern 
in einem Justizverwaltungsverfahren tätig wer
den, ist die' Regelung ihrer Gebfrhr gemeinsam 
mit derjenigen der Geschwornen und Schöffen 
gerechtfertigt, weil auch jene der Rechtsprechung, 
wenn auch nur mittelbar, dienen (vgl. Erläute
rungen unter "Allgemeines"). 

Der Umfang des GebÜhrenans.pruchsdiei>er 
Personen ist gleich demjenigen der Zeugen (§ 3 
Abs. 1). Die Bestimmungen, die nur auf die 
Zeugen anwendbar sind, wie etwa die §§ 2 Abs. 2 
und 4, bleiben ausgenommen. 

Der Gebührenanspruch umfaßt daher die 
Reise- und Auf.enthaltskosten sowie die Ent
schädigung" für Zeitversäumnis. Die genannten 
Personen halben aber auch Anspruch auf den 
vollen Sozialversicherungs- und Arbeitslosenver
sicherungsbeitrag (Anteile des Dienstgebers und 
des Dienstnehmers) für die Zeit, in der ihnen 
Lohn und Gehalt wegen ihrer Tätigkeit bei 
Gericht entgeht. Sie werden nämlich, anders als 
der Zeuge, oft längere Zeit bei Gericht oder in 
den Kommissionen benötigt und könnten daher 
insofern Schaden erleiden, als ihnen diese Zeit 
in die Bemessungsgrundlage für die Sozialver
sicherung nicht eingerechnet wird. Der Sozial
versicherungsbeitrag (Anteile des Dienstgebers 
und des Dienstnehmers) soll daher für diese 
Zeit vom Dienstgeber weitergezahlt werden; er 
ist ihm nach der Zahlung durch den damit be
trauten Bediensteten des Gerichtes vom Dienst
nehmer abzuführen. 

Die Bestimmungen über die Berechtigung, 
einen Vorschuß zu verlangen, die Geltend
machung der Gebühr, ihre Bestimmung, die Be
kanntgabe und die Zustellung, gelten auch für 
diesen Personenkreis. 

Die Geschworenen, Schöffen und die Vertrau
enspersonen haben keinen Anspruch auf die Ge
bühr, wenn sie ihrer pflicht nicht nachkommen. 

Zu den §§ 59 bis 63 

Hier wird der Gebührenanspruch der Ver
trauenspersonen in den nach dem Geschwornen
und Schöffenlistengesetz zur Bildung der Ur
listen vorgesehenen Gemeinde-, Gemeinde
bezirks- und Bezirkskommissionen ger.egelt. Auch 
diese Personen dienen im weiteren Sinn der 
Rechtspflege (vgl. Art. 10 Abs. 1 Z. 6 des Bundes
Verfassungsgesetzes "J ustizpflege"),' mögen sie 
auch nur in einem allgemeinen Verwaltungsver
fahr·en tätig werden. 

Wie im V. Abschnitt werden die Bestimmungen 
über die Gebühr des Zeugen mit den in den 
El'läuterungen hierzu genannten Ausnahmen für 
anwendbar erklärt. Die dort erwähnten Beson
derheiten gelten daher auch hier, einschließlich 
derjenigen, daß die Vertrauensperson auch An
spruch auf den Beitrag zur Sozialver.sicherung 
und Arbeitslosenversicherung hat. 

Die Gebühr ist nicht beim Gericht, sondern 
beim Bürgermeister bzw. beim Bezirkshaupt
mann geltend zu machen. Bei der Festlegung der 
Zuständigkeit des Bürgermeisters ist die Bundes
Verfassungsg·esetz-No'Velle 1962 berücksichtigt 
worden. 

Die Gebühr ist aus Gemeindemitteln oder aus 
dem Amtsverlag der Bezirkshauptmannschaft zu 
zahlen und 'Von den Oberlandesgerichten der aus
zahlenden Stelle zu erstatten. 

Zum VII. Abschnitt 

Festsetzung von Zuschlägen 

Zum § 64 

Die im entworfenen Bundesgesetz angdührten 
festen Beträge sollen auf einfache Weise an ge
änderte wirtschaftliche Verhältnisse angepaßt 
werden können, und zwar durch eine Verord
nung des Bundesministers für Justiz im Ein·ver
nehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
(Verordnungsermächtigung). 
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Zum VIII. Abschnitt 

Schlußbestimmungen 

Zum §.65 

Diese Bestimmung ordnet den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des entworfenen Bundesgesetzes 
und das Außerkrafttreten des GebAG 1965 an. 
Uer Vorbehalt zugunsten des § 68 bewirkt, daß 
die in aufrechtblei:benden Rechtsvorschriften ent
haltenen Verweisungen auf das Ge/bAG 1965 
nicht ihre Wirksamkeit verlieren (s. auch Erläute
rungen zum § 68). 

Zum § 66 

Die Auskünfte, Befunde ud,d Gutachten von 
Behörden an Strafgerichte sind entweder unent
geltlich zu erstatten (vgl. Art. 22 Bundes-Ver
fassungs gesetz), oder es bestehen hierfür Sonder
regelungen. Die Anwendung des entworfenen 
Bundesgesetzes soll daher diesbezüglich ausge
schlossen werden: 

Zum § 67 

Der § 89 Abs. 1 Gerichtsorganisationsgesetz, 
der sich inhaltlich mit dieser Bestimmung deckt, 
ist nur auf bürg,erliche Rechtssachen anwendbar. 
Deshalb und weil das entworfene Bundesgesetz 
für das Verfahren zur Geltendmachung d,er ,darin 
enthaltenen Anspruche jeweils ein eigenes Ver
fahren schafft, war diese Anordnung ausdrücklich 
zu treffen. Danach genügt es also, wenn das der 
Post zur Beförderung übergebene Schriftstück 
mit dem Poststempel des letzten Tages der Frist 
versehen worden ist. 

Zum § 68 

Hier wird dafür Vorsorge getroffen, daß bei 
Verweisungen auf das GebAG 1965 - sie kom
inen in zahlreichen Rechtsvorschriften, so z. B. 
im § 70 PatentG, vor - nunmehr das entworfene 
Bundesgesetz angewendet werden kann. 

Zum § 69 

Das ennworfene Bundesgesetz soll auch auf eine 
vor seinem Inkrafttreten begonnene und nachher 
beendete Tätigkeit angewendet werden. Diese 
Regelung geht von der Erwägung aus, daß die 
Gebühr erst nach Beendigung der Tätigkeit gel
tend gemacht werden kann und die Bestimmung 
einer verschieden hohen Gebühr für eine ein
heitliche Tätigkeit, die teils in die Zeit vor dem 
Inkrafttreten, teils nach dem Inkrafttreten fäHt, 
unzweckmäßig wäre; eine solch-e Regelung würde 
auch den Verwaltungsaufwand erhöhen. 

Zum § 70 

Diese Bestimmung betraut, g~mäß der Ver
teilung der Zuständigkeit der einzelnen Bundes
minister (vgl. § 5 Bundesministeriengesetz 1973), 
den Bundesminister für Justiz und den Bundes
minister für Inneres mit der Vollziehung des ent
worfenen Bundesgesetzes. Bei der Vollziehung des 
§ 63 hat der Bundesminister für Justiz das Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen 
herzustellen; bei der Vollziehung des § 63 hat der 
Bundesminister für Inneres gemeinsam mit dem 
Bundesminister für Justiz vorzugehen. Die Zu
ständigkeit des Bundes zur Erlassung dieser bun
,desgesetzlichen Neuregelung gründet sich auf den 
Art. 10 Abs. 1 Z. 6 des Bundes-Verfassungs
gesetzes, und zwar auch hinsichtlich der Be
trauung des Bundesministers für Inneres mit der 
Voll ziehung der §§ 59 bis 63. ' 
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